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STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 
- B ü r o - 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
Am Donnerstag, dem 19.11.2015, 18:00 Uhr, findet die 38. Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar im 
Plenarsaal des Neuen Rathauses (1. OG), Ernst-Leitz-Straße 30, Wetzlar, statt. 
 
Die Sitzung ist öffentlich, soweit die Öffentlichkeit zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten nicht ausgeschlossen wird. 
 
 
Tagesordnung: 
 
  1 Fragestunde 
 
 Teil I 

 
  2 Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar 

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 
 
  3 Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar 

Nachtragswirtschaftsplan 2015 
 
  4 Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar  

Nachtragswirtschaftsplan 2015 
 
  5 Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar 

Bestellung eines Abschlussprüfers zur Prüfung des 
Jahresabschlusses 2015 

 
  6 Neue Benutzungstarife Stadthallen Wetzlar/Bürgerhäuser 
 
  7 Nachtragshaushalt 2015 
 
  8 Öffentlicher Personennahverkehr; Änderung der Geschäftsordnung 

für den gemeinsamen Fahrgastbeirat für den Lahn-Dill-Kreis und die 
Stadt Wetzlar 

 
  9 Ausbau der Straße "Am Feldkreuz" (zwischen Nachtigallenpfad und 

dem Neubaugebiet "Am Lahnberg") und des Stichweges in Richtung 
Steinbruch sowie Erneuerung der Kanalisation 

 
10 Städtisches Förderprogramm zur Nutzbarmachung leerstehender 

Immobilien (Jung kauft Alt) 
 
11 Kostenloses W-LAN-Angebot in Wetzlar 
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12 Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm  

Sanierung Freibad Domblick 
 
13 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes und Hessisches 

Kommunalinvestitionsprogramm 
 
14 Entwicklung von Kulturleitlinien der Stadt Wetzlar 
 
15 Anschaffung von Defibrillatoren für alle Stadtteilbüros  

Prüfungsauftrag 
 
16 Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Wetzlar-

Blasbach 
 
17 Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Wetzlar-

Nauborn 
 
18 Mitteilungsvorlagen 
 
18.1 Caritashaus für alleinstehende Wohnungslose 

Jahresbericht 2014 
 
18.2 Verein Frauenhaus Wetzlar e.V. 

Jahresbericht 2014 
 
18.3 Öffentlicher Personennahverkehr; Neuvergabe der Buskonzession für 

die  
Linie 24 und Anbindung des Stadtteils Naunheim an den 
Stadtbusverkehr 

 
18.4 Bericht III. Quartal 2015 
 
18.5 Festlegung des vorläufigen Konsolidierungskreises zur Aufstellung 

des Gesamtabschlusses 
 
18.6 Feuerwehrhauptstützpunkt  

Bericht zum Stand der Planung 
 
 Teil II 

 
19 - 22 Grundstücksangelegenheiten 
  
23 Verschiedenes 
 
 
 
gez. Volck 
Stadtverordnetenvorsteher 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar 05.10.2015 2660/15 - I/603 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 12.10.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar 
Feststellung des Jahresabschlusses 2014 
 
Anlage/n: 
 
Jahresabschluss 2014 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar nimmt vom dem Ergebnis der von  
    der Firma SBBR GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wetzlar, durchgeführten Prü- 
    fung des Jahresabschlusses 2014 des Eigenbetriebes Stadthallen Wetzlar Kenntnis und  
    empfiehlt die handelsrechtliche Bilanz mit einer Aktiv- und Passivseite in Höhe von  
 
 51.030.458,63 € 
 
    und die hier vorliegende handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung mit einem  
    Jahresfehlbetrag in Höhe von  
 
 1.144.434,20 € 
 
    festzustellen.  
 
    Der handelsrechtliche Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.144.434,20 € ist auf neue Rech- 
    nung vorzutragen, wobei das handelsrechtliche Jahresergebnis 2014 des BgA Stadthal- 
    len Wetzlar isoliert vom übrigen handelsrechtlichen Ergebnis des Eigenbetriebes vorzu– 
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    tragen ist.  
 
2. Ergänzend hierzu beschließt die Stadtverordnetenversammlung, dass die zum Bilanz- 
    stichtag bestehenden Darlehensverbindlichkeiten des Eigenbetriebes gegenüber der  
    Stadt  
 
a) mit einem Betrag in Höhe von 787.812,39 € in einen Investitionszuschuss der Stadt für 
    die Arena umgewidmet werden.  
 
Dieser Investitionszuschuss wird -wie auch der nachfolgend zum Beschluss empfohlene- 
zu 100 % dem Gebäude Arena zugeordnet. 
 
b) mit einem Betrag in Höhe von 414.084 €, der der Summe der Erhöhungsbeträge der  
    steuerlichen Abschreibung für die Jahre 2012, 2013 und 2014 mit je 138.028 € ent- 
    spricht, ebenfalls in einen Investitionszuschuss der Stadt umgewidmet werden.  
 
3. In diesem Zusammenhang wird beschlossen, diese, der Finanzierung der Arena die- 
    nenden Investitionszuschüsse von insgesamt 1.201.896,39 € in der Handelsbilanz des  
    Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2014 auf der Passivseite innerhalb des „Sonderpos- 
    tens für erhaltene Investitionszuschüsse“ auszuweisen. 
 
4. Dieses Umwidmungsverfahren wird in Bezug auf den jährlichen handelsrechtlichen  
    Fehlbetrag der Arena, zuzüglich des –im Vergleich zur handelsrechtlichen Abschrei- 
    bung – jährlichen Erhöhungsbetrages (138.028 €) der steuerlichen Abschreibung des  
    Arena-Gebäudes, schon jetzt auch für die nächsten Jahre bis auf Weiteres zum Be- 
    schluss empfohlen. 
 
 
 
Wetzlar, den 05.10.2015 gez. Wagner 
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Begründung: 
 
Zu 2) Mit Schreiben vom 22.04.2013 teilte das Finanzamt dem Eigenbetrieb mit, dass 
beabsichtigt ist, von den Steuererklärungen – ursprünglich ab 2008 (aktuell ab 2012) – 
hinsichtlich der Behandlung des Bereichs „Rittal-Arena“ abzuweichen. Dieser Bereich soll als nicht  
i. S. v. § 8 VII KStG begünstigtes Dauerverlustgeschäft behandelt werden und würde in 
Höhe seiner steuerlichen Verluste somit eine verdeckte Gewinnausschüttung an die Stadt 
Wetzlar darstellen. Dies hätte zur Folge, dass hierauf Kapitalertragsteuer (KapESt) von 
derzeit 15% zuzüglich 5% Solidaritätszuschlag zur KapESt entsteht. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die steuerliche Abschreibung auf das Gebäude der Arena um 
138.028,00 EUR p.a. höher ist als die in dem oben unter 2) genannten Betrag von 
787.812,39 EUR als Aufwand verrechnete handelsrechtliche. 
  
Zu 3) Für das Jahr 2014 und – in Bezug auf die höhere steuerliche Gebäudeabschreibung 
im Arena-Bereich – nachträglich auch für die Jahre 2012 und 2013 lässt sich mittels der 
empfohlenen Beschlüsse im Bereich der Arena innerhalb des Eigenbetriebes ein 
ertragsteuerlich ausgeglichenes Ergebnis darstellen, was der Unterbindung einer Kapitalertragsteuerbelastung von  
aktuell rd. TEUR 142 p.a. (incl. Solidaritätszuschlag) auf den in den genannten Jahren 
andernfalls entstehenden (steuerlichen) Arena-Verlust dienen soll. Die hier nachträglich für 
die Jahre 2012 und 2013 zum Beschluss empfohlenen Umwidmungsbeträge sind in den 
Steuererklärungen dieser Jahre bereits berücksichtigt und werden hier nur 
handelsrechtlich nachgeholt.  
 
Die zum Beschluss empfohlene und im Rahmen des hier vorliegenden Jahresabschlusses 
2014 bereits umgesetzte Umwidmung im Jahr 2014 stellt sich insgesamt wie folgt dar: 

 
  

Arena  

-  handelsrechtlicher Verlustanteil 2014 787.812,39 EUR 

-  Erhöhungsbetrag steuerliche AfA Gebäude 
2014 

138.028,00 EUR 

  Zwischensumme 2014 925.840,39 EUR 

-  Nachholung steuerliche AfA Gebäude 2012 138.028,00 EUR 

-  Nachholung steuerliche AfA Gebäude 2013 138.028,00 EUR 

  

Gesamt 1.201.896,39 EUR     

 
 

Zu 4) Damit wird schon jetzt beschlossen, dass auch ab dem Jahr 2015 jährlich maximal 
ein Betrag an Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes gegenüber der Stadt, der der Höhe 
nach geeignet ist, eine steuerliche Verlustentstehung im Arena-Bereich zu unterbinden, in 
den ‚Sonderposten für Investitions-zuschüsse des Eigenbetriebes umgewidmet wird.  
Dies soll – ebenfalls zur Vermeidung von Zahlungsvorgängen – dann grundsätzlich in der 
gleichen Weise geschehen, wie dies für die Jahre 2012 und 2013 bzw. 2014 erfolgt ist 
bzw. erfolgt. Ab dem Investitionskostenzuschuss für das Jahr 2014 kann es sich bis auf 
weiteres nur um solche für das Gebäude der Arena handeln. 
Die durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2015 mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses beauftragte Firma SBBR GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Wetzlar, hat den Bericht über die Prüfung des Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 
31.12.2014 vorgelegt. 
 
Im Rahmen des Prüfungsberichtes konnte der Prüfer den uneingeschränkten 
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Bestätigungsvermerk erteilen. 
 
Der Jahresabschluss 2014 sowie der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
wurden in der Sitzung der Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadthallen Wetzlar am 
29.09.2015 mit dem dort anwesenden Wirtschaftsprüfer eingehend erörtert. 
Die Betriebskommission empfiehlt dem Wirtschafts- und Finanzausschuss den 
Jahresabschluss laut umseitigen Beschlussantrags festzustellen. 
 
In der Anlage sind beigefügt 
Bilanz-Jahresabschluss zum 31.12.2014  
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. – 31.12.2014 
Anhang zum Jahresabschluss 2014 

Lagebericht 2014 

 Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer 
 
 
Der vollständige Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der 
Wirtschaftsprüfer liegt allen Fraktionen über ihre Mitglieder in der Betriebskommission zur 
Einsichtnahme und Beratung vor. Eine Kopie des Berichts wurde im Büro der 
Stadtverordneten zur Einsichtnahme ausgelegt. 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar 15.10.2015 2674/15 - I/610 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 26.10.2015   

Umwelt-, Verkehrs- und 
Energieausschuss 

03.11.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 09.11.2015   

Stadtverordnetenversammlung 19.11.2015   

 
 
Betreff: 
 
Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar 
Nachtragswirtschaftsplan 2015 
 
Anlage/n: 
 
Nachtragswirtschaftsplan 2015 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Nachtragswirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Stadtreinigung Wetzlar wird in der 
vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
 
 
Wetzlar, den 15.10.2015 gez. Semler 
  Stadtrat 
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Begründung: 
 
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Stadtreinigung Wetzlar wurde am 17.12.2014 
durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der bisherige Verlauf des 
Wirtschaftsjahres führt zu verschiedenen Anpassungen, die im Rahmen der Erstellung 
eines Nachtragswirtschaftsplans berücksichtigt werden. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung vom 12.10.2015 dem 
Nachtragswirtschaftsplan in der vorliegenden Fassung zugestimmt und ihn der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung empfohlen. 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar 19.10.2015 2680/15 - I/612 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 26.10.2015   

Umwelt-, Verkehrs- und 
Energieausschuss 

03.11.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 09.11.2015   

Stadtverordnetenversammlung 19.11.2015   

 
 
Betreff: 
 
Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar  
Nachtragswirtschaftsplan 2015 
 
Anlage/n: 
 
Nachtragswirtschaftsplan 2015 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Nachtragswirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Wetzlar wird in 
der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
 
 
Wetzlar, den 19.10.2015 gez. Semler 
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Begründung: 
 
Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Wetzlar wurde am 
16.07.2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der bisherige Verlauf 
des Wirtschaftsjahres führt zu verschiedenen Anpassungen, die im Rahmen der Erstellung 
eines Nachtragswirtschaftsplanes berücksichtigt werden. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung vom 12.10.2015 dem 
Nachtragswirtschaftsplan in der vorliegenden Fassung zugestimmt und ihn der 
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlußfassung empfohlen. 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar 19.10.2015 2681/15 - I/613 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 26.10.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 09.11.2015   

Stadtverordnetenversammlung 19.11.2015   

 
 
Betreff: 
 
Wasserversorgung Wetzlar 
Bestellung eines Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
 
Anlage/n: 
 
ohne Anlagen  
 
 
 
Beschluss: 
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Wetzlar wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bechtold & Bechtold GmbH, Im 
Amtmann 3–5, 35578 Wetzlar, mit einer vorläufigen Gesamtsumme von 5.450 € zzgl. 19% 
Umsatzsteuer beauftragt. 
 
 
 
Wetzlar, den 19.10.2015 gez. Semler 
  Stadtrat 
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Begründung: 
 
Der für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar entsprechend den einschlägigen 
Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) zu erstellende Jahresabschluss ist 
gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, der nach § 5 Nr. 13 i. 
V. m. § 7 Abs. 3 Nr. 7 EigBGes auf Vorschlag der Betriebskommission durch die 
Stadtverordnetenversammlung zu bestellen ist. 
 
Aus der bisherigen Zusammenarbeit mit der bereits bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz 
sowie der Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 tätig gewesenen, ortsansässigen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bechtold & Bechtold liegen positive Erfahrungen vor. Die 
Betriebskommission hat daher in ihrer Sitzung am 12.10.2015 einstimmig beschlossen, 
der Stadtverordnetenversammlung vorzuschlagen, auch den Prüfungsauftrag für den 
Jahresabschluss 2015 an dieses Unternehmen zu erteilen. 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar 06.10.2015 2659/15 - I/602 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 12.10.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Neue Benutzungstarife Stadthallen Wetzlar/Bürgerhäuser 
 
Anlage/n: 
 
Neue Benutzungstarife 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die Neufestsetzung der Benutzungstarife für die Stadthalle und die Bürgerhäuser wird mit 
Wirkung zum 01.01.2016 beschlossen. 
 
 
 
Wetzlar, den 05.10.2015                                                                                   gez. Wagner   
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Begründung: 
 
Die Benutzungstarife für Stadthalle und Bürgerhäuser sind seit 01.01.2011 unverändert.  
 
In der beigefügten Anlage sind die aktuell geltenden Tarife sowie die vorgeschlagenen 
Neupreise ab 01.01.2016 aufgeführt.  
Bei dem vorliegenden Vorschlag wurde eine Erhöhung von durchschnittlich ca. 8-10 
Prozent zum Ansatz gebracht und entsprechend auf- bzw. abgerundet. 
Ausgehend von den Umsätzen aus dem Jahr 2014 ist bei gleicher Veranstaltungsanzahl 
und -struktur von Mehreinnahmen für das Jahr 2016 von ca. 20 – 25 TEUR auszugehen. 
Die Umsätze der Tourist-Information und die Arena-Pacht wurden nicht berücksichtigt, da 
hier keine Preisanpassung zum 01.01.2016 geplant ist. 
 
Die unterschiedlichen Tarifstrukturen Normal- und Sondertarif (für Familien und Vereine) 
bleiben sowohl in der Stadthalle als auch in den Bürgerhäusern erhalten. 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadthallen Wetzlar hat in ihrer Sitzung am 
29.09.2015 der Neufestsetzung der Benutzungstarife zugestimmt.       
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Büro des Magistrats 19.10.2015 2676/15 - I/611 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 26.10.2015   

Umwelt-, Verkehrs- und 
Energieausschuss 

03.11.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Öffentlicher Personennahverkehr; Änderung der Geschäftsordnung für den 
gemeinsamen Fahrgastbeirat für den Lahn-Dill-Kreis und die Stadt Wetzlar 
 
Anlage/n: 
 
Änderungstext der Geschäftsordnung für den gemeinsamen Fahrgastbeirat für den Lahn-
Dill-Kreis und die Stadt Wetzlar 
 
 
 
Beschluss: 
 
Die Geschäftsordnung für den gemeinsamen Fahrgastbeirat für den Lahn-Dill-Kreis und 
die Stadt Wetzlar wird entsprechend der beigefügten Anlage 1 mit Wirkung ab der 
Legislaturperiode 2016-21 geändert.  
 
 
 
Wetzlar, den 19.10.2015                                                                                 gez. Wagner 
                                                                                                              gez.  
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Begründung: 
 
Im April 2013 hatten der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises und die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar gleichlautende Beschlüsse zur 
Gründung eines gemeinsamen Fahrgastbeirates und die seine Tätigkeit regelnde 
Geschäftsordnung gefasst. Der Fahrgastbeirat hatte sich im Dezember 2013 konstituiert 
und sich seitdem zu insgesamt 7 Sitzungen getroffen. Eine letzte Sitzung des 
Fahrgastbeirates in der laufenden Wahlperiode ist für Anfang 2016 vorgesehen. Nach der 
Kommunalwahl im März 2016 wird der Fahrgastbeirat sich entsprechend den Regelungen 
der Geschäftsordnung neu konstituieren.  
 
Bei der Abfassung der Geschäftsordnung für den gemeinsamen Fahrgastbeirat hatten der 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises und der Magistrat der Stadt Wetzlar die 
Überlegung, die Mitgliederzahl des Fahrgastbeirates möglichst zu begrenzen, um eine 
gute sachbezogene Arbeitsfähigkeit in dem Gremium zu ermöglichen. Die Mitgliederzahl 
war auf 15 Personen begrenzt worden. Dadurch war es erforderlich, dass Positionen für 
die Interessenvertretung z.B. der Behinderten oder der Senioren nicht von je einem 
Vertreter von Kreis und Stadt, sondern alternierend von den entsprechenden Vertretern 
besetzt wurden. Gleiches galt für die Fahrgastverbände, von denen bis dahin lediglich 
Kontakte zu den beiden Verbänden PRO BAHN e.V. und PRO BAHN & BUS e.V. 
bestanden hatten.  
 
Nachdem der Fahrgastbeirat seine Arbeit aufgenommen hatte, stellte sich heraus, dass es 
zweckmäßig ist, diese starre Begrenzung etwas zu lockern, um die Mitarbeit wichtiger 
Interessenvertreter sicherzustellen. Zum einen hatten die Frauenbeauftragte des Lahn-
Dill-Kreises und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wetzlar dargelegt, dass trotz 
guter Kooperation zwischen diesen beiden Stellen wegen der unterschiedlichen 
Zuständigkeitsgebiete eine Einbindung beider Stellen als ständige Vertreter im 
Fahrgastbeirat geboten ist. Zum anderen hatten die Fahrgastverbände gefordert, jeweils 
mit einem festen Sitz im Fahrgastbeirat vertreten zu sein. Dies betraf nicht nur die beiden 
oben genannten Verbände, sondern auch den Verkehrsclub Deutschland e.V.. Der VCD 
ist nach seiner Satzung ein Verband, der sich insbesondere für die Reduzierung von 
motorisiertem Verkehrsaufkommen und den Vorrang von umweltverträglichen 
Verkehrsmitteln im Personenverkehr (z.B. Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel) einsetzt. 
Eine Vertreterin des Kreisvorstandes des VCD, Frau Barbara Böcher, ist als interessierter 
Fahrgast Mitglied im gemeinsamen Fahrgastbeirat und seine stellvertretende Sprecherin. 
Die drei Verbände haben darauf hingewiesen, dass sie in anderen Fahrgastbeiräten 
jeweils mit eigenem Sitz vertreten sind.  
 
Die Sacharbeit des Fahrgastbeirates hat in den vergangenen zwei Jahren in besonderem 
Maße von den Anregungen und der Sachkenntnis der Vertreter der Fahrgastverbände 
profitiert, die zahlreiche Anregungen zur Verbesserung des ÖPNV im Lahn-Dill-Kreis und 
in der Stadt Wetzlar vorgetragen haben. Insofern ist es zweckmäßig, ihre Mitarbeit im 
Fahrgastbeirat zu stärken und durch feste Sitzzuweisung zu untermauern. Gleiches gilt für 
die Arbeit der Frauenbeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten von Kreis und 
Stadt. Die bisherigen Sitzungen des Fahrgastbeirates haben gezeigt, dass die konstruktive 
Sacharbeit durch die vorgesehene Erweiterung um drei Sitze nicht beeinträchtigt werden 
wird.   
 
Magistrat und Kreisausschuss schlagen daher die vorgelegte Änderung der 
Geschäftsordnung des Fahrgastbeirates vor, um bei der Neukonstituierung des 
Fahrgastbeirates nach der Kommunalwahl im März 2016 die genannten Ergänzungen der 
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Sitzzuweisungen berücksichtigen zu können. Dem Kreistag wird diese Änderung der 
Geschäftsordnung durch den Kreisausschuss ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Die Änderung der Geschäftsordnung tritt mit Wirkung für die Legislaturperiode 2016-21 in 
Kraft.   
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3. Ein/e vom Seniorenbeirat/Seniorenvertretung zu 

benennende/r Vertreter/in des Kreises oder der Stadt Wetzlar. 

4. Ein/e Vertreter/in der Fahrgastorganisationen „PRO BAHN“ 

oder „PRO BAHN & BUS“. 

5. Ein/e vom Kreiselternbeirat zu benennende/r Vertreter/in.  

6. Das für den ÖPNV zuständige hauptamtliche 

Kreisausschussmitglied des Lahn-Dill-Kreises. 

7. Das für den ÖPNV zuständige hauptamtliche 

Magistratsmitglied der Stadt Wetzlar. 

8. bis zu 8 interessierte Fahrgäste, die ihren Wohnsitz im Lahn-

Dill-Kreis  

haben (davon mindestens 3 aus der Stadt Wetzlar). 

 

 

 

 

 

 

(3)   Die Berufung der in Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Mitglieder des 

Fahrgastbeirates erfolgt durch einvernehmlichen Vorschlag der 

4. Ein/e vom Seniorenbeirat/Seniorenvertretung zu 

benennende/r Vertreter/in des Kreises oder der Stadt 

Wetzlar. 

5. Je einem/einer Vertreter/in der Fachverbände im Bereich 

ÖPNV: 

a. Fahrgastverband „PRO BAHN e.V:“, Regionalverband 

Mittelhessen 

b. „Verkehrsclub Deutschland e.V.“, Kreisverband Lahn-Dill, 

c. Fahrgastverband „PRO BAHN & BUS e.V.“, Regionalverband 

Mittelhessen 

6. Ein/e vom Kreiselternbeirat zu benennende/r Vertreter/in.  

7. Das für den ÖPNV zuständige hauptamtliche 

Kreisausschussmitglied des Lahn-Dill-Kreises. 

8. Das für den ÖPNV zuständige hauptamtliche 

Magistratsmitglied der Stadt Wetzlar. 

9. bis zu 8 interessierte Fahrgäste, die ihren Wohnsitz im Lahn-

Dill-Kreis haben (davon mindestens 3 aus der Stadt Wetzlar). 

 

(3)   Die Berufung der in Abs. 2 Nr. 3 und 4 genannten Mitglieder 

des Fahrgastbeirates erfolgt durch einvernehmlichen Vorschlag 
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beteiligten Gremien bzw. Organisationen. Kommt eine Einigung 

nicht zu Stande, entsenden die jeweiligen Gremien bzw. 

Organisationen im jährlichen Wechsel einen Vertreter in den 

Fahrgastbeirat. 

(4)   Die unter Abs. 2 Nr. 8 genannten Fahrgäste werden durch 

öffentlichen Aufruf ermittelt. Um eine repräsentative Vertretung 

zu erreichen, sollen die Mitglieder unterschiedlichen sozialen  

 

Gruppen und Altersschichten angehören. Die Auswahl der 

interessierten Fahrgäste erfolgt in Abstimmung zwischen dem 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises und dem Magistrat der 

Stadt Wetzlar. 

 

(5) Ohne Stimmrecht nehmen als weitere ständige Vertreter/innen 

an den Sitzungen des Fahrgastbeirates teil: 

 

1. Ein/e Vertreter/in der LNO des Lahn-Dill-Kreises 

(Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH) 

2. Ein/e Vertreter/in der LNO der Stadt Wetzlar 

3. Ein/e Vertreter/in der Schulabteilung des Lahn-Dill-Kreises 

der beteiligten Gremien bzw. Organisationen. Kommt eine 

Einigung nicht zu Stande, entsenden die jeweiligen Gremien bzw. 

Organisationen im jährlichen Wechsel einen Vertreter in den 

Fahrgastbeirat. 

(4)   Die unter Abs. 2 Nr. 9 genannten Fahrgäste werden durch 

öffentlichen Aufruf ermittelt. Um eine repräsentative Vertretung 

zu erreichen, sollen die Mitglieder unterschiedlichen sozialen  

 

Gruppen und Altersschichten angehören. Die Auswahl der 

interessierten Fahrgäste erfolgt in Abstimmung zwischen dem 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises und dem Magistrat der 

Stadt Wetzlar. 

 

(5) Ohne Stimmrecht nehmen als weitere ständige Vertreter/innen 

an den Sitzungen des Fahrgastbeirates teil: 

 

1. Ein/e Vertreter/in der LNO des Lahn-Dill-Kreises 

(Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH) 

2. Ein/e Vertreter/in der LNO der Stadt Wetzlar 

3. Ein/e Vertreter/in der Schulabteilung des Lahn-Dill-Kreises 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Tiefbauamt 15.09.2015 2636/15 - I/600 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 12.10.2015   

Umwelt-, Verkehrs- und 
Energieausschuss 

   

Bauausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Ausbau der Straße "Am Feldkreuz" (zwischen Nachtigallenpfad und dem 
Neubaugebiet "Am Lahnberg") und des Stichweges in Richtung Steinbruch sowie 
Erneuerung der Kanalisation 
 
Anlage/n: 
 
Lageplan 
 
 
 
Beschluss: 
 
Dem grundhaften Ausbau der Straße „Am Feldkreuz“ (zwischen „Nachtigallenpfad“ und 
dem Neubaugebiet „Am Lahnberg“) und dem Ausbau des Stichweges in Richtung 
Steinbruch sowie der Erneuerung der Kanalisation wird zugestimmt.  
 
 
 
Wetzlar, den 28.09.2015 gez. Semler 
          gez.  
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Begründung: 
 
Allgemein 
Die Stadt Wetzlar beabsichtigt die Straße „Am Feldkreuz“ zwischen dem „Nachtigallen-
pfad“ und dem Neubaugebiet „Am Lahnberg“ auf einer Länge von ca. 250 m und den 
Stichweg Richtung Steinbruch auf einer Länge von ca. 65 m grundhaft erstmalig her-
zustellen. Dringlich wird die Maßnahme durch die anstehenden Leitungserneuerungen und 
durch den vorhandenen Straßenzustand. Die Baumaßnahme wird gemeinsam mit der 
Maßnahme „Wahlheimer Weg“ und „Nachtigallenpfad“ ausgeschrieben aber zeitversetzt 
gebaut. 
 
 
Vorgeschichte 
Im September 2010 fand eine Anliegerversammlung statt. Hier wurde die Planung zum 
Ausbau eines 8,50 m breiten Straßenkörpers vorgestellt, der sich in eine 5,50 m breite 
Fahrbahn und beidseitig ca. 1,50 m breite Gehwege gliederte. Die Planung fand nicht die 
Zustimmung der Anwohner. Als Ergebnis der Versammlung erhielt die Verwaltung den 
Arbeitsauftrag eine Planung mit einseitig angeordnetem Gehweg auszuarbeiten. Diese 
überarbeitete Planung fand in der Anliegerversammlung am 10.11.2014 die Zustimmung 
der Anlieger. 
 
 
Vorhandener Zustand Straßenraum 
Der vorhandene „Ausbau“ (Kanalisation und Straßendecke) wurde in den 50er Jahren 
durch die Buderus`schen Eisenwerke bzw. dem Wetzlarer Bauverein als Baustraße 
hergestellt und befindet sich mittlerweile in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die 
Straße wurde damals auf einer Breite von ca. 5,00 m asphaltiert. Der Aufbau entspricht 
nicht den Anforderungen an eine Baustraße, die einen späteren Endausbau zulassen 
würden. Die vorhandenen Oberflächenschäden lassen sich im Rahmen der allgemeinen 
Straßenunterhaltung nicht mehr beseitigen. Ein grundhafter Ausbau des Straßenoberbaus 
ist somit erforderlich, um die Verkehrssicherheit auf Dauer gewährleisten zu können. Die 
Straße „Am Feldkreuz“ wird beidseitig durch Wohngrundstücke begrenzt, die hierrüber 
erschlossen sind. Einige Grundstückszugänge und Zufahrten entwässern über die 
versiegelten Flächen in den Straßenraum.  
 
 
Geplante Gestaltung des Straßenraumes 
Die aktuelle Planung sieht den Ausbau der 5,00 m breiten Straßenparzelle vor. Er gliedert 
sich in eine 4,50 m breite Asphaltfahrbahn und einen 0,50 m breiten Seitenstreifen. Die 
Fahrbahn wird asphaltiert, der Seitenstreifen wird gepflastert. Es wird niveaugleich 
ausgebaut.  
Die Ausbaulänge der Straße „Am Feldkreuz“ beträgt ca. 250 m. Der Fahrbahnoberbau ist 
nach der Belastungsklasse 0,3 der Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von 
Verkehrsflächen (RStO ´12) in einer Gesamtstärke von 50 cm vorgesehen. In 
Teilbereichen können lt. Bodengutachten bodenverbessernde Maßnahmen erforderlich 
werden. Im westlichen Ausbaubereich werden die seitlichen straßenbegleitenden Flächen, 
die sich im Besitz der Stadt Wetzlar befinden, gepflastert und stehen dann als 
„Mehrzweckstreifen“ zur Verfügung. 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt über eine einseitig angeordnete Entwässerungs-
rinne. Die Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert und durch zusätzliche Laternen  
ergänzt. Bedingt durch den höhengleichen Ausbau sind keine Nullabsenkungen für  
Personen mit Mobilitätseinschränkungen erforderlich. Die Sehbehinderten werden über 
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taktile Bodenindikatoren gemäß den „Details der Stadt Wetzlar für behindertengerechte 
Querungen“ auf mögliche Querungsstellen aufmerksam gemacht. Die genaue Lage der 
Querungsstellen wird mit dem AK Bau des Behindertenbeirates abgestimmt.  
Die Stichstraße zum Steinbruch ist Bestandteil der Planung, lässt sich jedoch durch die 
Abbruchkantenverschiebung des Steinbruches nicht in voller Länge (lt. Bebauungsplan), 
sondern nur auf ca. 65, 00 m Länge, ausbauen. Der Stichweg wird talseitig durch eine 
Winkelstützmauer gesichert und ca. 3,50 m breit ausgebaut. Der Aufbau der Straße erfolgt 
analog dem Straßenbau „Am Feldkreuz“. 
 
 
Grunderwerb 
Für die Maßnahme ist kein Grunderwerb erforderlich. 
Um im westlichen Einmündungsbereich ein einheitliches Erscheinungsbild herzustellen, 
wurden mit den Anliegern von Haus-Nr. 2A und 4 Gespräche geführt, um deren 
grundstücksvorgelagerten Flächen zu erwerben. Die Grundstücksverhandlungen verliefen  
negativ. 
 
 
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kampfmittel 

Der vorhandene Mischwasserkanal ist auf Grund von Innenkorrosion, Rissen und 
Wurzeleinwüchsen stark geschädigt (ZK 1). Zusätzlich ist der Kanal hydraulisch 
überlastet. Es besteht dringender Handlungsbedarf.  
Im oberen Bereich -auf einer Länge von ca. 150 m- wird der Kanal von DN 200/300 in 
DN 400 SB und im unteren Bereich, auf einer Länge von ca. 100 m, von DN 300 in DN 
500 SB erneuert. Im Stichweg zum Steinbruch liegt lt. Aktenlage eine 
Hausanschlussleitung in DN 300 die ebenfalls erneuert wird und anschließend in 
städtischen Besitz übergeht. 
Generell kann bedingt durch das Alter und das Schadensbild des Kanals davon 
ausgegangen werden, dass vorhandene Hausanschlussleitungen ebenfalls abgängig und 
zu erneuern sind. Um spätere Straßenaufbrüche wegen Hausanschlussleitungsschäden 
zu vermeiden, wird im Zuge der Baumaßnahme der Zustand der Anschlussleitungen mit 
einer Inspektionskamera nochmals überprüft, so dass nur schadhafte Hausanschlüsse 
erneuert werden. 
Seitens der enwag ist die Erneuerung der Wasser- und der Gasleitungen sowie der 
Stromkabel geplant.  
Bei der Kampfmitteluntersuchung haben sich keine Verdachtsmomente ergeben. 
Weiterhin werden entlang der Baustrecke Leerrohre, zur möglichen späteren Ergänzung 
zusätzlicher Medien, im Straßenbaukörper verlegt. 
 
 
Baurecht 
Das Baurecht ist durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 226 gewährleistet. 
 
 
Beteiligung der Anlieger 
Die Anlieger wurden im Rahmen einer Anliegerversammlung am 10.11.2014 über die 
geplante Maßnahme informiert. 
 
 
Kosten und Umlagefähigkeit 
Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung auf 
voraussichtlich ca. 585.000,00 €.  
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Davon fallen für den Straßenbau ca. 385.000 00 € 
und für Kanal ca. 200.000,00 € an. 
 
Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die städtischen Gremien im Haushalt 2016 
werden folgende Produktkonten herangezogen:  
 
Straße und Beleuchtung: 1210100.842200118 - IV Nr.:12101002003 
Kanal:                               1110100.842200164 – IV Nr.:11101002001 
 
Die Umlegung der Kosten erfolgt nach der Erschließungsbeitragssatzung (Anteil Anlieger 
90%, Anteil Stadt 10%). 
 
 
Ausführungszeit 
Nach erfolgter Gremienentscheidung kann das Ausschreibungsverfahren erfolgen. Die 
Maßnahme soll nach Fertigstellung des „Wahlheimer Weges“ begonnen werden. Der 
Baubeginn des „Wahlheimer Weges“ ist für das Frühjahr 2016 vorgesehen. 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Planungs- und Hochbauamt 21.09.2015 2639/15 - I/607 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 02.11.2015   

Bauausschuss 09.11.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 09.11.2015   

Stadtverordnetenversammlung 19.11.2015   

 
 
Betreff: 
 
Städtisches Förderprogramm zur Nutzbarmachung leerstehender Immobilien (Jung 
kauft Alt) 
 
Anlage/n: 
 
Förderrichtlinie 
 
 
Beschluss: 
 
1. Der Einrichtung eines städtischen Programms zur Förderung der Nutzbarmachung von 

leerstehenden Gebäuden mit Hilfe von städtischen Zuschüssen wird zugestimmt.  
 
2. Die Förderrichtlinie wird als verbindlich beschlossen.  
 
 
 
Wetzlar, den 21.09.2015                                                                                     gez. Semler                                       
       gez.  
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Begründung: 
 
1. Anlass 
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der damit einhergehenden 
Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt ergibt sich gerade für die Ortskerne mit älterer, 
oftmals nicht mehr zeitgemäßer Bestandsbebauung, die Problemlage, dass bestehende 
Wohngebäude leerfallen und ungenutzt bleiben, während in den Außenbereichen weitere 
Flächen für Baugebietserweiterungen erschlossen werden müssen.  
Das Förderprogramm zur Nutzbarmachung leerstehender Immobilien soll einen Anreiz 
geben, bestehende Gebäude in den Ortskernen für Interessenten attraktiv zu machen. 
Zu diesem Zweck fördert die Stadt Wetzlar den Erwerb von leerstehenden Altbauten für 
Wohnzwecke. 
 
 
2. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Die Förderrichtlinie bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet als Fördergebiet. 
 
 
3. Finanzierung 
 
Das Programm beginnt am 01.01.2016. Ein separater Haushaltsmittelansatz für 2016 
wurde nicht gebildet, da die Mittel des Investitionszuschusses Dorferneuerung von 
insgesamt 29.000 € unter den Produktkonten 
 
0910100.035800060 Blasbach 
0910100.035800055 Dutenhofen 
0910100.035800058 Garbenheim 
0910100.035800053 Hermannstein 
0910100.035800059 Münchholzhausen 
0910100.035800057 Nauborn 
0910100.035800056 Naunheim 
0910100.035800054 Steindorf 
0910100.035800011 Wetzlar 
 
hierfür Verwendung finden können. 
 
Diese befinden sich im Deckungskreis 6106 und sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
Sofern hierdurch die Mittel nicht ausreichen, wird eine Anpassung dieser Mittel im 
Nachtragshaushalt 2016 erfolgen. 
 
Die bisherige Verfahrensweise bei Investitionszuschüssen zur Dorferneuerung bleibt 
unverändert bestehen.  
 
Um Beschlussfassung wird gebeten. 
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Anlage zur Beschlussvorlage 2639/15 

  

 

Städtisches Förderprogramm zur Nutzbarmachung leerstehender 

Immobilien (Jung kauf Alt) 

 

Förderrichtlinie 

 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der damit 

einhergehenden Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt ergibt sich gerade für 

die Ortskerne mit älterer, oftmals nicht mehr zeitgemäßer Bestandbebauung, die 

Problemlage, dass bestehende Wohngebäude leerfallen und ungenutzt bleiben, 

während in den Außenbereichen weitere Flächen für Baugebietserweiterungen 

nachgesucht werden. 

Das Förderprogramm zur Nutzbarmachung leerstehender Immobilien soll einen 

Anreiz geben, bestehende Gebäude in den Ortskernen für Interessenten attraktiv 

zu machen. 

Zu diesem Zweck fördert die Stadt Wetzlar den Erwerb von leerstehenden 

Altbauten für Wohnzwecke nach folgenden Bestimmungen: 

 

§ 1 Allgemeines 

1.1 Die Förderrichtlinie bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet als 

Fördergebiet. 

1.2 Ein leerstehender Altbau im Sinne dieser Förderrichtlinie ist ein Gebäude, 

das mindestens 50 Jahre alt ist (gerechnet ab Bezugsfertigstellung) und 

seit mindestens 3 Jahren nicht bewohnt wurde. 

1.3 Anspruchsberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen. Bei ehelichen 

oder nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind beide Partner 

anspruchsberechtigt, jeweils aber nur für die Hälfte des Förderbetrages. 

Die Förderungsrichtlinie muss bei Antragstellung anerkannt werden. 

1.4 Jeder Haushalt ist nur einmal anspruchsberechtigt. 

1.5 Der Erwerb einer Eigentumswohnung in einem Altbau nach Ziffer 1.2 ist 

nicht förderfähig. 

1.6 Der Erwerb eines unbebauten oder nur mit Nebengebäuden bebauten 

Grundstücks ist ebenfalls nicht förderfähig. 

140



1.7  Ein Rechtsanspruch auf Förderung kann aus dieser Richtlinie nicht 

begründet werden. Zuschüsse können nur im Rahmen der nach dem 

städtischen Haushalt dafür verfügbaren Mittel gewährt werden. 

1.8 Über Anträge entscheidet im Rahmen dieser Richtlinie der Magistrat. 

Anträge werden stets in der Reihenfolge des Eingangs bei der Stadt 

Wetzlar berücksichtigt. 

1.9 Dem Förderzweck dürfen weder Planungsziele der Stadt noch andere 

öffentliche Belange entgegenstehen. 

1.10 Der Zeitraum für die Bewilligung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie 

hängt von der Bereitstellung von Haushaltsmitteln ab und ist zunächst 

befristet bis zum 31.12.2021. 

 

§ 2 Zuschuss für die Erstellung eines Altbaugutachtens 

 

2.1 Für die Erstellung eines Altbaugutachtens (Ortsbegehung/ Bestands-

aufnahme mit Modernisierungsempfehlung und Kostenschätzung) gewährt 

die Stadt Wetzlar dem potentiellen Erwerber (die Verkaufsbereitschaft des 

Eigentümers auf den potentiellen Erwerber muss durch den Eigentümer 

bestätigt werden) auf Antrag folgende Investitionszuschüsse: 

600,00 € Grundbetrag und 

300,00 € Erhöhungsbetrag für jedes Kind bis zum 18. Lebensjahr, das zum 

Antragszeitpunkt zum Haushalt des oder der Anspruchsberechtigten 

gehört. 

Sind mehrere Personen anspruchsberechtigt und haben sie zugleich für ein 

Kind Anspruch auf den Erhöhungsbetrag, ist bei jedem der 

Erhöhungsbetrag zur Hälfte anzusetzen. Jeder Anspruchsberechtigte kann 

den Erhöhungsbetrag nur für ein Gebäude in Anspruch nehmen. 

Der Eigentümer des Gebäudes und die Stadt Wetzlar erhalten eine Kopie 

des Altbaugutachtens und sind berechtigt es für eigene Zwecke zu 

verwenden, bzw. an weitere potentielle Erwerber zu deren Verwendung 

weiterzugeben.  

2.2 Der Höchstbetrag für die einmalige Förderung beträgt 1.500,00 € pro 

Altbau. Die Zuwendung kann hierbei nicht die zuwendungsfähigen Kosten 

übersteigen. 

2.3 Die Förderung eines Altbaugutachtens ist ausgeschlossen, wenn bereits ein 

Altbaugutachten für das gleiche Gebäude erstellt worden ist und/oder die 

antragsberechtigte Person das Gebäude bereits durch notariellen 

Kaufvertrag erworben hat. 
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2.4 Bei Antragstellung ist der Stadt Wetzlar die schriftliche Einverständnis-

erklärung des Altbaueigentümers vorzulegen. 

2.5  Das Altbaugutachten muss von einem Architekten oder Sachverständigen 

für die Bewertung von bebauten Grundstücken erstellt werden. 

2.6 Der Fördergeldempfänger, der Sachverständige oder Architekt und der 

Eigentümer müssen mit der weiteren Nutzung des geförderten 

Altbaugutachtens durch die Stadt Wetzlar in einem Informationspool 

(Sammlung, Veröffentlichung und Weitergabe an andere Interessierte) 

einverstanden sein. 

2.7 Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Altbaugutachtens und der 

dazugehörigen Rechnung. 

 

§ 3 Zuschuss für den Erwerb von Altbauten 

 

3.1 Die Stadt Wetzlar gewährt für den Erwerb eines Altbaus über einen 

Zeitraum von 5 Jahren ab dem Tag des Einzugs in den geförderten Altbau 

auf Antrag folgende Investitionszuschüsse: 

600,00 € Grundbetrag jährlich und 

300,00 € Erhöhungsbetrag jährlich für jedes Kind bis zum vollendeten 18. 

Lebensjahr, das im Förderzeitraum zum Haushalt des oder der 

Anspruchsberechtigten gehört. Sind mehrere Personen 

anspruchsberechtigt und haben sie zugleich für ein Kind Anspruch auf den 

Erhöhungsbetrag, ist bei jedem der Erhöhungsbetrag zur Hälfte 

anzusetzen. Jeder Anspruchsberechtigte kann den Erhöhungsbetrag nur 

für ein Gebäude in Anspruch nehmen. 

3.2 Kommen während der Laufzeit der Förderung Kinder im Sinne der Ziffer 

3.1 hinzu, erhöht sich ab dem Geburtsjahr entsprechend der Kinderbetrag. 

3.3 Vollendet ein zum anspruchsberechtigten Haushalt gehörendes Kind das 

18. Lebensjahr, reduziert sich der Kinderbetrag ab dem folgenden Jahr 

entsprechend. 

3.4 Der Höchstbetrag für die laufende Förderung beträgt 1.500,00 € jährlich. 

3.5 Voraussetzung für den Förderantrag ist eine schriftliche Erklärung des 

Altbaueigentümers, dass dieser bereit ist, das Förderobjekt an den 

Anspruchsberechtigten zu verkaufen. Der notarielle Kaufvertrag darf bei 

Antragsstellung noch nicht erfolgt sein. 

3.6 Das zu fördernde Gebäude muss baurechtlich zulässig errichtet worden 

sein. Es muss den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
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entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann eine Förderung erst ab 

dem Zeitpunkt erfolgen, ab dem der Anspruchsberechtigte auf seine 

Kosten durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen eine den 

Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse entsprechenden baulichen 

Zustand geschaffen hat. Eine Förderung wird nur dann gewährt, wenn 

dieser Zustand innerhalb 2 Jahren ab dem Tag der Eintragung des 

Eigentums des erworbenen Gebäudes auf den Anspruchsberechtigten im 

Grundbuch erfolgt ist. 

3.7 Die Auszahlung erfolgt jeweils am 01.07. eines Kalenderjahres unter der 

Voraussetzung, dass die Eigentumsumschreibung im Grundbuch auf den 

Fördergeldempfänger erfolgt ist. Erfolgt die Eigentumsumschreibung erst 

später, so verschiebt sich der Förderzeitraum um ein Jahr und beginnt 

somit zum 01.07 des Folgejahrs. 

3.8 Die Meldebescheinigung über den Hauptwohnsitz im Förderobjekt ist 

innerhalb von zwei Jahren nach Antragstellung vorzulegen. Wird diese 

nicht oder nach dieser Frist vorgelegt, sind die gewährten Fördermittel 

zurückzuzahlen. 

3.9 Der Förderanspruch erlischt mit Ablauf des Tages, an dem die 

Eigennutzung des geförderten Altbaus aufgegeben wird. In diesem Fall ist 

die Stadt Wetzlar hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

 

§ 4 Zuschuss für Gebäudeabbruch und Ersatzneubau 

 

4.1 Die Stadt Wetzlar gewährt für den Abbruch eines Altbaus, der aufgrund  

seines schlechten Bauzustandes nicht erhaltenswert ist, die Zuschüsse 

nach Ziffer 3.1 wenn auf dem freigelegten Grundstück ein Ersatzneubau 

errichtet wird. Die Entscheidung, ob ein Gebäude nicht mehr erhaltenswert 

ist trifft die Stadt Wetzlar. Die Auszahlung des Zuschusses beginnt 

frühestens nach der Bezugsfertigstellung des Neubaus und dem erfolgten 

Einzug des Anspruchsberechtigten in das Förderobjekt. Die übrigen 

Bestimmungen dieser Richtlinie gelten entsprechend. 

 

§ 5 Antragsverfahren 

Für die Bewilligung eines Zuschusses bedarf es eines schriftlichen Antrages. Dem 

Antrag sind die im Vordruck angegeben Unterlagen beizufügen. Der Vordruck ist 

bei der Stadt Wetzlar, Planungs- und Hochbauamt, Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 

Wetzlar zu erhalten. Hier ist auch anschließend der Antrag einzureichen. 

Der Zuschuss wird durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid der Stadt 

bewilligt. 
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§ 6 Rückforderung der Förderung 

 

Unter Bezug auf die einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des § 38 

(4) GemHVO und der dazu ergangenen Hinweise wird darauf verwiesen, dass der 

städtische Zuschuss ausschließlich für die jeweils zu beantragenden  Maßnahme 

zu verwenden ist, da andernfalls der Zuschuss zurück zu zahlen ist. 

Die Stadt Wetzlar ist nicht zur Auszahlung der vereinbarten Fördersumme 

verpflichtet und kann einen evtl. schon ausgezahlten Betrag vom 

Förderungsnehmer zurückverlangen, wenn  

a. der Förderungsnehmer über wesentliche Umstände unvollständige oder 

falsche Angaben gemacht hat,  
 

b. die Förderung nicht zweckgebunden verwendet wurde, 
 

c. Nebenbestimmungen durch ein Verschulden des Förderungsnehmers 

nicht eingehalten wurden, 
 

d. seitens des Förderungsnehmers Berichte nicht erstattet, Nachweise 
nicht beigebracht oder Überprüfungen nicht ermöglicht wurden. 

 
 

§ 7 Inkrafttreten 

7.1 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft und zum 

31.12.2021 außer Kraft, sofern keine Verlängerung des Förderprogramms 

beschlossen wird. 

7.2 Bis zum 31.12.2020 erfolgt eine Evaluation des Förderprogramms. Der 

Magistrat entscheidet daraufhin über eine Verlängerung des Programms. 

 

Wetzlar, den XX.XX.XXXX     Der Magistrat der 

Stadt Wetzlar  
 

Dette  

Oberbürgermeister 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Antragsteller/in  Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Stv. Schneiderat, CDU-Fraktion 2632/15 - I/593 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Abstimmungsergebnis 

Magistrat   

Kultur-, Freizeit- und 
Partnerschaftsausschuss 

  

Finanz- und Wirtschaftsausschuss   

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Betreff: 
 
Kostenloses W-LAN-Angebot in Wetzlar 
 
Anlage/n: 
 
          
 
 
 
Text: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert, einen Anbieter zu suchen, der in Wetzlar das Angebot 
eines kostenlosen W-LAN realisieren kann.      
 
 
Wetzlar, den  07.09.2015     gez. Dennis Schneiderat  
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Begründung: 
 
Gerade Wetzlar, das sehr gerne - und mit steigender Tendenz - von Touristen besucht 
wird, würde es gut anstehen, wenn es für seine Gäste und Besucher, aber auch für seine 
eigenen Bürger, ein entsprechendes Angebot vorhalten würde. 
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Antragsteller/in  Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

FDP-Fraktion 2652/15 - I/599 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Abstimmungsergebnis 

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss   

Bauausschuss   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss   

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Betreff: 
 
Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm  
Sanierung Freibad Domblick 
 
Anlage/n: 
 
          
 
 
 
Text: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung Wetzlar fordert den Magistrat auf, die Wetzlar in 
Aussicht gestellten 1.608.148 EUR aus dem hessischen Kommunalinvestitionsprogramm 
abzurufen und für die Sanierung des Freibades Domblick einzusetzen.     
 
 
Wetzlar, den 30.09.2015                                                               gez. Dr. Matthias Büger  
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Begründung: 
 
Das Land Hessen stellt den Kommunen Investitionsmittel zur Verbesserung der 
kommunalen Infrastruktur zur Verfügung. Beim Investitionsprogramm trägt das Land 80 % 
der Darlehenstilgung sowie die komplette Zinszahlung für die ersten zehn Jahre. 
Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen nicht vor dem 30.06.2015 begonnen wurden und 
bis zum 30.06.2019 vollständig abgenommen sind (vgl. Drucksache I/598). Dieser 
Zeitraum passt zu der Sanierung des Freibades, da die Maßnahmen sicherlich innerhalb 
der nächsten knapp vier Jahre abgeschlossen werden sollten. 
 
Die Sanierung des Freibades Domblick hat Priorität bei den städtischen Investitionen. 
Daher sollten die Fördermittel hier eingesetzt werden. Die vom Magistrat gestartete 
Bürgerbeteiligung hat das nach Angaben der Universität repräsentative Ergebnis erbracht, 
dass zwei Drittel der Bürger sich das Freibad an keiner anderen Stelle vorstellen können. 
Damit sollte eine Sanierung am Ort vorangetrieben werden. 
 
Legt man das von unserer Fraktion vorgestellte Konzept zugrunde, sind Mittel in Höhe von 
3,9 Mio. EUR erforderlich. Mit den 1,6 Mio. EUR des Landesprogramms können mehr als 
40 % dieser Summe bereitgestellt werden. Da weitere 4 Mio. EUR Bundesprogramm 
bereitgestellt werden, sollten für andere Investitionen ausreichende Mittel zur Verfügung 
stehen.  
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MITTEILUNGSVORLAGE 
 
Fachamt/Verursacher Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Kämmerei 21.09.2015 2640/15 - I/598 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 28.09.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes und Hessisches 
Kommunalinvestitionsprogramm 
 
Anlage/n: 
 
ohne 
 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass gemäß der Veröffentlichung 
durch das Hessische Ministerium der Finanzen im Rahmen des 
Kommunalinvestitionsförderungsprogrammes Investitionen der Stadt Wetzlar bis zu 
5.575.958 Euro gefördert werden. Davon stehen 1.608.148 Euro aus dem 
Landesprogramm und 3.967.810 Euro aus dem Bundesprogramm zur Verfügung. 
 
Weitere Antragsmöglichkeiten könnten sich aus den Programmteilen „Wohnraum“ und 
„Kommunen mit Einrichtungen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen“ ergeben. Zu diesen 
Programmteilen sind noch keine Einzelheiten bekannt.  
 
 
Wetzlar, den 21.09.2015                                                                          gez. Dette    
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Begründung: 
 
1. Allgemeines 
 
Am 30.06.2015 ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommen 
(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) in Kraft getreten. Gemäß der §§ 1 und 2 der 
Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz stellt der Bund Finanzhilfen in Höhe von 3,5 
Milliarden Euro für finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und 
strukturschwache Gebiete in den Stadtstaaten zur Verfügung. Auf das Land Hessen 
entfallen 317.138.500 Euro. 
 
Das Hessische Ministerium der Finanzen hat am 15.09.2015 das Hessische 
Kommunalinvestitionsprogramm vorgestellt. Dieses umfasst ein Gesamtvolumen von 
1.027.504.500 Euro, soll am 22.09.2015 in den Landtag eingebracht und voraussichtlich 
im November beschlossen werden. 
 
Der Magistrat beabsichtigt, die Finanzhilfen des Bundes und des Landes vorrangig für 
bereits geplante Maßnahmen einzusetzen, um auch die vorgesehenen 
Abrechnungszeiträume einhalten zu können. 
 
2. Bundesprogramm 
 
Die Mittel aus dem Bundesprogramm setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Bundeszuschuss 
 

3.570.810 Euro Zuschuss 

Kofinanzierung Stadt 
 

397.000 Euro Eigenmittel/Darlehen 

Summe 
 

3.967.810 Euro  

 
Als Förderbereiche eröffnen sich gemäß § 3 des Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetzes: 
 
1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur 

a. Krankenhäuser, 
b. Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezo-

genem Lärm, 
c. Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau 

(auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung, 
d. Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen 

Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels, 
e. energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen, 
f. Luftreinhaltung. 

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur 
a. Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses 

dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren 
Energieträgern bezogen wird, 

b. energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, 
c. energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der 

Weiterbildung, 
d. Modernisierung von überbetrieblichen Bildungsstätten. 
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Eine Förderung für Investitionen aus oben genannten Bereichen ist möglich für 
Maßnahmen, die nach dem 30.06.2015 begonnen wurden. Die Vorhaben müssen bis zum 
31.12.2018 vollständig abgenommen und im Jahr 2019 vollständig abgerechnet werden. 
 
3. Landesprogramm Kommunale Infrastruktur 
 
Für die Stadt Wetzlar ergibt sich gemäß der Kontingentverteilung aus dem 
Landesprogramm ein möglicher Darlehensbetrag in Höhe von 1.608.148 Euro. Die 
Darlehensabwicklung erfolgt über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-
Bank). 
 
Die Tilgung wird in Höhe von 80 % vom Land Hessen getragen, 20 % der Tilgungsleistung 
sind von der Stadt aufzubringen. Das Land übernimmt die Zinsen für die ersten zehn 
Jahre, weitere Zinszuschusszahlungen sind möglich. 
 

Gesamtdarlehen 1.608.148 Euro WI-Bank 

Tilgung 1.286.518 Euro Land 

Tilgung 321.630 Euro Stadt 

 
Als Förderbereiche sollen folgende aufgenommen werden: 
 
- Investitionen in Ganztagsschulen (Pakt für den Nachmittag), 
- Sonstige Bildungsinfrastrukturinvestitionen (Auffangtatbestand), 
- Verbesserung der Mobilität (insbesondere Instandhaltung und Sanierung von 

Straßen und Fußgängerwegen, Neuerrichtung, Instandhaltung und Sanierung von 
Radwegen, Verbessrung im öffentlichen Personennahverkehr, Elektromobilität, 
Herstellung der Barrierefreiheit), 

- Breitbandausbau in der Informationstechnologie, 
- Sonstige Kommunale Infrastrukturinvestitionen (Auffangtatbestand). 
 
Maßnahmen des Landesprogrammes müssen bis zum 30.06.2019 vollständig 
abgenommen sein. 
 
4. Landesprogramm Wohnraum 
 
Das Kommunalinvestitionsprogramm sieht landesweit rund weitere 230 Mio. Euro vor. 
Dabei handelt es sich um Förderdarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Tilgung 
erfolgt vollumfänglich durch die Kommunen, das Land übernimmt für zehn Jahre die 
Zinsen. 
 
Derzeit liegen noch keine kommunenscharfen Verteilungswerte der Förderdarlehen bzw. 
Antragsvoraussetzungen vor. 
 
5. Fördermittel für Kommunen mit Einrichtungen zur Erstaufnahme von 

Flüchtlingen 
 
Aus dem Programmteil Kommunale Infrastruktur ist ein Gesamtkontingent von 25 Mio. 
Euro für Kommunen mit Einrichtungen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen vorgesehen. 
Die Mittel sollen als Darlehen mit dreißigjähriger Laufzeit ausgestaltet werden. Die Tilgung 
soll zu 80 % vom Land und zu 20 % von den Kommunen getragen werden. Das Land 
übernimmt die Zinsen für die ersten zehn Jahre und leistet für weitere zehn Jahre 
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Zinszuschusszahlungen. 
 
Derzeit liegen weder kommunenscharfen Verteilungswerte der Förderdarlehen noch 
konkrete Informationen über mögliche Förderbereiche vor.  
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Antragsteller/in  Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, FW-
Fraktion 

2677/15 - I/604 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Abstimmungsergebnis 

Kultur-, Freizeit- und 
Partnerschaftsausschuss 

  

Finanz- und Wirtschaftsausschuss   

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Betreff: 
 
Entwicklung von Kulturleitlinien der Stadt Wetzlar 
 
Anlage/n: 
 
          
 
 
 
Text: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar beauftragt den Magistrat, einen  
    Dialog mit Kulturschaffenden, politischen Vertretern, Bürgerinnen und Bürgern und der  
    Kulturverwaltung über die Entwicklung von Leitlinien für das kulturelle Selbstverständnis  
    der Stadt Wetzlar zu initiieren. Diese Kulturleitlinien sollen Perspektiven für eine zu-  
    künftige städtische Kulturpolitik aufzeigen. 
 
2. Die in den letzten Monaten durch die Kulturverwaltung - auf Basis von schriftlichen  
    Fragebögen - durchgeführte Bestandsaufnahme ist eine erste Grundlage, um die  
    kulturelle Vielfalt der Stadt Wetzlar darzustellen. Die nun durch die Kulturverwaltung  
    geplanten ergänzenden Interviews sollen schwerpunktmäßig die Bereiche, wie z. B. die  
    internationalen Kulturvereine oder den Bereich der Popularmusik, berücksichtigen, um  
    auch diese in die Bestandsaufnahme aufzunehmen.  
 
3. Anschließend ist, unter Hinzunahme einer externen Beratung, ein Dialogprozess  
    durchzuführen, der, sowohl unter Beteiligung der unterschiedlichen im Stadtgebiet  
    ansässigen Vereine, Verbände, Institutionen als auch der interessierten Öffentlichkeit,  
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    das Ziel hat, kulturelle Leitlinien für die Stadt Wetzlar zu entwickeln. Dies daraus  
    entstehende Leitbild einer kulturellen Stadtentwicklung gibt eine perspektivische  
    Einschätzung zur Entwicklung des kulturellen Sektors in den nächsten Jahren. Wichtige  
    Bestandteile des Dialogprozesses sind auch die erbrachten Leistungen des Kulturamtes  
    sowie der städtischen Sammlungen und Museen.  
 
4. Die erforderlichen Mittel für die externe Beratung werden im Nachtragshaushalt  
    bereitgestellt.     
 
 
Wetzlar, den 15.10.2015                                                      gez. Jörg Kratkey 
                                                                                                     Dr. Barbara Greis 
                                                                                                     Christa Lefèvre   
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Begründung: 
 
Der im Jahr 2014 durch die Koalition eingereichte ursprüngliche Antrag für einen 
Kulturentwicklungsplan ist durch die geleistete Vorarbeit des Kulturamtes im letzten Jahr 
überholt. Zudem wurden die gesammelten Erfahrungen auf Grundlage der Diskussion im 
Kulturausschuss in den Antrag eingearbeitet. Daher spiegelt der vorgelegte Antrag den 
derzeitigen Sachstand, auf dem die nun folgenden Schritte erfolgen müssen.  
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Antragsteller/in  Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, FW-
Fraktion 

2682/15 - I/605 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Abstimmungsergebnis 

Finanz- und Wirtschaftsausschuss   

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
Betreff: 
 
Anschaffung von Defibrillatoren für alle Stadtteilbüros  
Prüfungsauftrag 
 
Anlage/n: 
 
          
 
 
 
Text: 
 
Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie zu prüfen, inwieweit die Anschaffung von 
Defibrillatoren zur Stationierung in den Stadtteilbüros als sinnvoll erachtet wird. Die Geräte 
könnten dann Veranstaltern, Vereinen etc. zur Verfügung gestellt werden     
 
 
Wetzlar, den 02.10.2015                                                                   gez. Jörg Kratkey 
                                                                                                                  Dr. Barbara Greis 
                                                                                                                  Christa Lefèvre  
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Begründung: 
 
In lebensbedrohlichen Situationen, wie z. B. Herzstillstand, ist eine sofortige 
Hilfe/Wiederbelebungsmaßnahme auch durch Laien notwendig. Ein vorhandener 
Defibrillator kann die Wiederbelebungsmaßnahmen optimal unterstützen und Leben 
retten.   
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Rechtsamt 05.10.2015 2656/15 - I/608 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 26.10.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Wetzlar-Blasbach 
 
Anlage/n: 
 
 
ohne Anlagen  
 
 
 
Beschluss: 
 
Für den Schiedsamtsbezirk Wetzlar-Blasbach wird 
 
Herr Manfred Brandtner, geboren am 27.12.1939, 
Schöne Aussicht 6, 35585 Wetzlar, 
 
zum Schiedsmann  
 
von der Stadtverordnetenversammlung gewählt. 
 
 
 
Wetzlar, den 13.10.2015                      gez. Dette    gez.  
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Begründung: 
 
Der Direktor des Amtsgerichts Wetzlar hat mitgeteilt, dass die Amtszeit des Schiedsmanns 
Manfred Brandtner am 17.09.2015 endet. Daher ist eine Neuwahl erforderlich. Der 
Ortsbeirat von Blasbach hat in seiner Sitzung am 20.07.2015 einstimmig beschlossen, 
Herrn Brandtner erneut als Schiedsmann vorzuschlagen. Er hat sich am 04.09.2015 
schriftlich bereit erklärt, das Amt weiter auszuüben. 
 
Die Schiedsamtsvereinigung für den Landgerichtsbezirk Limburg wurde angehört und hat 
keine Bedenken gegen die erneute Wahl geäußert.  
 
Das Amtsgericht Wetzlar hat ebenfalls keine Bedenken, Herrn Brandtner zur Wiederwahl 
vorzuschlagen. 
 
Zur Wahl bedarf es gemäß § 4 Abs. 1 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes (HSchAG) 
vom 23.03.94 (GVBl. I 148) der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Nach § 5 Abs. 1 HSchAG bedarf der Gewählte der Bestätigung durch den Vorstand des 
Amtsgerichts, in dessen Bezirk das Schiedsamt seinen Sitz hat.  
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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Rechtsamt 08.10.2015 2664/15 - I/609 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 26.10.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Wetzlar-Nauborn 
 
Anlage/n: 
 
ohne Anlagen  
 
 
 
Beschluss: 
 
Für den Schiedsamtsbezirk Wetzlar-Nauborn wird 
 
Frau Renate Pfeiffer-Scherf, geboren am 18.10.1952, 
Weilstraße 17, 35580 Wetzlar, 
 
zur Schiedsfrau 
 
von der Stadtverordnetenversammlung gewählt.  
 
 
Wetzlar, den 13.10.2015                               gez. Dette         gez.  
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Begründung: 
 
Der Direktor des Amtsgerichts Wetzlar hat mitgeteilt, dass die Amtszeit der Schiedsfrau 
Renate Pfeiffer-Scherf am 29.10.2015 endet. Daher ist eine Neuwahl erforderlich. Der 
Ortsbeirat von Nauborn hat in seiner Sitzung am 11.08.2015 einstimmig beschlossen, 
Frau  Pfeiffer-Scherf erneut als Schiedsfrau vorzuschlagen. Sie hat sich am 08.09.2015 
schriftlich bereit erklärt, das Amt weiter auszuüben. 
 
Die Schiedsamtsvereinigung für den Landgerichtsbezirk Limburg wurde angehört und hat 
keine Bedenken gegen die erneute Wahl geäußert.  
 
Das Amtsgericht Wetzlar hat ebenfalls keine Bedenken, Frau Pfeiffer-Scherf zur 
Wiederwahl vorzuschlagen. 
 
Zur Wahl bedarf es gemäß § 4 Abs. 1 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes (HSchAG) 
vom 23.03.94 (GVBl. I 148) der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Nach § 5 Abs. 1 HSchAG bedarf der Gewählte der Bestätigung durch den Vorstand des 
Amtsgerichts, in dessen Bezirk das Schiedsamt seinen Sitz hat.  
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MITTEILUNGSVORLAGE 
 
Fachamt/Verursacher Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Sozialamt 01.09.2015 2618/15 - I/595 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 14.09.2015   

Sozial-, Jugend- und Sportausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Caritashaus für alleinstehende Wohnungslose 
Jahresbericht 2014 
 
Anlage/n: 
 
Jahresbericht 2014 
 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
Der beigefügte Jahresbericht 2014 wird zur Kenntnis genommen.     
 
 
 
Wetzlar, den  01.09.2015 Wagner 
  Bürgermeister    gez.   ,  
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Begründung: 
 
=Begründung:   
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Jahresbericht 2014 

Caritashaus Wetzlar 

Caritashaus für alleinstehende Wohnungslose 

Braunfelser Straße 1  •  35578 Wetzlar 

Telefon 0 64 41 / 92 26-0  •  Telefax 0 64 41 / 92 26-26 

E-Mail: caritashaus@caritas-wetzlar-lde.de 

Träger: Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V. 

Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder e.V. 
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Jahresbericht 2014 

Vorwort 

Das Caritashaus ist eine Anlaufstelle für Nichtsesshafte / Alleinstehende 
Wohnungslose mit einem integrierten Angebot, bestehend aus 
Tagesaufenthaltsstätte, Ambulanter Fachberatung, Wohnheim und Betreutes 
Wohnen. 

Des Weiteren gibt es als Außenstelle die Übernachtungseinrichtung für 
Durchwanderer. 

* * * * 

Die Rahmenbedingungen für die Sesshaftmachung von wohnungslosen 
Menschen zu überprüfen, um auf eventuelle Veränderungen adäquat 
reagieren zu können, sind fester Bestandteil unser professionellen Arbeit. 

Für die Sesshaftmachung von Wohnungslosen ist es u.a. von großer 
Bedeutung, dass auf dem Wohnungsmarkt ausreichend Sozialwohnungen für 
Alleinstehende zur Verfügung stehen. 
Hatte sich in den vergangenen Jahren das Wohnungsangebot für diesen 
Bereich leicht entspannt, so konnten wir im Berichtsjahr feststellen, dass hier 
eine spürbare Veränderung eingetreten ist.  
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es, insbesondere im städtischen 
Bereich, deutlich schwieriger geworden ist, für alleistehende Wohnungslose 
geeignete Mietwohnungen zu finden, welche den Rahmen der „finanzierbaren 
Miete“ für diesen Personenkreis nicht übersteigen. 
Dies erschwert den gesetzlichen Auftrag der Wiedereingliederung von 
Wohnungslosen erheblich. 

Eine Kontaktintensivierung zu den hiesigen Wohnungsbaugesellschaften, mit 
dem Ziel, das Angebot an Wohnungen für unsere Klienten zu verbessern, ist 
aus diesem Grunde zwingend notwendig. 

* * * * 

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Entwicklung der Betreuungs- und 
Beratungsarbeit der einzelnen Arbeitsbereiche im Jahr 2014 beschrieben und 
dargestellt. 
�

�
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1.   ÜBERNACHTUNGSEINRICHTUNG 

Die Wetzlarer Übernachtungseinrichtung für Durchwanderer in der 
Hermannsteiner Straße 61, die im November 1999 nach umfangreichen 
Sanierungs- und Renovierungsarbeiten von dem Caritasverband für den 
Bezirk Wetzlar e.V. wieder eröffnet wurde, dient der vorübergehenden 
Unterbringung alleinstehender Männer und Frauen ohne festen Wohnsitz. 
Unterbringung und betreuende Hilfen erfolgen im Rahmen des SGB XII. 

Die Einrichtung dient zunächst der Existenzsicherung im Sinne einer Über-
nachtungsmöglichkeit für wohnungslose Männer und Frauen. Die Vernetzung 
mit den ambulanten und stationären Angeboten des Caritashauses ermöglicht 
im Bedarfsfalle auch weiterführende Hilfen. 

Die Vermittlung von Kontakten zur Ambulanten Fachberatungsstelle des 
Caritashauses wird oft gewünscht und umgesetzt. 

Die Verweildauer für Übernachtungsgäste ist auf den Zeitraum von zwei 
Wochen (14 Tage pro Kalendermonat) begrenzt, darüber hinaus ist eine 
längere Nutzung der Einrichtung im Einzelfall nur dann möglich, wenn die 
konkrete Lebenssituation der betreffenden Person dies erfordert. 

Grundsätzlich gelten folgende Voraussetzungen für eine Verlängerung des 
Aufenthaltes: 

� Es besteht eine gesundheitliche Gefährdung, die z. B. eine längere 
Behandlung erfordert. 

� Eine Vermittlung an eine andere Einrichtung ist geplant. 
� Ambulante oder stationäre Hilfen nach § 67 SGB XII sind notwendig und 

gewünscht. 
� Schutz vor Unterkühlung und Erfrierungen bei winterlichen Witterungsver-

hältnissen 

Die Übernachtungseinrichtung ist eine Alternative zum Nächtigen im Freien, 
sie ersetzt jedoch keine Wohnung. 

Bis zu zwölf Gäste finden in der Einrichtung Platz. Männer- und Frauenbereich 
sind räumlich getrennt mit jeweils eigenen Aufenthaltsräumen und sanitären 
Anlagen. Die weiteren Angebote umfassen eine Grundversorgung, bestehend 
aus: 

- Körperhygiene (waschen, duschen) 
- Ernährung (kochen, aufbewahren von Lebensmitteln) 
- Kleiderhygiene (waschen und trocknen von Kleidungsstücken) 
- Freizeit (TV, Radio, Spiele usw.) 
- medizinisch-pflegerische Versorgung, im Bedarfsfall unter Anbindung  an 

die Sozialstation des Caritasverbandes 
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Der Konsum von Alkohol als fester Bestandteil der Lebensrealität vieler 
wohnungsloser Menschen ist in den Räumlichkeiten der Einrichtung gestattet. 
Der Konsum von so genannten harten Alkoholika ist nicht erlaubt. 

In der Zeit von 21:15 Uhr bis 07:00 Uhr ist kein Mitarbeiter im Haus. 

Ein Höchstmaß an Selbstbestimmung für den Einzelnen ist verbunden mit 
Mitwirkung und Mitverantwortung in der Gestaltung des Einrichtungsalltags. 

Belegungsstatistik für die Jahre 2013 und 2014 

Anzahl der Übernachtungen: 

2013  2014 

Januar  157  103 
Februar 160 126 
März 110 88 
April 111 131 
Mai 107     56 
Juni 73 81 
Juli 49 76 
August 43 85 
September 77 56 
Oktober 104 106 
November 111 118 
Dezember    120     136 

Summe: 1.222 1.162 

�

��

��

�

��


��


��


��


�


��

��
�

��
�

�

�
�

�

168



                                                                                                      Jahresbericht 2014 

�

6 
�

1162 Übernachtungen für das Jahr 2014 entsprechen einem Durchschnitt von 
mehr als 3 Gästen pro Nacht. Der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl liegt 
über 13% und hat sich nochmals etwas erhöht.  

Im Berichtsjahr haben 132 Gäste die Übernachtungseinrichtung in Anspruch 
genommen, das sind mehr als 8 Übernachtungen pro Gast. 

39 Klienten haben uns 2014 zum ersten Mal besucht. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtzahl der Übernachtungen sowie die 
Anzahl der „neuen“ Gäste leicht gesunken. 

Die auch 2014 relativ hohe Anzahl der neuen Gäste bestätigt, dass der 
Aufenthalt  in der  Einrichtung weithin als stressfrei und angenehm bekannt ist.    
Die  Mitarbeiter sind weiterhin bemüht, die  Aufnahme  problematischer Gäste 
(psychisch auffällig und/oder als gewalttätig bekannt) aus Sicherheitsgründen 
zu vermeiden. 
�
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2.   TAGESAUFENTHALTSSTÄTTE 

Gesamtzahl der Besuche:              8.363  

Besuche von außen:               6.006   davon 484 Besuche von Frauen 

Besuche von Bewohnern:   2.357  

Die Tagesaufenthaltsstätte ist eine Anlaufstelle für Menschen ohne festen 
Wohnsitz. Sie dient als niederschwelliges Angebot für Wohnungslose. Hier 
können sie die vielfältigen Angebote, vom Duschen bis zum Kickern, vom 
Kochen bis zur Nutzung der Kleiderspenden, in Anspruch nehmen. 

Mit Eröffnung unserer Einrichtung war das Konsumieren von Bier und Wein in 
kontrollierter Form in der Tagesaufenthaltsstätte erlaubt. Nicht erlaubt ist das 
exzessive Trinken und konsumieren von harten Alkoholika (Schnaps,        
Likör …etc.). 
Gäste, die diese Regel nicht beachteten, wurden von unserer Seite 
angesprochen, mit der Konsequenz und der Aufforderung die Tagesaufent-
haltsstätte „für diesen Tag“ zu verlassen. 
Gegenüber Gästen, die wiederholt diese Regel ignorierten, wurde dann ein 
befristetes bzw. unbefristetes Hausverbot ausgesprochen. Einzelne dieser 
Gäste haben dann, nach längerer Zeit der Nichtnutzung unseres Angebotes 
angefragt, ob und in welcher Form sie das Angebot unserer Einrichtung 
wieder nutzen können. Im Einzelfall (dies war vermehrt im Berichtsjahr) wurde 
das Hausverbot für den Betroffenen teilweise oder ganz aufgehoben, mit der 
Auflage eines kompletten Alkohol- und Suchtmittelverbotes in unserer 
Einrichtung. Ein Teil der Betroffenen hat diese „Angebotsform“ für sich in 
Anspruch genommen und genutzt. Andere haben dies abgelehnt.  
Wir werden diese Thematik weiterhin „im Blick behalten“ und dies 
entsprechend fachlich auswerten, um auf eventuelle Veränderungen adäquat 
reagieren zu können. 
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Wie schon im Jahresbericht 2013 erwähnt, haben wir in der Tagesaufent-
haltsstätte ein Rauchverbot beschlossen und dieses ab dem 2. Mai 2013 
umgesetzt.  
Für die „rauchenden Gäste“ wurde im Hofbereich eine „Raucherecke“ mit 
Unterstand geschaffen. Weiterhin sind die Reaktionen von den Betroffenen 
erfreulicherweise überwiegend positiv. Mittlerweile ist das Rauchen im 
Hofbereich zur Normalität geworden. 

Wir konnten unser Angebot der kostenlosen medizinischen Versorgung in 
Verbindung mit einer ärztlichen Sprechstunde nicht mehr weiterführen- wie 
schon im Jahresbericht von 2012 erwähnt. 
Mit einem Arzt in der unmittelbaren Nachbarschaft konnten wir 
erfreulicherweise unsere Kooperation mit diesem neu abstimmen und 
weiterentwickeln. Die seit dem 01.01.2013 in Kraft getretene Abschaffung der 
Praxisgebühr hat die Hemmschwelle, einen Arzt aufzusuchen, für die 
Wohnungslosen deutlich erleichtert und unterstützt den niedrigschwelligen 
Zugang zur medizinischen Versorgung für diese. Ziel ist es auch, weiterhin 
einen niederschwelligen Zugang zur medizinischen Versorgung für 
Wohnungslose zu ermöglichen. 

Seit dem zweiten Halbjahr 2011 steht für die Besucher der Tagesaufenthalts-
stätte ein kostenloser Internetzugang zur Verfügung. Dieses Angebot fand 
auch im Berichtsjahr bei den Gästen großen Zuspruch. Die wohnungslosen 
Menschen erhalten hierdurch eine weitere und adäquate Möglichkeit der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Die Angebotserweiterung aus dem Jahr 2010, den Gästen täglich, zur 
Verbesserung der Ernährung, frisches Obst kostenlos zur Verfügung zu 
stellen, wird auch weiterhin gerne von diesen in Anspruch genommen. 

Beginnend mit dem Jahr 2008 halten wir in unserer Einrichtung für 
wohnungslose Menschen einen wetterfesten Hundezwinger und einen 
Fahrradständer vor.  Dieses Angebot ist zu einem festen und notwendigen 
Bestandteil der Angebotspalette des Caritashauses für Wohnungslose 
geworden. 

Auf Anregung der Gäste haben wir im Berichtsjahr erstmalig ein Doppel-
Kicker-Turnier (Doppel = 1 Mitarbeiter + 1 Gast) am Freitag, den 14.11.14 
durchgeführt. Statt Preise gab es einen „kleinen Imbiss“ für alle Beteiligten. 
Primär stand der „gemeinsame Spaß“ im Vordergrund, was auch gelungen ist. 

Weiterhin standen bei den Gästen Spiele, das Lesen der Tageszeitung sowie 
das Mittagessen hoch im Kurs. 

Wie in den Jahren zuvor waren im Berichtsjahr unser Sommerfest am 03. Juli 
sowie unser Weihnachtsfeier am 16. Dezember besondere Höhepunkte. 
Diese aus dem üblichen Alltag herausragenden Veranstaltungen fanden bei 
den Besuchern aber auch bei den Mitarbeitern großen Anklang. Auch für das 
kommende Jahr sind solche besonderen Angebote für unsere Gäste geplant.  
�

�

�
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Angebote der Tagesaufenthaltsstätte 

Öffnungszeiten: 

Die Tagesaufenthaltsstätte ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags 
von 08:00 – 17:00 Uhr und dienstags von 08:00 – 12:30 Uhr geöffnet.            
An Sonntagen ist sie von 12:00 – 16:00 Uhr zugänglich. 

Grundversorgung 

Die Gäste der Tagesaufenthaltsstätte werden durch die Sozialarbeiter der 
Ambulanten Fachberatung begrüßt, und neue Gäste erhalten die notwendigen 
Informationen über die Angebote. Bei Bedarf besteht selbstverständlich die 
Möglichkeit, ein persönliches Gespräch mit einem der Berater zu führen. 

Die Gäste können sich in erster Linie aufhalten, warme und kalte Getränke 
konsumieren, Zeitung lesen, fernsehen und das Internet nutzen. In der Küche 
können sie sich ein warmes Essen selbst zubereiten. Für die Körperhygiene 
steht eine Dusche zur Verfügung. Wäsche waschen und trocknen ist ebenfalls 
möglich. Die im Haus befindliche Kleiderkammer kann von den Wohnungs-
losen in Anspruch genommen werden. 

Frühstück 

Montags von 09:00 – 10:00 Uhr findet ein Frühstück für Wohnungslose statt. 

Mittagessen 

Donnerstags um 12:30 Uhr wird ein warmes Mittagessen angeboten. 

Unterstützung bei der medizinischen Versorgung 

� �

�
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3.   AMBULANTE  FACHBERATUNG 

Immer wieder gibt es im Leben von Menschen Entwicklungen und Ereignisse 
mit existenzbedrohenden Auswirkungen, die diese Menschen in besonders 
schwierige soziale Lebenslagen bringen. Lebenslagen, aus denen es 
scheinbar keinen Ausweg gibt und aus denen sie nicht alleine herausfinden. 
Die individuelle Lebenswelt ist aus den Fugen geraten. 

Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme, Überschuldung, Partnerschafts-/ 
Familienkonflikte, Ehescheidung, Suchtmittelmissbrauch, mangelnde 
Ausbildung, all dies können sowohl Ursachen als auch Begleiterscheinungen 
auf dem Weg in dieser besonders schwierigen Situation sein. Unsere Arbeit 
wird bestimmt durch die Hilfeleistung zur Überwindung dieser besonderen 
sozialen Schwierigkeiten, wenn die Hilfesuchenden aus eigener Kraft hierzu 
nicht in der Lage sind (gemäß §§ 67 ff. SGB XII).  

Wir sind Ansprechpartner für wohnungslose Männer und Frauen, sowie 
ehemalige Wohnungslose, für Haftentlassene oder Menschen, die aus einer 
stationären Einrichtung entlassen wurden, keine Wohnung haben und für die 
nicht direkt eine geeignete Nachsorgeeinrichtung gefunden werden konnte.  

Im Focus unserer Tätigkeit steht die klientenzentrierte, lösungsorientierte 
Soforthilfe und kurzfristige Beratungskontakte, sowie längerfristige Begleitung 
und Betreuung, die die Betroffenen in ihrem Lebensumfeld stabilisieren und 
ihre vorhandenen Ressourcen stärken sollen. Unser Hilfeangebot setzt 
zunächst dort an, wo es am nötigsten ist. Ziel unserer Arbeit ist es, dem 
einzelnen Hilfesuchenden in seiner Persönlichkeit gerecht zu werden und ihm 
die, für seine Situation, entsprechenden Hilfen anzubieten. Dabei streben wir 
an, dass jeder Einzelne sein Leben selbstständig meistern kann. 
Bei Problemen, die nicht direkt in der Beratung geklärt werden können, 
vermitteln wir weiter in andere Fachberatungsstellen und zu weiteren 
Angeboten der Caritas und Fachverbände sowie anderen Anbietern. 

Weiterhin befindet sich in unserem Angebot für wohnungslose Menschen  die 
Möglichkeit postalischer Erreichbarkeit und Beratung in persönlichen 
Angelegenheiten. Alle sechs Monate können wir Unterstützung durch einen 
Lebensmittelgutschein zusagen. Zur Existenzsicherung werden an den 
Vormittagen in der Ambulanten Fachberatung Leistungen aus dem SGB II und 
SGB XII in Form von Tagessätzen, in Kooperation mit dem Kommunalen 
Jobcenter Lahn-Dill und dem Sozialamt, vor Ort ausgezahlt. Für den SGB II 
Bereich werden die Kurzanträge direkt vor Ort ausgefüllt und bearbeitet. 

Die seit Januar 2012 wieder neu installierte monatliche „Sprechstunde“ durch 
einen Mitarbeiter des Kommunalen Jobcenters für die Klienten des 
Caritashauses  hat sich als sehr sinnvolle, praktische und bewährte 
Angebotsform für die wohnungslosen Menschen entwickelt. Hier haben diese 
die Möglichkeit, ihr Anliegen direkt und auf kurzem Wege mit dem für sie 
zuständigen Sachbearbeiter alleine, oder bei Bedarf, mit einem Sozialarbeiter 
des Caritashauses, zu besprechen und, wenn möglich, zu einer Lösung zu 
führen. Für „manch einen“ Wohnungslosen war es seit Jahren der erste 
positive Kontakt mit einem „behördlichen Mitarbeiter“. 
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Auf Grundlage der sehr guten Kooperation mit dem Kommunalen Jobcenter 
Lahn-Dill und in Absprache mit diesem soll auch weiterhin das Angebot einer 
monatlichen „Sprechstunde“ für wohnungslose Menschen in unserer 
Einrichtung fortgeführt werden. 

Ein fester Bestandteil unserer niedrigschwelligen Beratungsarbeit war, auch 
im  Berichtsjahr, Spenden in Form von praktischen Beihilfen den 
Wohnungslosen zur Verfügung zu stellen. So konnten wir diesen in vielen 
Bereichen durch die Geld- und Sachspenden (z.B. für Schuhe, Kleidung, 
Rucksack, Barbeihilfen für Rezeptgebühren) konkrete Hilfe zukommen lassen. 

Durch das Intervenieren der Mitarbeiter des Caritashause konnten die 
Rahmenbedingungen für ein menschenwürdigeres Leben der Wohnungslosen 
verbessert werden. Gerade diese lebenspraktische Unterstützungsform ist 
häufig die Basis für den Einzelnen, weiteren Beratungsbedarf anzusprechen 
bzw. diesen zu formulieren. 
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Statistik  

Beratungsschwerpunkte                                                                                                             

in der Ambulanten Fachberatung waren: 
Allgemeine Lebensberatung, Gesundheit, Wohnen, Finanzen, Ämter und 
Behörden, Praktische Hilfen, Arbeit und Beschäftigung, Vermittlung an andere 
Fachdienste.  

Beratungsgespräche                                                                                                                 

wurden in der Ambulanten Fachberatung insgesamt 1407 geführt.  
Hierbei handelte es sich um 1164 Gespräche mit 202 männlichen und 243 
Gespräche mit 50 weiblichen Ratsuchenden. Die durchschnittliche 
Beratungsfrequenz lag bei den Männern bei 5,8 und bei den Frauen bei 4,9 
Gesprächen je Klient. 
Telefonische Beratung wurde 354-mal in Anspruch genommen. 
  
Insgesamt waren es 252 Personen die das Beratungsangebot für sich in 
Anspruch nahmen. Davon waren 142 Personen (56,35%) ohne festen 
Wohnsitz, 80 Personen (31,74%) lebten in Wohnungen, 30 Personen 
(11,91%) lebten in ungesicherten Wohnverhältnissen – davon waren 24 
Personen obdachlos bzw. von Obdachlosigkeit bedroht, 3 Personen lebten in 
einer Pension, eine Person im Frauenhaus und zwei Flüchtlinge, die weiter 
vermittelt wurden. 

Von diesen insgesamt 252 Klienten waren im Berichtsjahr 140 (55,56%) zum 
ersten Mal bei uns und 112 (44,44%), die schon über einen längeren Zeitraum 
das Angebot der Ambulanten Fachberatung in Anspruch nehmen. 

Vermittlung an Andere 3,00%

Ämter u. Behörden 7,20%

Arbeit 9,60%

Allgem. Lebensberatung 12,00%

Praktische Hilfen 13,00%

Gesundheit 14,10%

Finanzen 20,10%

Wohnen 21,00%
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Werfen wir einen Blick auf die Altersstruktur der Personen, welche das 
Beratungsangebot in Anspruch nahmen, so ist hier besonders zu erwähnen, 
dass hiervon 37 Personen (14,7%) unter 25 Jahre alt waren.  
Gegenüber dem vergangenen Jahr mit 15,5% ist hier ein leichter Rückgang in 
dieser Personengruppe festzustellen. 
Gerade für diese Altersgruppe ist es notwendig, eine möglichst schnelle und 
adäquate Hilfe- und Unterstützungsform zu finden. Dies geschieht in enger 
Kooperation mit den zuständigen Behörden und Institutionen.  
  
Erfreulicherweise konnten, in Kooperation mit dem Kommunalen Jobcenter 
Lahn-Dill, dem Wohnhilfebüro und dem Ordnungsamt der Stadt Wetzlar und 
den uns bekannten Vermietern, 11 wohnungslosen Menschen direkt in eine 
Wohnung vermittelt werden. Im Berichtsjahr zuvor waren es 15 Personen.  

  

�

�

�

�
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4.   WOHNHEIM 

Das Wohnheim des Caritashauses ist eine stationäre Einrichtung für 
wohnungslose Männer, Frauen und Paare gemäß § 67 SGB XII. Bei den 
Leistungsberechtigten liegen in der Regel besondere soziale Schwierigkeiten 
vor, die sie ohne professionelle Unterstützung und Begleitung nicht bewältigen 
können. Neben der Wohnungslosigkeit handelt es sich hierbei oftmals um 
Schwierigkeiten in den Bereichen Arbeit, Finanzen, Psychosozialität, 
Gesundheit und Suchtmittelabhängigkeit. Der Umfang der Leistung orientiert 
sich am Hilfebedarf der nachfragenden Person. Vorrangiges Ziel der Hilfe ist 
es, die bestehenden Schwierigkeiten des Hilfesuchenden zu mildern, zu 
beseitigen und / oder einer weiteren Verschlimmerung entgegenzuwirken. 

Das Caritaswohnheim ist eine Selbstversorgereinrichtung. Das Angebot 
umfasst 18 Plätze und bietet die Möglichkeit der Unterbringung in Einzel- und 
Doppelzimmern. Zwei Räume sind als Frauen- bzw. Paarzimmer mit 
separatem Bad nutzbar.  

� Im Berichtszeitraum nahmen 32 Personen männlichen Geschlechts 
das stationäre Hilfeangebot in Anspruch. Die Zahl der Neuaufnahmen 
lag wie im Vorjahr bei 17 Personen. Die Vermittlungen erfolgten über 
die Ambulante Fachberatung, Justizvollzugsanstalten und die Vitos 
Kliniken in Herborn und Gießen. 

Für drei Bewohner konnte der Übergang in eine eigene Wohnung 
sichergestellt werden. Im Hinblick darauf freuen wir uns im Besonderen, dass 
für einen langjährigen Bewohner der Weg in ein geeignetes Wohnumfeld der 
Königsberger Diakonie geebnet werden konnte. 

Für je einen Bewohner wurde der Übergang in ein Krankenhaus und in eine 
abstinente Übergangsrichtung sichergestellt. 

Zwei Klienten traten ihre Strafe in einer Justizvollzugsanstalt an.  

Vier Bewohner wurden aufgrund von Verstößen gegen die Hausordnung und 
fehlender Mitwirkung aus der Hilfemaßnahme entlassen. 

Fünf Personen verließen die Einrichtung mit unbekanntem Ziel. 

Im Wohnheim treffen viele unterschiedliche Menschen jeden Alters mit ihren 
Fähigkeiten und Bedürfnissen, aber auch ihren sozialen Schwierigkeiten 
aufeinander. Dies stellt die Klienten aber auch die Mitarbeiter immer wieder 
vor neue Herausforderungen. Ein enger Kontakt und regelmäßige Gespräche 
bzw. Bewohnerversammlungen sind daher ein wichtiger Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit. 
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Eigene 
Wohnung 

Alternative 
Übergangs- 
einrichtung 

JVA Kranken-
haus 

Verweis unbekannt

Aufenthalt
in Monaten
Unter 1    
1-3 1 1 1 1 1 2
3-6 2 1
6-9 1 2
9-12 1
Über 12 1
Über 24 1
Schaubild: Auszüge und Aufenthaltsdauer 

Rückblick 2014 

Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II 

Die Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gestaltet sich 
in konstruktiver Weise mit einem fallbezogenen Informationsaustausch im 
Interesse der gemeinsamen Kunden. Der monatliche Besuch des 
Persönlichen Ansprechpartners des Jobcenters in unserer Einrichtung trägt 
zum Abbau von Schwellenängsten unserer Bewohner gegenüber der Behörde 
bei. In diesem Zusammenhang freut es uns, dass im Jahr 2014 zwei 
Bewohner eine Beschäftigung in Form einer SGB II- Arbeitsgelegenheit (AGH) 
bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und 
Beschäftigungsinitiative mbH (GWAB)  bzw. der Wetzlarer Tafel
aufgenommen haben.  

Die Teilnahme am Arbeitsalltag hat eine wichtige tagesstrukturierende 
Funktion und trägt gleichzeitig zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei. 
Daher empfinden wir die AGH als ein passendes Instrument, die dem 
Bewohner ansatzweise die Anforderungen an das Arbeitsleben simuliert ohne 
ihn zu überfordern. Zudem verbleibt dem Betreffenden ein monatliches 
„Taschengeld“, welches nicht in die Kostenbeitragsberechnung miteinfließt. 

Mit Blick auf den ersten Arbeitsmarkt stellen wir jedoch fest, dass unsere 
Bewohner aufgrund mangelnder Qualifikation, Langzeitarbeitslosigkeit sowie 
körperlicher und seelischer Beeinträchtigungen als kaum vermittelbar gelten. 
Demzufolge  hält  sich  das  Jobcenter  mit   entsprechenden  Vermittlungsvor- 
schlägen oder Eingliederungsvereinbarungen zurück. Im Rahmen der 
stationären Hilfe stehen häufig andere Lebensthemen im Vordergrund, ohne 
deren Bearbeitung die Aufnahme und der Erhalt einer Beschäftigung nicht 
möglich wären. Daher begrüßen wir diese Entwicklung. 
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Zudem stellen wir fest, dass für Bewohner die Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, für die Dauer der §67-
Maßnahme, aus finanzieller Sicht nicht sonderlich attraktiv ist, da der 
Betreffende, gemessen an seinem Gehalt, einen höheren monatlichen Beitrag 
an den Kostenträger zu leisten hat. Da sich der finanzielle Spielraum im 
Vergleich zum Harz-IV Bezug nur marginal verändert, stehen Aufwand und 
Ertrag in keinem angemessenen Verhältnis. 
Gerade deshalb empfinden wir die Arbeitsgelegenheit als ein geeignetes 
Instrument, das dem Bewohner die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht. Wir 
würden uns freuen, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt und weitere 
Bewohner in ein solches Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden können.  

Tagesstrukturierende Beschäftigung 

Im Rahmen der stationären Hilfe bieten wir bei Bedarf tagesstrukturierende 
Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bereichen Garten, Hausmeisterdienste 
und Hauswirtschaft an. Dort können sich Bewohner mit ihren Fähig- und 
Fertigkeiten einbringen. Die ausgeübte Tätigkeit  wird nicht in erster Linie am 
Ergebnis gemessen. Vielmehr zielt sie auf u.a. die Strukturierung des Alltages, 
die Verbesserung der Belastbarkeit, die Entwicklung und den Erhalt von 
Fähig- und Fertigkeiten und/ oder der Förderung von Eigenverantwortung. 
Natürlich soll die Tätigkeit auch mit Freude verbunden sein. 

Gerade im Erhalt der Außenanlagen (u.a. Kehrdienste, Rasen mähen, 
Unterstützung bei Hausmeistertätigkeiten) bringen sich Bewohner immer 
wieder ein und leisten einen wertvollen Beitrag. Im Berichtsjahr haben drei 
Bewohner dieses tagesstrukturierende Arbeitsangebot in Anspruch 
genommen. Die Bewohner erhalten für ihre Tätigkeit eine entsprechende 
Vergünstigung z. B. kostenfreies Mittagessen, kostenfreie Waschmöglichkeit 
und Einkaufsgutscheine. 

Förderung von Teilhabeprozessen 

Wohnungslosen Menschen fehlt es oftmals an Zugangswegen, um am 
sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben. Mit 
unseren freizeitpädagogischen Angeboten möchten wir diese Zugänge ebnen 
und Teilhabe ermöglichen. Dabei orientieren sich die Angebote an der 
Lebenswelt unserer Bewohner und umfassen u.a. die Planung und 
Durchführung von Ausflügen, Besuche von kulturellen Veranstaltungen, 
gemeinsames Kochen, fotografieren sowie Aktivitäten in Sport und Spiel. 
Durch die gemeinsamen Unternehmungen erweitert sich der soziale 
Bezugsrahmen über den Wohnheimalltag hinaus.  
So wurden auch in diesem Berichtsjahr wieder vielfältige freizeitpädagogische 
Maßnahmen geplant und umgesetzt. Im Rahmen einer freizeitpädagogischen 
Maßnahme besuchten wir im April 2014 das Bundesligaspiel zwischen 
Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Zudem wurde das erste Projekt „Fotografie“ 
abgeschlossen und die Projektgruppe „Kochen“ mit reger Teilnahme der 
Bewohner kontinuierlich fortgeführt. Ebenso unternahmen wir mit den 
Bewohnern einen Ausflug  ins Grenzmuseum Point Alpha. 
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Projekte „Kochen“ & „Fotografie“ 

Kochen 

Das Projekt „Kochen mit Hartz IV“ startete Ende 2013. Basierend darauf, dass 
zum einen das Caritashaus eine Selbstversorgereinrichtung ist und dem 
Umstand, dass die Mitarbeiter hin und wieder nach einem Vorschuss für 
Lebensmittel gefragt werden, wurde eine Kochgruppe ins Leben gerufen.  
Ziel war es zu zeigen, dass gutes und ausgewogenes Essen nicht unbedingt 
teuer sein muss. Zu jedem Treffen der Gruppe gab und gibt es ein Vortreffen 
in dem gemeinsam ein Gericht ausgewählt, danach eingekauft und später in 
geselliger Runde gekocht und zusammen verzehrt wird. Ein positiver 
Nebeneffekt war und sind noch immer die Gespräche, die sich über den 
Wohnheimalltag hinaus ergeben. So berichten manche aus ihrem „früheren 
Leben“ oder auch von ihren Wünschen für die Zeit danach. Ebenso 
verabreden sich Bewohner auch außerhalb der Kochgruppe zu gemeinsamen 
Mahlzeiten. Besonders erwähnenswert ist der Backnachmittag Anfang 
Dezember. Ein Teilnehmer der Kochgruppe regte an, statt des Kochabends, 
Weihnachtsplätzchen zu backen. Hierzu meldeten sich 3 Bewohner an. Es 
wurde eine Auswahl an Gebäck getroffen und gemeinsam einen Nachmittag 
lang in der Küche „gewerkelt“.  
Nach 3 Stunden konnten mehrerer Bleche mit italienischem Mandelgebäck 
(Cantuccini), Kokosmakronen und liebevoll dekoriertes Buttergebäck aufgeteilt 
und verzehrt werden. Dabei wurden diverse Bewohner sowie auch die 
Mitarbeiter des Hauses bedacht. 
In 2014 nahmen, in wechselnden Besetzungen, 6 Bewohner das Angebot 
wahr. Im Schnitt nehmen 3 Bewohner pro Monat daran teil. Das Kochprojekt 
wird auch in 2015 fortgeführt. 

Fotografie 

Das Projekt „Fotografie“ hat zum Ziel therapeutische Elemente mit einem 
künstlerischen Ansatz zu verbinden.  Da unser Leben durch eine Vielzahl von 
Einflüssen geprägt wird, tragen diese  maßgeblich dazu bei, wie wir die Welt 
wahrnehmen und wie wir von der Welt wahrgenommen werden.  
Durch das Fotografieren sollte es gelingen, diesen individuellen Blick auf 
einen bestimmten Punkt zu schärfen und diesen in einem Augenblick 
festzuhalten. Dabei wurden wir von der Annahme begleitet, dass die Wahl 
eines Motives auch immer etwas mit uns selbst und unserem Blick auf die 
Welt zu tun hat.  
Das Projekt war themenbezogen. Die Aufgabenstellung beinhaltete die 
Auseinandersetzung mit persönlichen Lebensthemen, wie Herkunft und 
Heimat, Zukunftsträume und menschenwürdiges Leben. Am Projekt nahmen 
drei Bewohner teil. In den gemeinsamen Besprechungen herrschte eine 
mitunter sensible Atmosphäre. In diesem Setting war es bemerkenswert zu 
beobachten, inwieweit es dem Einzelnen möglich war, sich auf die Gedanken- 
und Gefühlswelt des anderen einzulassen. 
Die Teilhabe an der „Arbeit“ des anderen erzielte u.a. den Effekt, dass sich die 
Bewohner gegenseitig bei der Planung und Umsetzung ihrer Themen 
unterstützt haben.  
Die Umsetzung eines Folgeprojekts ist für die zweite Jahreshälfte geplant. 

180



                                                                                                      Jahresbericht 2014 

�

18 
�

Ausflug Point Alpha 

Im Rahmen einer politischen Exkursion besuchten wir mit einigen Bewohnern 
den ehemaligen US-Grenzstützpunkt Point Alpha nahe des Ortes Geisa in der 
Rhön. Bereits in der Früh ging es in Wetzlar los, um pünktlich zur gebuchten 
Führung um 11 Uhr auf Point Alpha zu sein. Gestartet wurde im „Haus auf der 
Grenze“. Hier wurde jedem nochmal die globale Dimension des Kalten 
Krieges vor Augen geführt. Die Dauerausstellung im „Haus auf der Grenze“ 
zeigt unter anderem das Grenzregime der DDR und das Leben der 
Bevölkerung im Sperrgebiet.  
Originale Ausstellungsstücke, Relikte aus der DDR Zeit und 
Augenzeugenberichte ließen die Gruppe in die damalige Zeit eintauchen. 
Zudem wurden im Rahmen einer Multimediavorführung die friedliche 
Revolution und der damit verbundene gewaltlose Kampf um Freiheit und 
Bürgerrechte dargestellt.  
Im Anschluss an den Museumsbesuch führte der Weg vom Haus an der 
Grenze entlang der erhaltenen und zum Teil rekonstruierten DDR-
Grenzanlagen bis ins Beobachtungscamp der US-Streitkräfte. Beim Gang 
durch das ehemalige Minenfeld, flankiert von zwei riesigen 
Stacheldrahtzäunen, konnte es einem mulmig werden. Nach Beendigung der 
Führung wurde in der ehemaligen Kantine der amerikanischen Soldaten noch 
ein Mittagessen eingenommen.  
Am Nachmittag fuhren wir weiter zur etwa dreißig Kilometer entfernten 
Wasserkuppe und ließen den Tag mit einem kühlen Eis bei klarer Fernsicht 
ausklingen.  

Erfahrungen mit dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschland-
radio 

Seit der Gesetzesänderung vom 01.01.2013 sind die Bewohner des 
Caritashauses nicht mehr verpflichtet sich beim Beitragsservice (früher GEZ) 
anzumelden. Die Form der Unterkunft kann, laut §3 Abs.1 des 
Rundfunkstaatsvertrages, nicht als Wohnung angesehen werden. Somit sind 
die halbjährlichen Befreiungen nicht mehr notwendig. 
Durch verschiedene Arbeitskreise ist uns bekannt, dass andere Einrichtungen 
gänzlich von der GEZ befreit sind, d.h., dass sie auch nicht mehr 
angeschrieben werden. Daraufhin haben auch wir, als Einrichtung, im 
Frühjahr 2014 einen derartigen Antrag gestellt. Erst nach mehreren 
Nachfragen wurde im August mitgeteilt, dass unsere Angaben intern vermerkt 
würden, es ggf. aber in Ausnahmefällen dazu kommen könnte, dass einzelne 
Bewohner dennoch angeschrieben werden. Bis zum Jahresende funktionierte 
diese Regelung recht gut.  
Seit dem 01.01.2015 werden wieder fast alle Bewohner angeschrieben. In den 
Schreiben wird ihnen mitgeteilt, dass sie neu/wieder eingruppiert werden und 
aufgefordert den Beitrag von rund 60,-€ pro Quartal zu begleichen.  
Telefonische Rückfragen, warum unsere Klienten wieder angeschrieben 
werden, brachten weder auf Mitarbeiter-, noch auf Leiterebene 
zufriedenstellende Erkenntnisse.  
Bis auf weiteres werden wir wieder jeden Bewohner einzeln beim 
Beitragsservice abmelden. 
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Ausblick 

Konzeptionelle Veränderungen  

Mit Blick auf das Jahr 2015 planen wir eine inhaltliche und strukturelle 
Anpassung des Wohnheimangebotes vorzunehmen. In diesem Zusammen-
hang soll, neben dem stationären Wohnheimbereich, eine teilstationäre 
Außenwohngruppe mit 4 Plätzen eingerichtet werden. Das Angebot wird sich 
an Personen richten, die mit einer Lebensführung ohne Anbindung an eine 
stationäre Versorgung noch überfordert sind. Im teilstationären Bereich ist der 
Konsum von Alkohol verboten. So bietet es Personen, die aufgrund einer 
Drogen- oder Alkoholabhängigkeit ihre Abstinenzfähigkeit einüben möchten, 
ein geeignetes Wohnumfeld. Die Außenwohngruppe ist an den stationären 
Bereich angebunden. Mit der Einrichtung der Außenwohngruppe reduziert 
sich die Kapazität im stationären Wohnheimbereich von 18 auf 14 Plätze. Es 
erfolgt die Umstellung von Doppel- auf Einzelzimmer. Die konzeptionellen 
Veränderungen erlauben es, gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der 
Klienten einzugehen.  
Die Neugestaltung der Konzeption wird ein Schwerpunktthema des Jahres 
2015 werden. Als Mitarbeiter des Wohnheims freuen wir uns an der 
Gestaltung und Umsetzung dieses neuen und spannenden Projektes 
mitzuwirken.  

Ausflug „Hessischer Landtag“ – Wiesbaden 

Für das kommende Berichtsjahr planen wir mit den Bewohnern einen 
Tagesausflug nach Wiesbaden zu unternehmen. Dabei soll u.a. der Besuch 
einer Plenarsitzung des hessischen Landtages auf der Tagesordnung stehen. 
Oftmals erleben wir Politik als etwas Abstraktes. Wir konsumieren sie zumeist 
kunstvoll  aufbereitet über die Medien. Im Rahmen der politischen 
Willensbildung halten wir es daher für sinnvoll,  die politische Arbeit mal aus 
der Nähe zu betrachten.  
Im Arbeitsalltag erleben wir, dass unsere Bewohner durchaus einen Sinn für 
politische Themen haben. Allerdings wird der Politikbetrieb zumeist als eine 
Veranstaltung der politischen Eliten betrachtet. Leider führt diese als 
ohnmächtig empfundene Haltung letztlich zum Selbstausschluss vom 
politischen Prozess.  
Da (Sozial-)Politik in der Lage ist, die gesellschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse im Wesentlichen mitzubestimmen, ist es uns ein Anliegen, dass 
sich sozial benachteiligte Menschen nicht in eine politische Apathie begeben, 
sondern sich am politischen Diskurs beteiligen können.  
  
�

�

�

�

�
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5.   BETREUTES  WOHNEN  

Im Betreuten Wohnen gemäß § 67 SGB XII werden Klienten in selbst 
angemietetem Wohnraum gemäß eines zu Beginn der Maßnahme beiderseits 
vereinbarten Hilfeplans unterstützt. 

Die Betreuten regeln ihren Alltag überwiegend selbst. Voraussetzung für eine 
Aufnahme ist das Vorliegen „besonderer sozialer Schwierigkeiten“.  

„Besondere soziale Schwierigkeiten“ sind gekennzeichnet durch 
überdurchschnittliche Schwierigkeiten bei der Erhaltung oder Beschaffung 
einer Wohnung und eines Arbeitsplatzes, beim Verlust familiärer und sozialer 
Bindungen bereits seit längerer Zeit, bei Überschuldung, Sucht und 
psychischer Erkrankung, Straffälligkeit, und insbesondere der Unfähigkeit, 
diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu überwinden.  

Mit Beendigung der Maßnahme bleiben die Klienten in der Regel weiterhin 
Mieter der Wohnung, d. h. die Wohnung ist nicht an das Betreuungsverhältnis 
gebunden. 

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 8 Personen betreut. 

� Bei vier Personen erstreckte sich die Betreuungsdauer über das 
ganze Jahr. 

Der Schwerpunkt der Arbeit lag hier in der Stabilisierung des 
erreichten Zustandes. Die Wohnungen konnten erhalten werden. 

� Bei drei Betreuten wurde die Maßnahme im Laufe des Jahres 
beendet.  

Der Kontakt blieb bei einer Person auch danach über die 
Fachberatungsstelle und die Tagesaufenthaltsstätte weiter bestehen.  
Ein Betreuter gab seine Wohnung wenige Monate nach Beginn der             
Maßnahme auf und verließ Wetzlar.  
 Ein Zweiter brach den Kontakt komplett ab. 

� Ein weiterer Klient wurde neu aufgenommen, lebt seither in seiner 
Wohnung und arbeitet im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit bei der 
„Wetzlarer Tafel“. 
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Die Einkommenssituation der Betreuten stellte sich wie folgt dar: 

� 6 Klienten bezogen ALG II 

� Zwei Betreute bezogen Altersrente mit ergänzender Grundsicherung. 

Das Alter der Betreuten umfasst eine Spanne von 27 bis 60 Jahre. Der 
Altersdurchschnitt beträgt ca. 40 Jahre.  

Die Bereiche, in denen Unterstützungen angefragt sind, umfassen  das ganze 
Spektrum des täglichen Lebens, z.B.: 

� Hilfe bei der Bearbeitung aller Arten von Anträgen, etwa der Anträge 
auf ALGII, GEZ-Befreiung, Schwerbehindertenausweis, Zuzahlungs-
befreiung bei der Krankenkasse, Klärung des Rentenversicherungs- 
verlaufs, Beantragung der Erwerbsminderungsrente 

� Verfassen von Bewerbungen und Lebensläufen 

� Hilfe beim Umgang mit Gläubigern, Anbindung an die 
Schuldnerberatung 

� Vermittlung bei Problemen mit Vermietern und Nachbarn 

� Unterstützung bei Konflikten mit Ämtern und Behörden 

� Begleitung beim Kontakt mit Bewährungs- und Gerichtshilfe 
  

� Motivation zur und Unterstützung bei einer gesundheitsförderlichen 
Lebensweise 

� Organisation erforderlicher pflegerischer und hauswirtschaftlicher 
Unterstützung 

� Unterstützung in Krisensituationen 

� Bereitstellung einer Bankverbindung 

Was in diesem Jahr für uns auffallend war, war die Tatsache, dass zwei von 
drei Betreuten die Maßnahme beendeten, indem sie den Kontakt zum 
Caritashaus abbrachen. In den vergangenen Jahren war dies nur sehr selten 
passiert. Der Großteil der Maßnahmen wurde geplant beendet und der 
Kontakt blieb weiter bestehen. 

Grundsätzlich gehen wir im Betreuten Wohnen davon aus, dass die Klienten 
diese Art von Unterstützung freiwillig wählen. Sie sind es, die die Inhalte 
bestimmen und maßgeblich auch die Intensität des Kontaktes. Somit bleibt 
der Klient eigenverantwortlich. Der Sozialarbeiter motiviert, berät und 
unterstützt bei Bedarf.  
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Gerade bei Klienten, die nur wenige Monate im Caritashaus beraten wurden 
oder vor dem Einzug in ihre Wohnung nur kurz im Wohnheim wohnten, 
mussten wir feststellen, dass in Krisensituationen ein Abbruch des Kontaktes 
stattfand. Krisensituationen sind normaler Bestandteil jedes Lebens und 
können eine Chance darstellen, eine konstruktive Neuorientierung 
vorzunehmen. Ist die Verbindung zu den beratenden Institutionen und 
Personen aber noch nicht gefestigt, scheinen Lösungsstrategien zu greifen, 
die in der jeweiligen Biographie erprobt sind, auch wenn sie nicht immer 
konstruktiv waren. Den Ablauf: Rückzug, Kontaktabbruch, Aufgabe der 
Wohnung, Versuch eines Neuanfangs an einem anderen Ort, kennen wir aus 
manchen Biographien von Wohnungslosen. 

Die Kontinuität in der Beratung, von der Kontaktaufnahme in der 
Beratungsstelle und der Tagesaufenthaltsstätte, über das Wohnheim, bis hin 
in die eigene Wohnung, stellt ein wesentlicher Faktor im Gelingen der Arbeit 
mit unseren Klienten dar. Belastungsfähige Arbeitsbeziehungen wachsen über 
einen längeren Zeitraum, in dem nicht nur die Probleme im Vordergrund 
stehen, sondern in dem auch die Themen des Alltags oder auch ein 
gemeinsam verbrachter Nachmittag, etwa beim gemeinsamen Kartenspiel, 
ihren Platz haben. 

�
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Dank  

Für die Unterstützung und Förderung der Arbeit des Caritashauses, sei es 
durch ehrenamtliches Engagement oder in Form von Geld– und 
Sachspenden, bedanken wir uns ganz herzlich. 

Neben der professionellen Beratungs- und Betreuungsarbeit konnte es 
hierdurch ermöglicht werden, den wohnungslosen Frauen und Männern 
ergänzende und adäquate Angebote zur Verfügung zu stellen. 

Diese Form der Unterstützung und Förderung bleibt weiterhin ein wichtiger 
Bestandteil unserer Angebote an wohnungslose Menschen. 

Wetzlar, im Mai 2015                        Sieghard Mackel & Mitarbeiterteam
    

  (Einrichtungsleiter) 

     ––––––––– Caritashaus ––––––––––

�
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Vorwort 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
der Jahresbericht 2014 des Vereins Frauenhaus Wetzlar e.V. bezieht sich auf 
die Vorstandsarbeit sowie die Einrichtung der Zufluchtsstätte, das Projekt 
„Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt“ und die Beratungsstelle. 
 
Die Trägerschaft ist in Form eines gemeinnützigen und mildtätigen Vereins 
organisiert, dessen Vorstand ehrenamtlich arbeitet. 
 
Die Ziele unserer Arbeit sind: 
 
Frauen und ihren Kindern jeder sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft ein 
gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und sie in der 
Entwicklung von Zukunftsperspektiven zu unterstützen. 
 
Wir möchten an dieser Stelle allen Menschen, die die bisherige Arbeit des 
Vereins Frauenhaus Wetzlar e.V. mit der Einrichtung „Zufluchtsstätte“, dem 
Modellprojekt „Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt“ und der 
„Beratungsstelle“ unterstützt und in vielfältiger Weise  begleitet haben, 
herzlich für das Engagement danken. 
 
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit und sind für kritische 
Anregungen und Vorschläge dankbar. 
 
Wir wünschen reges und kritisches Interesse beim Lesen!
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I. Historischer Rück- und Überblick 
 

1984 trafen sich erstmalig engagierte Frauen aus Wetzlar und Umgebung, die 
ein Frauenforum organisierten, um sich mit verschiedenen frauen- und 
mädchenspezifischen Belangen auseinanderzusetzen. Die unterschiedliche Arbeit 
von Frauen und Mädchen sollte sichtbar und in einen gemeinsamen Rahmen 
eingebunden werden. Schon innerhalb dieses ersten Frauenforums gab es eine 
Gruppe von Frauen, die das Thema der (primär) männlichen, so genannten 
privaten/häuslichen Gewalt gegenüber Frauen und Kindern in den Vordergrund 
stellten und auf die Notwendigkeit der Einrichtung eines Frauenhauses im 
heimischen Raum hinwiesen. 
 
Beim zweiten Frauenforum im Jahre 1985 wurde die politische Forderung zur 
Einrichtung eines Frauenhauses gestellt, nachdem im Januar des Jahres der 
Verein „Frauenhaus Wetzlar e.V.“ gegründet worden war. 
 
Es wurde ein Büro- und Beratungsraum angemietet und ein Notruftelefon 
eingerichtet. Am 19. März 1987 war es dann so weit: Das Frauenhaus wurde 
eröffnet, konzipiert als eine Zufluchtsstätte für Frauen und Kinder, die von 
männlicher Gewalt betroffen und bedroht im Frauenhaus vorübergehend Schutz, 
Unterkunft, Beratung und Unterstützung finden.  
 
Immer wieder war es erforderlich, Überzeugungsarbeit zu leisten, um die 
gesellschaftliche Notwendigkeit einer Einrichtung sichtbar zu machen, die 
Gewalt ächtet und betroffenen Frauen und Kindern eine Zuflucht bietet.  
 
Diese Grundhaltung, die stark durch die 30-jährige Frauenbewegung in 
Deutschland geprägt ist, wirkt bis heute wie eine tragende Säule und hat durch 
das seit 2002 bestehende Gewaltschutzgesetz in seiner Konsequenz mit zu 
einem Paradigmenwechsel beigetragen. 
 
Im Laufe der Jahre sind die „Standbeine“ des Vereines Frauenhaus Wetzlar e.V. 
räumlich, personell und konzeptionell gewachsen. Heute sind sie in Wetzlar und 
im Lahn-Dill-Kreis fachlich, politisch und gesellschaftlich anerkannt und 
wertgeschätzt. 
 
Im Juni 2004 ist die „Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt“ 
als Modellprojekt eröffnet worden. Da sich mit den gesetzlichen Änderungen 
durch das Gewaltschutzgesetz und das Gesetz gegen Stalking die Anforderungen 
und der Bedarf bei häuslicher Gewalt verändert haben, neue Aufgaben und 
Zielgruppen hinzugekommen sind, wurde hier der Arbeit gegen häusliche Gewalt 
ein weiterer wichtiger Baustein hinzugefügt. 
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II. Arbeit, Vorstellung und Funktion des Vorstandes        
 
Der Vorstand wird aus der Vollversammlung des Vereines gewählt und ist dieser 
gegenüber rechenschaftspflichtig. Der Vorstand besteht aus vier gleichberech- 
tigten Frauen, die ehrenamtlich tätig sind in beratender, begleitender und 
kontrollierender Funktion gegenüber den Mitarbeiterinnen der einzelnen 
Arbeitsbereiche. Auf Grund ihrer vielfältigen fachlich-beruflichen und persön- 
lichen Fähigkeiten und Erfahrungen sind sie für die Mitarbeiterinnen eine 
äußerst wichtige und unverzichtbare Unterstützung in der täglichen Arbeit und 
der konzeptionellen Weiterentwicklung der einzelnen Bereiche. 
 
Darüber hinaus obliegt ihm die Kompetenz, bestimmte Aufgabenbereiche an die 
Leitung und die Mitarbeiterinnen zu delegieren.  
 
Zwischen dem Vorstand, der Leitung des Teams und den Mitarbeiterinnen der 
einzelnen Arbeitsbereiche finden regelmäßige Kooperations- und Arbeitstreffen 
statt. 
 
Durch einen kontinuierlichen Austausch wird die alltägliche Arbeit reflektiert, 
werden Visionen und Ideen entwickelt und jährlich stattfindende Schwerpunkt- 
veranstaltungen festgelegt, mitgestaltet,  vor- und nachbereitet.  
 
Die Vorstandsfrauen werben in privaten und öffentlichen Gremien weitere 
Förderer und Mitgliedsfrauen für den Verein; sie treten offensiv für die 
Interessen des Frauenhauses ein, indem sie breit gestreut seine Ideen und die 
Wichtigkeit der Institution gegen Gewalt wach halten und ins Gespräch bringen. 
Es gelingt, immer wieder Menschen zu finden, die Benefizveranstaltungen für 
das Frauenhaus durchführen und solche, die kleinere oder größere Vorhaben zu 
unseren Gunsten veranstalten. Eigenprodukte wie Marmelade, Socken und Müt- 
zen zum Verkauf zu Gunsten des Frauenhauses herstellen und sich für die von 
Gewalt betroffenen Kinder und Frauen einsetzen . 
 
Die vier Vorstandsfrauen sind: 
Sigrid Kirdorf, seit 1996 im Vorstand tätig, pensionierte Berufsschullehrerin, 
Lyrikerin, Initiatorin des Labyrinth-Projekt Wetzlar e. V., Fortbildungen für 
Lehrerinnen zum Thema sexuelle Gewalt. 
 
Doortje Schulz, seit 2009 im Vorstand, pensionierte Gesamtschullehrerin, 
Mitarbeiterin im Labyrinth-Projekt Wetzlar e. V., Mitinitiatorin des 
Labyrinthfrauenfrühstücks. Vielseitige Interessen und Fähigkeiten zur 
Herstellung von Eigenprodukten. 
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Ingrid Winter, seit 2011 im Vorstand, Sachbearbeiterin, Disability-Managerin, 
langjährige Tätigkeit in der Beratungsarbeit und im Frauenbildungsbereich, 
Mitinitiatorin der Wetzlarer Frauenbildungswoche und des Labyrinth-Projektes. 
 
Inge Plaschke, seit Sommer 2011 wieder im Vorstand tätig, Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild oben von links nach rechts: Ingrid Winter, Sigrid Kirdorf, Doortje Schulz & Inge Plaschke 
 
 
III. Ehrenamtliche Mitarbeit im Verein 
 
Es gibt vielfältige Möglichkeiten im Verein ehrenamtlich mitzuarbeiten.  
Im Jahr 2014 wurden folgende Aufgaben von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
übernommen: 
 Unterstützung bei der Durchführung von Benefizveranstaltungen, 
 Vertretungsweise Übernahme des Telefondienstes im Büro, 
 Unterstützung bei Verwaltungsarbeiten wie Eintüten von Serienbriefen, 
 Vertretung des Vereines in der Frauenkommission des Lahn-Dill-Kreises. 
 
An dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit, uns für die kontinuierliche 
engagierte Arbeit bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu bedanken.  
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IV. Benefizveranstaltungen und Spenden 
 
Wenn wir Sie nicht hätten! 
Wir danken allen Personen, Organisationen und Institutionen, die uns regelmäßig 
mit finanziellen Mitteln und weiteren Ressourcen unterstützen! Jede Spende, ob 
klein oder groß, hat dazu beigetragen, dass wir Frauen und Kindern 
Unterstützung geben können, die häusliche Gewalt erleben. 
 
Vielen Dank, auch an die Spender und Spenderinnen, die hier nicht aufgeführt 
sind und uns zum Teil schon über viele Jahre unterstützen!  
Ohne all diese Spenden wäre unsere Arbeit nicht möglich!  
 
Spendenideen im Jahr 2014 
 
Ein Sponsoringaufruf an Bio-Food-Produzenten und Firmen des ökologischen 
Groß- und Einzelhandels startete mit dem Motto: 
Wir-achtsam und nachhaltig – Frauenhaus Wetzlar – ein Leben frei von Gewalt - 
Regionaler Biolandbetrieb – Soziale Verantwortung und ökologische Weitsicht. 
 
Dem Aufruf sind für gesunde öffentliche Frühstücksveranstaltungen und das 
wöchentliche Projekt „Gesundes Frühstück“ mit den Bewohnerinnen und deren 
Kindern im Frauenhaus selbst folgende Firmen mit großem wertschätzendem 
Engagement (Zitat: Vielen Dank für Ihre nette Anfrage nach einer Warenspende 
für Frühstücksbuffets…Wir freuen uns und danken Ihnen sehr für Ihr tolles 
Engagement für die Menschen, denen es leider nicht so gut geht und die meist 
unverschuldet in Not geraten sind.) gefolgt. Wir danken allen Geschäftsführer-
Innen und MitarbeiterInnen im Vertrieb sehr herzlich. 
 
Uns haben mit einer großen leckeren Bio-Lebensmittel-Warenfülle unterstützt: 
 Bundesweit: 
Beutelsbacher Demeter Fruchtsaftkelterei GmbH, 71384 Weinstadt (12 L. Saft) 
Chiemgauer Naturfleisch GmbH, 83308 Trostberg (2 kg Rindersalami) 
Davert GmbH, 59387 Ascheberg (122 kg Trockenwaren: Müsli, Saaten, Flakes) 
Dennree GmbH Großhandel, 95138 Töpen (u.a. Molkereiprodukte: 40 Liter Milch, 
48 Päckchen Butter, 16 Liter Joghurt, 7 kg Käse) 
Govinda Natur GmbH, 67141 Neuhofen (Erdmandel Müsli-Mischungen (glutenfrei) 
Herbaria Kräuterparadies GmbH, 83730 Fischbachau (süße Gewürzmischungen) 
Rosengarten, Minderleinsmühle GmbH CoKG, 91077 Neunkirchen (diverse Müslis) 
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 Regional: 
Demeter Vollkornbäcker Siebenkorn GmbH, Marburg u. Wetzlar ( 240 Brötchen 
und unzählige Brote) 
Mobiles Hühnerparadies, Biolandbetrieb, Grünberg-Lumbda (250 Eier) 
Vollkornbäckerei Schrotmühle, Leun (100 Brötchen und 15 Brote) 
Naturkost-Naturwaren Schwarz, Einzelhandel in Wetzlar (viel Obst und Gemüse) 
 
Katholische Kirchengemeinde St. Markus Wetzlar 
 
Die Katholische Kirchengemeinde St. Markus veranstaltete ein Gastspiel „“Ne 
Bergische Jung“ und spendete die Hälfte der Einnahmen in Höhe von 1.072,50 €.  
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Köcheverein Gießen-Wetzlar e. V. 
 
Im Rahmen der Sendung HR4 hatte der Köcheverein Gießen -Wetzlar e.V. die  
Aufgabe bekommen, 777 Kartoffel- Kürbispuffer auf dem Domplatz in Wetzlar 
während des Samstagmarktes zu produzieren und für einen guten Zweck 
abzugeben. 
Diese Aufgabe wurde mit Bravour erfüllt und fand großen Anklang bei den  
Marktbesuchern . Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Der Erlös von 600,00 € 
wurde dem Frauenhaus Wetzlar am 07.11.14 übergeben .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von links nach rechts: Doorte Schulz F.H.W. ,  Thomas Kehr  1 Vors.K.V. , Sigrid Kirdorf F.H.W.   
Markus Schmidt 2 Vors. K.V., Ingrid Winter F.H.W., Holger Bechthold  Kassierer K.V., Evelyn Schiller 
K.V. 
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Verein Freunde von Hermann e. V. 
 
Der Verein Freunde von Hermann veranstaltete ein Schaufensterkonzert und 
spendete den Erlös von 500,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosmetikinstitut Rebekar und Jung Rubbertec 
Bei der Eröffnung des Kosmetikinstituts Rebekar wurden für das Frauenhaus 
2000,00 € gespendet, das Unternehmen Jung Rubbertec beteiligte sich mit 
1500,00 €. 
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Weihnachtsstand des Frauenhauses Wetzlar mit Bioprodukten 
 
Selbstgebackene Weihnachtsplätzchen und Würzgemüse aus Biozutaten, 
Marmeladen und Handgestricktes verkaufte das Frauenhaus Wetzlar am 
Weihnachtsstand am Schillerplatz. Viele fleißige HelferInnen haben die 
Produkte hergestellt. Die Plätzchen und das Würzgemüse aus dem regionalen 
Naturland-Saisongarten in Schöffengrund-Niederwetz (Danke an die fleißigen 
Gärtnerinnen des Labyrinth Projekts) wurden an der Käthe-Kollwitz-
Berufsschule hergestellt. Die kompletten Bio-Zutaten wurden von der Firma 
Dennree (Großhändler), dem Wetzlarer Einzelhandel Naturkost Schwarz sowie 
dem regionalen Bioland-Betrieb Mobiles Hühnerparadies Grünberg-Lumbda 
gespendet. Die Erlöse des Weihnachtsstandes kamen vollständig dem Verein 
Frauenhaus Wetzlar e. V. zugute.  
 
Stiftung der Sparkasse Wetzlar  
 
Die Stiftung der Sparkasse Wetzlar stiftete anlässlich des 175-jährigen 
Bestehens der Sparkasse 900.000, 00 Euro an Vereine und gab eine Großspende 
in Höhe von 5000,00 € an den Verein Frauenhaus Wetzlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Stadt Braunfels 
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Weitere Spenden kamen von: 
 
-  Fakt e. V. 
- Förderverein Lions Wetzlar – Charlotte Buff 
- Institut für Pathologie und Zytologie Wetzlar 
- Gemeinde Schöffengrund 
- Gemeinde Waldsolms 
- Ladies Circle 20 Dillenburg 
- Jürgen Kohlleppel 
- Kirchengemeinden 
- Sicherheitsdienst Krokoszinski 
- Stadt Solms 
- Stadt Braunfels 
- Wolfgang Willeck Stiftung  
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V. Finanzbericht Verein 
 
Die Einnahmen erhöhten sich im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um  
16.894,92  €.  Die Spendeneinnahmen erhöhten  sich um 13.570,40 €, die 
Bußgeldeinnahmen erhöhten sich um 3.325,00 €. Aufgrund dieses positiven 
Ergebnisses erzielte der Verein gegenüber dem Vorjahr ein positives Ergebnis in 
Höhe von 11.740,87. Im Vorjahr wurde ein Defizit in Höhe 4108,68 € 
erwirtschaftet.. 
 
Die unten stehende Tabelle gibt Aufschluss über die Einnahmen und Ausgaben 
des Vereines im Jahr 2014. 
 
 
Einnahmen - Verein 2014  Ausgaben – Verein 2014 
Spenden 29.477,38 €  Zuschuss Zufluchtsstätte 14.500,00 € 
Bußgelder 6.850,00 €  Zuschuss Beratung und Interv. 5.500,00 € 
Mitgliedsbeiträge   3.941,82 €    Sonstige Kosten 8.548,19 € 
Sonstige Erträge 19,86 €    
Gesamt 40.289,06 €  Gesamt 28.548,19 € 
   Differenz 11.740,87 € 
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VII. Vorstellung des Teams 
 

Anita Schmidt: arbeitet seit 01.07.1991 im Frauenhaus, seit 01.04.2008 Leitung 
des Mitarbeiterinnenteams; ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit den von 
Gewalt betroffenen Frauen (32,5 Wochenarbeitsstunden).  
Soziologin, M.A.; Weiterbildung in Familienberatung und analytisch orientierter 
Familientherapie; Fortbildungen in Traumaberatung und Traumatherapie; 
Microsoftoffice und Multimedia. 
 
Hanna Pastor: arbeitet seit 01.05.2000 im Frauenhaus mit den Schwerpunkten 
Gruppenarbeit und Alltagsbegleitung im Haus, Hausmeisterin (20 Wochen-
arbeitsstunden). Erzieherin. 
 
Christiane Tillmann: arbeitet seit dem 01.08.2010 mit den Schwerpunkten 
Gruppenarbeit und Alltagsbegleitung im Haus. Seit dem 15.02.2013 arbeitet sie 
mit dem Schwerpunkt Arbeit mit den von Gewalt betroffenen Frauen und 
Begleitung der Kindergruppe (30 Wochenarbeitsstunden).  
Diplom-Psychologin. 
 
Julia Steinert: arbeitet seit dem 01.05.2011 in der Beratungs- und 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (20,16 Wochenarbeitsstunden). 
Seit dem 01.04.2013 arbeitet sie zusätzlich mit 10 Stunden im Frauenhaus mit 
dem Schwerpunkt Hausverwaltung und Gruppenarbeit.  
Bachelor of Arts Soziale Arbeit  und Master of Arts im Studiengang 
„Psychosoziale Beratung und Therapie“. 
 
Xenia Fuchs: arbeitet seit dem 01.01.2014 zum zweitenmal für den Verein, seit 
Januar in der Einzelfallhilfe für die Bewohnerinnen des Frauenhauses und in der 
Öffentlichkeitsarbeit (28 Wochenstunden). Diplom Pädagogin, Diplom 
Sozialpädagogin (BA), Spiel- u. Theaterpädagogin (AGS), Referentin für 
Gesundheitsmanagement (DQGG), Naturkostfachberaterin (FBB) 
 
Elke Eisenträger: arbeitet seit dem 01.04.2014 im Frauenhaus  
(6 Wochenarbeitsstunden, vom 15.Okt. bis 31. Dez. - 13 Wochenarbeitsstunden):  
Telefondienst und Bürotätigkeit. 
Heilpraktikerin, TCM, Shiatsu, Ausbildungen in Systemischer Therapie und 
EMDR- Traumatherapie 

 
Katarzyna Kolassa: arbeitet seit dem 01.01.2010 im Frauenhaus (3 Wochen- 
arbeitsstunden); Reinigungskraft.  
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I. Hausverwaltung 
 

Im Haus der Zufluchtsstätte gilt es, das Zusammenleben von insgesamt bis zu 

24 Frauen und Kindern zu koordinieren. Dies bringt immer wieder Gelegenheiten, 

verschiedene Meinungen auszutauschen, Konflikte zu thematisieren und gute 

Lösungen für alle Beteiligten zu erarbeiten. Gleichzeitig ist es wichtig, neben 

den zehn Wohnräumen auch zwei Gemeinschaftsküchen und zwei 

Gemeinschaftsbäder in ordentlich bewohnbarem Zustand zu erhalten, sodass 

sich die Frauen und Kinder dort wohl fühlen können. 

° Wöchentliche Hausversammlungen                                                               

Um den Ausgleich der Interessen zu gewährleisten, Dienste einzuteilen, für 

einen kontinuierlichen Informationsfluss über das zu sorgen, was in der 

besonderen Situation des Lebens im Frauenhaus zu beachten ist, wird 

wöchentlich eine gemeinsame Hausversammlung durchgeführt. Hier werden 

sowohl alltägliche Probleme des Zusammenlebens, als auch anstehende Planungen 

miteinander besprochen und entsprechend notwendige Regeln erarbeitet. Hier 

muss immer wieder ein gutes Gleichgewicht zwischen Unterstützung und 

„Kontrolle“ der Bewohnerinnen gefunden werden. 

° Telefondienst der Bewohnerinnen                                                                 

Nur durch die Übernahme der Telefonbereitschaft durch die Bewohnerinnen 

abends, nachts und am Wochenende ist es überhaupt möglich, zu jeder Zeit 

Zuflucht im Frauenhaus zu finden.  

° Gemeinsame Gruppenangebote                                                            

Wöchentlich findet ein gemeinsames Frühstücksangebot statt, welches von einer 

Mitarbeiterin des Hauses und der Beratungsstelle begleitet wird. Hier besteht 

die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennen und verstehen zu lernen, bei 

Bedarf Probleme anzusprechen oder auch Zukunftsaussichten miteinander zu 

teilen. Gerne wird auch das anschließende Kreativangebot von vielen Frauen 

angenommen, bei dem Fähigkeiten neu- oder wiederentdeckt werden können und 

die Freude am Probieren und Gestalten im Mittelpunkt steht. Im Jahr 2014 

konnte dieses Angebot durch die Unterstützung unserer berufserfahrenen 

Praktikantinnen wieder stattfinden.  
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° Ein- und Auszüge                                                                        

In kurzer Zeit müssen die Ein-und Auszüge der Frauen und Kinder durchgeführt 

werden. Durch Zimmerabnahmen muss sichergestellt werden, dass  Inventar und 

Einrichtungsgegenstände vollständig und in sauberem Zustand für die nächsten 

Bewohnerinnen zur Verfügung stehen.  

° Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten                                       

Neben der alltäglichen Arbeit wird im Haus kontinuierlich repariert und 

renoviert, um die Bewohnbarkeit auf Dauer sicher zu stellen. Auch dies 

geschieht bei laufendem Betrieb. 

° Kooperation mit dem  Vermieter                                                           

Mit der Stadt Wetzlar als Vermieterin wird in jährlich stattfindenden  

Begehungen der Zustand des Hauses erfasst und die notwendigen Erneuerungen 

geplant. Wir stehen im regelmäßigen Austausch über aktuell durchgeführte 

Maßnahmen und Instandsetzungsarbeiten.      

° Gemeinsame Putzaktionen                                                                                                   

Um den gemeinsamen Lebensraum schön zu erhalten, wird neben wöchentlichen 

Putzdiensten in regelmäßigen Abständen mit allen Bewohnerinnen gemeinsam eine 

Putzaktion durchgeführt.  

° Wartung, Reparatur und Instandsetzungsarbeiten                                       

- Wartung der Feuerlöscher                                                                                                 

- Funktionskontrolle (Schlösser, Heizkörper)                                                                                   

- Austausch von Dichtungen                                                                                                         

- Möbelreparaturen                                                                                                                  

- Zimmerrenovierungen                                                                                                                    

- Streichen der Zimmertüren 

° Pflege und Wartungstätigkeiten im Außenbereich                                                  

- Instandhaltung der Spielgeräte und Sitzgelegenheiten                                                                

- Pflege von Gartenhaus und Außenanlage (Sträucher, Rasen)                                                          

- Reinigung des Senkschachtes 

° Organisatorische Tätigkeiten                                                                  

- Absprachen mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Wetzlar                                                                     

- Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben                                                                                                                   

- Organisation des Sperrmülls                                                                                                       
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- Zimmerabnahmen/-räumungen                                                                                                 

- Aktualisieren der Inventarlisten                                                                                                  

- Organisation der Lagerräume, des Außenkellers und des Werkzeugraumes                                

- Bewohnbarkeit der Gemeinschaftsräume sicherstellen                                                         

- Einkäufe (Inventar, Reinigungszubehör, Lebensmittel u.a. Bedarfsartikel)                                               

- Kassenverwaltung 

° Aktuelles im Jahr 2014                                                                                           

Auch im Jahr 2014 wohnten viele Frauen und Kinder über längere Zeit im 

Frauenhaus, da sie keine Wohnungen finden konnten. Hierdurch hatten wir über 

Monate eine recht konstante Gruppe, obwohl es insgesamt mehr Ein- und 

Auszüge mit kürzeren Aufenthaltszeiten gab. In diesem Zusammenhang fanden 

mit den Kindern auch regelmäßig  gemeinsame Back- und Kochaktionen statt, die 

begeistert  angenommen wurden. Auch beim Aufbauen von Möbeln und kleineren 

Streicharbeiten konnten wir den Frauen Unterstützung geben, ihre 

Selbständigkeit weiterzuentwickeln.   

Um die neuankommenden Frauen und Kinder „Willkommen zu heißen“, finden sie 

bei Einzug, neben Obstriegeln,  auch eine überschaubare Infomappe vor. Darin 

enthalten sind Hinweise zum Erstgespräch mit der betreuenden Mitarbeiterin 

(z.B. welche Unterlagen mitzubringen sind), der Aufnahmebogen, Hausordnung, 

Checkliste und ein Stadtplan zur ersten Orientierung in Wetzlar. 
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II. Statistik 

1. Belegung 

Im Jahr 2014 lebten fünfundsechzig Frauen und fünfundsiebzig Kinder in der 
Zufluchtsstätte des Frauenhauses Wetzlar.  
 
Insgesamt verfügt das Frauenhaus Wetzlar über 24 Betten. Im Vergleich zum 
Jahr 2013 lebten 12 Frauen und neununddreißig Kinder mehr im Frauenhaus, die 
prozentuale durchschnittliche Belegung der Betten im Jahr 2014 lag wie im 
Vorjahr bei 83 %. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Frauen und 
Kinder ist gesunken und aufgrund der höheren Personenzahl wurde erneut eine 
hohe Auslastung erreicht und es kam auch im Jahr 2014 über längere Zeiten zu 
einer vollen Belegung, so dass keine freien Kapazitäten zur Verfügung standen. 
Dem Schaubild 1 "Monatsstatistik Frauen und Kinder 2014" ist zu entnehmen, 
wie viele Personen sich 2014 im Laufe eines Monats im Frauenhaus aufhielten. 
Die niedrigste Personenzahl 24 verzeichnete der Monat Januar und mit je 35 
und 34 Personen lagen die höchsten Werte im April und Juni. Der Wert 100 % 
gibt den Wert der Anzahl der zur Verfügung stehenden 24 Betten an. 
 
 
Schaubild 1 – Monatsstatistik - Anzahl der Frauen und Kinder im Haus  
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Die Anzahl der Belegtage 2014 in der Zufluchtsstätte in Höhe von 7269 
Belegtagen  lag um 22 Tage niedriger als im Vorjahr. Im Jahr 2013 lag der Wert 
bei 7281 Tagen. Siehe hierzu folgendes Schaubild 2. 
 
 
Schaubild 2 - Vergleich Belegtage/Anzahl der Frauen und Kinder 2013/2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaubild 3 - Belegtage verteilt auf die Monate im Jahr 2014 
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Wie oben bereits beschrieben lebten im Jahr 2014 mit 140 Frauen und Kindern 
mehr Personen in der Zufluchtsstätte. 
In obigem Schaubild 3 ist gut zu erkennen, dass die Belegtage in der Zufluchts- 
stätte (Balken dunkelblau) in der Regel über 80 % (Balken blau), bis nahe an 100 
% (Linie gelb) lagen. Ideal ist eine Auslastung von 70 %, da in diesem Fall 
gewährleistet ist, dass benötigte Notplätze zur Verfügung stehen. Zeitweise 
konnten im Jahr 2014 trotz Nachfrage keine Frauen und Kinder mehr 
aufgenommen werden, da keine freien Zimmer zur Verfügung standen. Hiermit 
setzt sich ein Trend fort, den wir bereits im Jahr 2012 festgestellt haben.  
 
Im Anhang des Jahresberichtes finden Sie zur weiteren Information noch die 
Übersicht der Belegzahlen von 2004 – 2014, Schaubild 17. 
 

2. Fluktuation 

Insgesamt gab es in der Zufluchtsstätte  119 Einzüge und 122 Auszüge von 
Frauen und Kindern. Dies waren  45 Einzüge  und 54 Auszüge mehr als 2013. 
Siehe hierzu auch das Schaubild 4 "Fluktuation" und Schaubild 5 
„Einzüge/Auszüge“, diese geben Aufschluss über die Ein- und Auszüge innerhalb 
eines Monats. Hier erreichte lediglich der Monat Januar einen geringen Wert. 
Die höchsten Werte erreichten der April mit 16 Einzügen und 18 Auszügen und 
Juni mit 13 Einzügen und 14 Auszügen.  
Für das Zusammenleben in der Gruppe im Haus bedeutet eine hohe Fluktuation in 
der Regel viel Unruhe und Belastungen. Dies war im Jahr 2014 häufiger der Fall 
als im vorhergehenden Jahr. In Phasen, in denen über zwei – drei Monate 
Gruppen von Frauen und Kindern im Haus zusammenleben, die einander vertraut 
sind, ist es in der Regel einfacher, den Alltag für die Frauen und Kinder in der 
Zufluchtsstätte angenehm zu gestalten.  
Auch auf die beratende und begleitende Arbeit wirkt es sich positiv aus, wenn 
Frauen und Kinder über mehrere Wochen in der Zufluchtsstätte leben und 
dadurch eine kontinuierliche Arbeit möglich ist.  
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Schaubild 4 –Fluktuation 2014- Einzüge und Auszüge innerhalb eines Monats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaubild 5 - Einzüge und Auszüge verteilt auf Frauen und Kinder 
 
 
 
 
 
Schaubild 5 – Einzüge und Auszüge verteilt auf Frauen und Kinder 
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3. Aufenthaltsdauer 
Ein Aufenthalt in einem Frauenhaus setzt voraus, dass die Frauen eigenständig 
ihren Alltag und die Erziehung der Kinder gestalten können. Ein Frauenhaus ist 
keine stationäre Einrichtung. Die Verweildauer im Frauenhaus richtet sich nach 
den individuellen Bedürfnissen der Frauen. Angestrebt ist jedoch, dass innerhalb 
von drei bis sechs Monaten eine eigene Wohnung gefunden und bezogen wird.  
 
Wie bereits oben beschrieben, lebten im Frauenhaus Wetzlar im Jahr 2014 
mehr Personen in der Zufluchtsstätte und es gab eine höhere Fluktuation als im 
Vorjahr. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 52 Tage, im Jahr 2013 
lag sie bei 82 Tagen. 2014 zogen insgesamt 122 Frauen und Kinder aus dem 
Frauenhaus aus. 34 Frauen und Kinder verließen das Frauenhaus bereits nach 1 – 
7 Tagen, 54 Frauen und Kinder blieben bis zu 3 Monaten, 14 blieben bis zu einem 
halben Jahr, 16 Personen bis zu einem Jahr und 4 Personen lebten zum Zeitpunkt 
des Auszuges seit über einem Jahr im Frauenhaus. Am 31.12.2014 lebten noch 8 
Frauen und 10 Kinder im Haus. 
 
Schaubild 6 - Aufenthaltsdauer 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die psychische Belastung durch die erlebte Gewalt und Trennung ist gerade in 
den Anfangsmonaten enorm hoch, gleichzeitig müssen bei Einzug viele 
Behördenerledigungen getätigt werden, da die bisherige Existenz aufgegeben 
wurde. Gerade Frauen mit mehr als 3 Kleinkindern erleben diese Situation als 
Überlastung. Hier wären mehr Unterstützungsangebote hilfreich, auch gerade 
was die Betreuungsangebote für die Kinder betrifft, die eine sofortige 
Entlastung bringen. Empfinden die Frauen die Anforderungen als zu hoch, steigt 
das Risiko, dass Frauen in die Gewaltsituation zurückkehren. 
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Auch ist es für die Frauen mit mehr als zwei Kindern schwieriger eine adäquate 
Wohnung zu finden, die von der Größe ausreichend ist und deren Kosten vom 
Jobcenter übernommen werden. Dies trifft ebenso auf alleinstehende Frauen zu, 
da es auch einen Mangel an kleinen bezahlbaren Wohnungen gibt. 

4. Neuer Wohnort 

Die größte Anzahl der Frauen und Kinder (36) zogen in eine eigene Wohnung, 21 
Frauen und Kinder kehrten nach Auszug des Täters in die alte Wohnung zurück. 
27 Frauen und Kinder kehrten zum Täter zurück. 
  
Schaubild 7 – Wohnort nach dem Frauenhausaufenthalt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

5. Herkunft der Frauen und Kinder 

Auch 2014 kamen die meisten Frauen und Kinder mit 49 Personen aus einem 
anderen Bundesland. Die zweitgrößte Gruppe, 23 Personen, kamen aus dem Lahn-
Dill-Kreis einschließlich der Stadt Wetzlar.  
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Schaubild 8 - Herkunft der Frauen und Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6. Alter der Frauen 

Die höchste Anzahl bei den Frauen liegt bei der Altersgruppe  30 – 39 Jahre, 
dicht gefolgt von der Gruppe der 20– bis 29-jährigen. Dies war auch im Vorjahr 
so. 
Es gab auch wieder 4 Frauen in der Altersgruppe 18 – 19 Jahre, im Vorjahr 
waren es 6 junge Frauen.  
Bei der Altersgruppe der 18 – 19-jährigen erscheint es notwendig, ein anderes 
Beratungs- und Betreuungsangebot bereitzustellen. Dies betrifft sowohl die 
Beratungsangebote in der Zufluchtsstätte als auch bei der Lahn-Dill-Arbeit. Oft 
sind diese jungen Frauen von Zwangsverheiratung betroffen. Sie kommen direkt 
aus ihrer Herkunftsfamilie zu uns und haben noch nicht allein gelebt. Wenige 
verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung oder einen Ausbildungsplatz.  
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Schaubild 9 – Alter der Frauen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Frauen und Kinderanzahl 

Anders als im Vorjahr war im Jahr 2014 die Zahl der Frauen, die ohne Kinder ins 
Haus kamen, niedriger als die Anzahl der Frauen mit Kindern.  
Voraussetzung für die Aufnahme in ein Frauenhaus ist, dass es keine erheblichen 
Mängel in der Alltags- und Erziehungsfähigkeit gibt. In Fällen, wo es aber auch 
erhebliche Einschränkungen in der Alltags- und/oder Erziehungsfähigkeit gibt, 
greifen die Angebote im Frauenhaus nicht. Ein Frauenhaus ist in erster Linie ein 
Zufluchtsort bei häuslicher Gewalt und personell nicht so komfortabel 
ausgestattet, dass hier eine mangelnde Alltags- und Erziehungsfähigkeit 
aufgefangen und aufgearbeitet werden kann.  
 
Schaubild 10 - Frauen ohne Kinder / Frauen mit Kindern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaubild 11 - Verlauf Alleinstehende/Alleinerziehende 2004- 201 
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Die Kinderanzahl pro Frau für das Jahr 2014 ist dem untenstehenden Schaubild 
zu entnehmen. 8 Frauen hatten mehr als zwei Kinder. Wie bereits oben 
beschrieben ist es für diese Personengruppe besonders schwer die 
Anforderungen einer Trennung und den Aufbau einer neuen Existenz zu 
schaffen, und es ist eine große Leistung, die diese Frauen erbringen, um für sich 
und ihre Kinder eine bessere Lebenssituation zu schaffen. 
 
Schaubild 12 - Kinderanzahl. 
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8. Nationalität 

Bei den Frauen, die 2014 im Frauenhaus lebten, gab es 25 unterschiedliche 
Nationalitäten. Mütter und Kinder haben nicht immer die gleiche Nationalität. 
Von 65 Frauen hatten 28 die deutsche Staatsangehörigkeit und 37 Frauen 
hatten eine andere Nationalität. 
 
Schaubild 13 –Nationalität Frauen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Kindern gab es 11 unterschiedliche Nationalitäten. Von den 75 Kindern 
hatten 53 die deutsche Staatsangehörigkeit und 18 hatten eine andere 
Nationalität,vier Kinder waren staatenlos.  
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Schaubild 14 – Nationalität Kinder 

 
 
 
 
9. Alter und Geschlecht der Kinder 
Siehe hierzu * Die Arbeit mit den Mädchen/Jungen – Punkt 9, Schaubild 15 und 
16*. 
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III. Die Arbeit mit der Klientel 

1. Die Arbeit mit den Frauen 

Im Jahr 2014 lebten 65 Frauen im Frauenhaus. Kumulierte Problemlagen 
charakterisieren  die Lebenssituation der meisten Frauen im Frauenhaus. So 
kamen bei einem Großteil der Frauen zu der Gewaltproblematik noch andere 
Problemlagen hinzu, wie ein unsicherer Aufenthaltsstatus, mangelnde finanzielle 
Absicherung, Sprachprobleme, kein Schul- oder Ausbildungsabschluss, 
Verschuldung. Diese Faktoren erschweren eine gewaltfreie Zukunftsplanung. 
Neben der akuten Krisenintervention  und der Unterstützung bei der 
wirtschaftlichen Existenzsicherung besteht ein sehr heterogener  Hilfebedarf 
der Frauen, der zum Teil sehr beratungsintensiv ist und die Beraterin fordert, 
sich immer wieder mit neuen Problemlagen auseinanderzusetzen. So lebten im 
Jahr 2014 8 Frauen mit mehr als 2 Kindern im Haus (siehe hierzu den 
Statistikteil).  Ein Großteil der Frauen hatte einen Migrationshintergrund und es 
gestaltete  sich zum Teil schwierig, die finanzielle Absicherung und einen 
sicheren Aufenthaltsstatus zu erwirken. Vier junge Frauen (18 – 19 Jahre) waren 
von Zwangsheirat und Ehrenmord bedroht.  
Für die Begleitung und Unterstützung der von Gewalt betroffenen Frauen stehen 
zwei Mitarbeiterinnen des Teams mit Teilzeitstellen zur Verfügung.  
Auch für die Kinder gibt es eine Ansprechpartnerin.  Diese arbeitet ebenfalls in 
Teilzeit. 

1.1  Einzelarbeit 

Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Schaubild, welches Ihnen einen Überblick 
über die verschiedenen Inhalte der Beratungsgespräche aufzeigt. Nähere 
Informationen können Sie bei Bedarf dem Text danach entnehmen. 
 
Für die Zeit des Frauenhausaufenthaltes bekommt die Frau wöchentlich 
mindestens eine Beratung angeboten. Diese orientiert sich an dem Grundsatz 
„Hilfe zur Selbsthilfe“, das heißt insbesondere Empowerment im Sinne eines 
ressourcenorientierten Arbeitsansatzes. Ziele der Beratungen sind, psychisch 
und physisch misshandelten Frauen die Möglichkeit zu geben, sich über ihre 
Misshandlungssituation aussprechen zu können, dabei Offenheit und 
Zugewandtheit zu erfahren, so dass sie ihre Situation verändern können. Hierzu 
gehört auch die Existenzabsicherung und Unterstützung zur weiteren 
Lebensplanung wie: 
 
⇒ Beantragung des Arbeitslosengeldes, der Sozialhilfe oder Leistung nach dem 
    Asylbewerberleistungsgesetz 
⇒ Anmeldung beim Einwohnermeldeamt 
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Grundsätze der 
Beratung

Schutz und 
Unterstützung 

Hilfe zur Selbsthilfe 
Ressourcenarbeit 
Ergebnisoffenheit

Existenzabsicherung

Orientierung 
und weitere 

Lebensplanung

Gewaltzyklus

Gewalterfahrungen

Möglichkeiten der 
Bewältigung 

traumatisierender Erlebnisse 

Berücksichtigung 
spezieller 

Lebensumstände

Beispiel:
Migrantinnen

Trennung

Scheidung

Umgangs- und 
Sorgerecht

Informationen 
z. B. über 

Mutter–, Kind- oder Mutter-
Kind-Kuren, Verein „Wieder 

Lächeln“, etc.

Kooperation und 
Weitervermittlung

Jugendamt, 
RechtsanwältInnen,

TherapeutInnen, 

Erziehungsberatung,

Suchtberatung

Lahn-Dill-Arbeit, etc.

Gewaltschutzgesetz 

und 

Sicherheitsplanung

⇒ Beantragung des Kindergeldes 
⇒ Beantragung des Unterhaltsvorschusses 
⇒ Beantragung des Wohnberechtigungsscheins 
⇒ Beantragung des Elterngeldes  
⇒ Organisieren von Polizeibegleitung in die alte Wohnung, um persönliche Sachen  
     und wichtige Unterlagen zu holen   
⇒ Informationen zum Gewaltschutzgesetz, Scheidung, Ausländer-, Umgangs-  
    und Sorgerecht   
⇒ Lebensorganisation und Perspektivenentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225



38 
 

Beratung von Migrantinnen 
Handelt es sich bei der Frau um eine Migrantin, können in der Arbeit u.a. 
folgende Belastungen und Schwierigkeiten hinzukommen:  
⇒ Vorhandensein extremer psychischer Belastungen aufgrund des ungeregelten 
    Aufenthaltsstatus eventuell mit der Gefahr von Abschiebung 
⇒ Umfangreiche Unterstützungsarbeit beim Umgang mit den Behörden, wie der  
    Ausländerbehörde, zum Teil erschwert durch Sprach- und Verständigungs- 
    probleme, Analphabetismus 
⇒ Kooperation mit Dolmetscherinnen 
⇒ Berücksichtigung kultureller und religiöser Gegebenheiten 
⇒ Unterstützung Deutschkurse zu besuchen 
⇒ Anerkennung von ausländischen Schulzeugnissen und Ausbildungen 
 
Sicherheitsplanung 
Im Rahmen der Beratung und Unterstützung der von Gewalt betroffenen und 
bedrohten Frauen haben Schutz und Sicherheit höchste Priorität. Fragen zur 
Sicherheit und zum Verhalten bei Gefahr sind Themen der Beratungen und 
spielen bei der Zukunftsplanung eine wichtige Rolle (Schutzanordnungen nach 
dem Gewaltschutzgesetz).  
 
Gewaltzyklus 
Im weiteren Verlauf des Frauenhausaufenthaltes bekommen die Frauen 
vielleicht zum ersten Mal die Möglichkeit, über ihre Gewalterfahrungen zu 
sprechen. Lassen sich Frauen auf diese Gespräche ein, kann das der Anfang für 
sie sein, sich selbst besser zu verstehen. Dadurch steigt für sie die Chance, sich 
aus der Gewaltbeziehung zu lösen und sich aus dem Teufelskreis der 
Misshandlungen und Verstrickungen mit dem Täter zu lösen (Theorie der 
Gewaltspirale).  
 
Gewalt und Traumatisierung 
Ein großer Anteil der Frauen ist durch massive Gewalterfahrungen physischer, 
psychischer und sexueller Art traumatisiert. Die Folge hiervon können 
verschiedene stressbedingte Symptome und Krankheitsbilder wie Süchte, 
Ängste, Depressionen und posttraumatische Belastungsreaktionen sein. In diesen 
Fällen gestaltet sich die Betreuungsarbeit sehr komplex und schwierig, da es 
nach wie vor neben dem krisenorientierten Angebot zu wenig geeignete 
ambulante und stationäre Therapieplätze (Traumatherapie) gibt. Vorhandene 
adäquate Therapieplätze haben meist eine Wartezeit von einem halben Jahr, so 
dass sich die psychosomatischen Krankheitsbilder in dieser Zeit verfestigen 
können. Liegt eine Suchtproblematik vor und verfestigt sich diese während der 
Wartezeit, kann dies wiederum der Grund sein, dass eine Traumatherapie nicht 
durchgeführt werden kann. 
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Bei traumatisierten Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht gut Deutsch 
sprechen, ist es so gut wie unmöglich eine muttersprachliche Therapeutin zu 
finden, und bei Therapien ist es nicht üblich mit Dolmetscherinnen zu arbeiten. 
 
Umgangs- und Sorgerecht 
Eine weitere Problematik ergibt sich für von Gewalt betroffene Frauen mit 
Kindern, wenn der gewalttätige Mann  das Umgangsrecht für die Kinder erhält. 
Dieses Umgangsrecht benutzen manche Männer dazu, die Mütter bei der 
Übergabe der Kinder zu belästigen, zu bedrohen. Nicht selten erfahren die 
Frauen wiederum verbale, sexuelle und/oder körperliche Gewalt durch den Mann, 
vor dem sie mit den Kindern in das Frauenhaus geflüchtet sind. Auch gibt es 
immer wieder Ängste vor einer Entführung des Kindes durch den Vater in sein 
Herkunftsland, wenn der Kindesvater einen Migrationshintergrund hat. 

Gewaltschutzgesetz 

Die Mitarbeiterinnen beraten die Bewohnerinnen auch über das seit dem  
1. Januar 2002 in Kraft getretene Gewaltschutzgesetz und Gesetz gegen 
Stalking (2007).  
 
Information und Weitervermittlung 
Bei Bedarf erhalten die Frauen Informationen über andere Hilfsmaßnahmen und 
gegebenenfalls werden sie an andere Institutionen weitervermittelt, z.B.: 
Schuldnerberatung, Psychotherapeut/Innen, Sucht- und Erziehungsberatung.  

1.2. Gruppenarbeit 
Gemeinsames Frühstück 

Die Mitarbeiterinnen im Frauenbereich bieten wöchentlich ein Frauenfrühstück 
im Frauenhaus an. Dies ist ein freiwilliges Angebot und wird von den 
Bewohnerinnen des Hauses gerne angenommen. Hier besteht die Möglichkeit des 
Austausches untereinander und alle Bewohnerinnen des Hauses können beide 
Mitarbeiterinnen des Frauenbereichs kennen lernen.   
 
Hausversammlung 
Einmal in der Woche findet eine Hausversammlung statt, die für alle Bewohner- 
innen des Frauenhauses verpflichtend ist. Siehe auch Teil Hausverwaltung. 
 
Haushaltsführungstips 
Eine Mitarbeiterin bietet den Frauen in der Zufluchtsstätte eine Anleitung zur 
alltagsorganisatorischen Selbstständigkeit an. Hierzu gehören kleinere 
handwerkliche Fähigkeiten, Energiespartipps, aber auch die Führung eines 
Haushalts mit einem knappen Budget und Informationen zur gesunden Ernährung.  
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Kreativangebot 
Ein weiteres freiwilliges Angebot stellt der „Kreativtreff“ dar. Dieser findet in 
der  Regel nach dem Frauenfrühstück statt. Viele Frauen sind von ihren 
künstlerischen Fähigkeiten überrascht. 
Folgendes ist uns hierbei wichtig: Erstens, den Frauen eine Möglichkeit 
aufzuzeigen, etwas Schönes für sich selbst zu machen, zweitens, sich dabei zu 
entspannen und für 1,5 Stunden von den Problemen „abzuschalten“ und drittens, 
das Selbstwertgefühl der Frauen zu stärken. Sie machen die Erfahrung, selbst 
etwas Schönes entstehen lassen zu können.  
Durch die engagierte Unterstützung von zwei Praktikantinnen, Lisa Specka und 
Teresa König, konnte der Kreativtreff im Jahr 2014 wieder angeboten werden. 
Auch bot eine BWL-Studentin im Rahmen des Bachelor Ethik Moduls ein 
Kreativangebot für die Frauen und Kinder an. Der Bericht hierzu befindet sich 
im Anhang. Unten stehend beschreibt Teresa König, Studiengang Soziale Arbeit 
(B. A.) ihre Erfahrungen mit dem Kreativtreff. 
 
 
Praktikumsbericht vom Kreativtreff, Verfasserin Teresa König 
Im Rahmen meines Praktikums übernahm ich jede Woche donnerstags nach dem 
gemeinsamen Frühstück den Kreativtreff - ein Angebot für die Frauen.  
Zu Beginn meines Praktikums in den Sommerferien nahmen nur sehr wenige 
Frauen das Angebot wahr, sondern vielmehr deren Kinder. Vermutlich nutzten 
sie das Angebot, die Kinder in Betreuung zu geben, sodass sie anderweitig Dinge 
erledigen konnten, wie z.B. Einkauf oder Behördengänge.  
Nach den Ferien waren dann zum ersten Mal mehrere Frauen dabei und keine 
Kinder. Wir bastelten gemeinsam Lavendelduftsäckchen mit verschiedenen 
Stoffen und es machte ihnen sichtlich Spaß. Es kam zu angenehmen Gesprächen 
und zu einer guten Stimmung. Am Ende bedankten sich die Frauen bei mir für 
das Angebot. Eine der Frauen sagte, dass sie es sehr toll fand, mal abzuschalten. 
Sie möge solche Beschäftigungen wie Basteln gerne, jedoch finde sie kaum Zeit 
dazu. Auch zwei Frauen, die zuvor noch nie teilgenommen hatten, ließen sich von 
den anderen anstecken und bastelten mit. Möglicherweise lag die vorherige 
Abwesenheit aber auch an sprachlichen Barrieren, da beide wenig Deutsch 
verstanden.  
Einige weitere kreative Angebote waren beispielsweise: Citronella Kerzen selbst 
herstellen, Leinwände gestalten und bemalen, Töpfe bemalen und bepflanzen, 
Naturholzbilderrahmen selbst gestalten, Kuchen backen und Einkaufsbeutel mit 
Stoffmalstiften bemalen. Bei meinem letzten Kreativtreff puzzelten wir 
gemeinsam eine Weltkarte. Die Idee dahinter war, sie anschließend in den 
gemeinsamen Gruppenraum zu hängen, sodass jede Frau zum Schluss mit einer 
Nadel ihr Herkunftsland markieren konnte, da in der Einrichtung viele Frauen 
verschiedener Nationalitäten leben und um dieser kulturellen Vielfalt Ausdruck 
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zu verleihen.  
Es kam häufig vor, dass die Frauen zunächst unsicher waren, wie sie mit der 
„Aufgabe“ beginnen sollten. Sie fragten sich z.B. welches Motiv sie malen sollten, 
welche Farben sie benutzen könnten, wie sie etwas gestalten könnten. Doch 
sobald eine loslegte, machten alle begeistert mit, die Frauen machten sich 
gegenseitig Komplimente und ermutigten sich verschiedene Dinge 
auszuprobieren. 
Zum Schluss hatten sie größtenteils eine Art „Erfolgserlebnis“ und erfreuten 
sich über das Ergebnis.  Sie waren sichtlich stolz über ihre Kreativität. 
Meiner Meinung nach ist der Kreativtreff ein wichtiges Angebot für die 
Bewohnerinnen des Hauses. Es sollte bestenfalls regelmäßig stattfinden, sofern 
die Kapazitäten dafür vorhanden sind, da es meiner Ansicht nach viele postive 
Aspekte hat, sich kreativ auszuleben. 
Zunächst ist es für die Frauen gut, eine gewisse Regelmäßigkeit und Struktur zu 
erleben in ihrer (oftmals) schwierigen Situation. Des Weiteren fordert (und 
fördert) es die Frauen und lässt sie neue Fähigkeiten entdecken. Außerdem kann 
man auf diese Weise seine Gefühle in einer anderen Form zum Ausdruck bringen, 
wenn es einem z.B. schwer fällt darüber zu sprechen. Kreativität hilft seine 
Gefühle auszuleben und zum Ausdruck zu bringen, was sie möglicherweise 
entlasten kann.  
Die Zeit, die sie dabei außerdem nur für sich haben und dass sie in dem Moment 
die Gedanken an alles andere abschalten können, ist ebenfalls sehr wertvoll. Sie 
können sich entspannen, Gedanken sortieren, sich ablenken und den Blick auf 
etwas Positives richten.  
Alles in allem, hat mir der Kreativtreff immer sehr viel Spaß bereitet, ich 
mochte die Atmosphäre und man hatte das Gefühl, eine bessere Verbindung zu 
den Frauen zu bekommen. 
 

Visuelle Eindrücke vom Kreativtreff 

Bilder von Frauen und Kindern gestaltet 

  

 
 

  

229



42 
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2. Gemeinsame Aktivitäten mit Frauen und Kindern 

Auch im Jahr 2014 fanden gemeinsame Aktivitäten mit Frauen und Kindern 
statt.  
 

Ausflug in den Kletterwald Wetzlar 

Bei einem Ausflug in den Kletterwald konnten viele Kinder und so manche Frau 
ihren Mut unter Beweis stellen. Viele waren stolz auf das, was sie geschafft 
haben. Dieser Ausflug zeigte aber auch, dass es eine besondere 
Herausforderung ist, mit so vielen unterschiedlichen Menschen und einer Reihe 
von Kleinkindern unterwegs zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild, entstanden nach dem Klettern, von einem 10jährigen Mädchen 

 

Gemeinsames Grillen  

Im Sommer wurde gemeinsam mit Frauen und Kindern gegrillt. 
Hierzu wurden auch ehemalige Bewohnerinnen mit ihren Kindern eingeladen. Es 
war sehr spürbar, dass das Frauenhaus von einigen Frauen und Kindern als 
„Zuhause“ wahrgenommen wurde, zu dem sie gerne nochmal zurückkamen. 
 

Weihnachtsfeier Mitarbeiterinnen, Frauen und Kinder 

Es gab eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Frauen und  
Kindern. Dankenswerterweise hatte ein Ehepaar uns Weihnachtsgeschenke 
gebastelt, so dass wir den Frauen gefüllte Kosmetiktaschen und den Kindern 
Federmäppchen als Weihnachtsgeschenk überreichen konnten. Es gab leckeres 
Essen und alle Beteiligten hatten viel Spaß 
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3.  Die Arbeit mit den Mädchen/Jungen und den Müttern 
 
Im Jahre 2014 lebten 75 Kinder im Frauenhaus.. Verglichen mit dem vorherigen 
Jahr 2013, lebten mehr als doppelt so viele Kinder im Haus. 
 
Neun Kinder waren unter einem Jahr alt, 10 Kinder 1-2 Jahre alt, 12 Kinder 3 
und 4 Jahre, 11 Kinder 5 oder 6 Jahre, 21 Kinder 7-10 Jahre, 8 Kinder 11-14 
Jahre, ein 15jähriger und eine 17jährige. Schon die 11-14jährigen sind häufig auf 
Grund ihrer sich verändernden Interessen in die Kindergruppen nicht 
integrierbar, hier muss häufig ein Kompromiss gefunden werden zwischen den 
Interessen der Grundschulkinder und denen der Vorschul- und Kleinkinder. 
 

 

Die Lebenssituation der Kinder 

Kinder und Jugendliche, die ins Frauenhaus aufgenommen werden, haben eine 
Krisensituation erlebt. Durch das Auftreten häuslicher Gewalt im sozialen 
Nahraum ist die Flucht in ein Frauenhaus und das Verlassen des gewohnten 
Umfeldes oft die einzige Möglichkeit, der Bedrohung zu entkommen. Die Flucht 
in ein Frauenhaus heißt für die meisten Kinder, dass sie einen Großteil ihrer 
sozialen Bezüge wie Freunde, ihre alte Schule, den Kindergarten, den Verein und 
häufig auch die erweiterte Familie und ihre geliebten Haustiere hinter sich 
lassen müssen. Ganz häufig ist die Flucht vor der häuslichen Gewalt so spontan, 
dass nicht einmal genügend Zeit verbleibt, die wichtigsten Spielsachen, Bücher 
und Schulsachen mitzunehmen.  
Einer Mutter steht mit ihren Kindern im Frauenhaus nur ein einziges Zimmer zur 
Verfügung, Küche und Bad müssen mit den anderen Frauen und Kindern 
gemeinschaftlich genutzt werden. Ein offenes Spielzimmer gibt es leider nicht, 
was vor allem in der kalten Jahreszeit, wenn sich ein Großteil der Aktivitäten ins 
Haus hinein verlagert, zu einem Problem wird.  
Häufig haben die Kinder die Gewalt gegen die Mütter unmittelbar miterlebt, 
oder sind selbst Opfer körperlicher oder seelischer Misshandlungen geworden. 
Die erlebte oder miterlebte Gewalt kann die psychische Gesundheit der Kinder 
nachhaltig gefährden.  
Die Kinder wurden durch die ständig vorhandene latente Bedrohungssituation 
und gewalttätige Atmosphäre im häuslichen Bereich nicht selten in ihrem 
Vertrauens-, Sicherheits- und Schutzbedürfnis grundlegend erschüttert, in 
ihrer körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung stark 
beeinträchtigt und in ihrer Gesamtpersönlichkeit tief verletzt.  
Darüber hinaus erfahren sie ein prägendes, ungünstiges ‚vorbildhaftes’ 
Erziehungsklima und –milieu, das sie nachfolgend als Erwachsene selbst zur 
Einnahme von Täter- oder Opferrollen „prädestiniert“. 
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Trotz all dieser Probleme erleben wir im Frauenhaus Kinder, die die dort 
entstehenden Freiräume für sich zu nutzen wissen. Häufig ist die 
Geräuschkulisse spielender, lebendiger und fröhlicher Kinder das erste, was man 
wahrnimmt, wenn man sich dem Haus nähert. Uns ist es wichtig, dass Kinder 
anfangen, ihre Umgebung selbst zu gestalten. So wurde in diesem Jahr eifrig an 
einem Höhlensystem im Garten gebaut, Kinder organisierten Malwettbewerbe 
und planten das Aussehen des renovierten Kinderraums. 
 
Die Mutter nimmt in der Lebenssituation die Rolle der einzig verlässlichen und 
verantwortungsvollen Bezugsperson ein.  
  

3.1 Gruppenangebote für Mädchen und Jungen 

Es gibt regelmäßige, zweimal pro Woche stattfindende Gruppenangebote für die 
im Haus lebenden Kinder. Die Gruppenangebote finden größtenteils in dem im 
Jahr 2012 angeschafften Bauwagen statt oder in einem der Essbereiche des 
Hauses, die z.B. für gemeinsames Kochen oder Backen mit den Kindern genutzt 
werden. Des Weiteren gibt es verschiedene Gesprächs-, Spiel-, Bewegungs- und 
Kreativitätsangebote. Häufig fand die Kindergruppe auch außerhalb des Raumes 
statt, wir erkundeten die nähere Umgebung, Kinder suchten sich in der Natur 
ihre Spielmaterialien selbst und können sich dort viel vielfältiger ausprobieren 
als in von Menschen durchgestalteten Umgebungen. Gerade für Kinder, die schon 
Schlimmes erlebt haben, erweist es sich als wichtig, sich selbst ausprobieren zu 
können und wieder in einer sicheren Umgebung eigene Entscheidungen treffen zu 
können. Dafür ist ein klarer Regelrahmen sehr wichtig, um Sicherheit und 
Struktur zu bieten. 
 
Die Mitarbeiterinnen im Kinderbereich nehmen eine klare parteiliche Haltung 
den Kindern und Jugendlichen gegenüber ein. Dazu gehört auch immer wieder 
klar zu sagen, dass hier Gewalt in jeder Beziehung abgelehnt wird. Breiten Raum 
nimmt die Besprechung von Konflikten der Kinder untereinander ein und die 
Ermutigung und Forderung, diese ohne Gewalt zu lösen. Durch eine 
kontinuierliche und verlässliche Anbindung soll den Kindern und Jugendlichen 
Halt und Orientierung geboten werden. Es wird großer Wert darauf gelegt, dass 
in den Gruppenangeboten Lust, Freude, Kreativität, Wohlbefinden, Sicherheit 
und Fantasie vorherrschend sind.  
Wichtig ist den Mitarbeiterinnen die Wahrnehmungen, Gefühle und Bedürfnisse 
der Kinder ernst zu nehmen, ihnen den Raum zu geben, diese zu äußern. Dafür 
wird zu Beginn der Kindergruppe jeweils eine Erzählrunde angeboten, in der die 
Kinder üben, sich auszudrücken und gegenseitig zuzuhören. Auch ihre aktuelle 
Situation z.B. neu in der Schule oder im Kindergarten zu sein, Konflikte zwischen 
den Kindern, die Situation vom Vater getrennt zu leben und diesen bei 
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Umgangskontakten wieder zu sehen. Nur einige Kinder erzählen in kurzen 
Sequenzen zwischendurch über die von ihnen erlebte Gewalt. 
Die Kindergruppen bieten den Kindern einen geschützten Raum, in dem für ihre 
Bedürfnisse Platz ist. Die Wünsche der Kinder sind für die Gestaltung der 
Kindergruppen ausschlaggebend. Angebote werden gemeinsam geplant, und die 
Kinder sind für die erfolgreiche Durchführung und das Gelingen mitverant- 
wortlich.  
 
Die Erfahrungen zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen die Gruppenangebote 
sehr gut annehmen und dass es ihnen schon nach kurzer Zeit gelingt, Vertrauen 
in neue Bezugspersonen aufzubauen. Durch die Teilnahme an den Gruppen -
angeboten kann bei den Kindern schon nach kurzer Zeit eine Steigerung des 
Selbstwertgefühls, sowie die Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen und neu Erlerntes in den Alltag zu integrieren, festgestellt 
werden.  
 
Wie in der Statistik (Abbildung 6) zu sehen, waren 2014 nur wenige Kinder (18) 
drei Monate und länger da. 30 Kinder waren bis zu drei Monaten da, 17 sogar nur 
bis zu 7 Tagen.  Bei Kindern, die nur eine Woche bei uns sind, ist es weitgehend 
dem Zufall überlassen, ob sie ein Angebot im Kinderbereich wahrnehmen, da in 
den ersten Tagen noch viel anderes zu regeln ist. Kinder, die bis zu drei Monaten 
im Frauenhaus sind, können unserem Eindruck nach von den Angeboten häufig 
schon profitieren, jedoch verlangt dieser schnelle Wechsel den anderen Kindern 
viel ab, und erst ab drei Monaten Aufenthalt ist unserer Einschätzung nach eine 
kontinuierliche Arbeit möglich, bei der auch Entwicklung beobachtbar wird. 
 
3.2 Zusätzliche ressourcenstärkende Angebote 
 

Seit einigen Jahren findet regelmäßig 
einmal pro Monat eine musikalische 
Früherziehung für Ehemalige und aktuell 
im Frauenhaus lebende Kinder statt.  
Durch die Teilnahme über den Aufenthalt 
im Frauenhaus hinaus  soll den Kindern 
eine gezielte ressourcenstärkende 
Förderung zukommen. Die musikalische 
Früherziehung wird von Studentinnen der 
Justus-Liebig-Universität Gießen 

angeboten und ist bei den Kindern ein sehr beliebtes und gut besuchtes Angebot. 
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Jungengruppe 
Diese wurde im Jahr 2014 neu eingerichtet. Ein Heilerziehungspfleger traf sich 
ungefähr einmal pro Monat mit Jungen im Grundschulalter, die gerade im Haus 
lebten oder dort gelebt hatten. Es zeigte sich, dass diese das Angebot einer 
geduldigen und zuverlässigen männlichen Bezugsperson sehr gerne annahmen, 
jedoch erwies es sich als schwierig, kontinuierlich mit den Jungen zu arbeiten, 
da sich die Gruppe jedesmal anders zusammensetzte. 
 
3.3 Einzelarbeit 
 
Wie bereits oben erwähnt, brauchten viele der im Haus lebenden Kinder 
aufgrund ihrer belasteten familiären Situation eine intensivere Betreuung und 
spezifische Einzelangebote durch die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses. In der 
Einzelarbeit kann viel gezielter auf die persönlichen Interessen, Wünsche, 
Bedürfnisse und Probleme der Kinder und Jugendlichen eingegangen werden als 
dies in der Kindergruppe, die häufig mit bis zu acht Kindern ganz 
unterschiedlichen Alters stattfindet, möglich ist. Diese Heterogenität der 
Altersgruppen in der Zusammensetzung der Kindergruppen verlangt den 
Mitarbeiterinnen immer wieder einen großen Balanceakt ab, damit kein Kind 
„hinten runter fällt“ und die individuellen Bedürfnisse der Kinder gewahrt 
werden.  
 

3.4. Die Arbeit mit den Müttern  
 
Das Beratungsangebot für die Mütter umfasst den Austausch über die Situation 
des Kindes in der Familie und dem weiteren sozialen Umfeld (z.B. Schule, Kinder- 
garten, Freunde, Vereine, Verwandte). Des Weiteren geht es um die 
Hilfestellung und den Rat bei 
*Erziehungsfragen 
*der Alltagsversorgung und der Gesundheitsfürsorge  
*der Stärkung der Erziehungskompetenz 
*der Klärung von Fördermaßnahmen  
*Schul- und Kindergartenwechsel 
*Sorgerechtsfragen und Klärung des (begleiteten) Umgangs  
*Unterstützung bei gerichtlichen Gutachten 
 
Ein weiterer Nachsorgeschwerpunkt besteht in der Fortführung der begonnenen 
Unterstützung bei (betreuten) Umgangs- und Sorgerechtsfragen. Auch bei der 
Suche nach geeigneten therapeutischen Angeboten (Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie, Psychotherapie) wünschen die Mütter sehr häufig den 
professionellen Rat der Mitarbeiterinnen. 
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3.5 Telefondienst im Büro Langgasse 

Neben der Tätigkeit in einer Art Telefonzentrale, das heißt, ein Vorgespräch 

führen und Weiterleiten des Kontaktes an die Mitarbeiterinnen, ist die 

Hauptarbeit im Telefondienst, erste Gespräche mit den von Gewalt betroffenen 

Frauen zu führen. Dabei geht es darum, den Frauen erste telefonische Hilfe zu 

geben, zu schauen, was sie jetzt im Moment am dringendsten brauchen, sei es ein 

Hinweis auf den nächsten sinnvollen Schritt, die Vergabe eines Termins in der 

Interventionsberatung oder eine Vorbereitung auf den Einzug in das Frauenhaus. 

Oft kommen die Kontakte mit den betroffenen Frauen über Menschen in 

verschiedenen Ämtern oder Institutionen zustande, welche im Vornherein 

telefonisch mit uns in Kontakt treten.  

In den telefonfreien Zeiten im Frauenhausbüro werden verschiedene 

Bürotätigkeiten wie: Erledigung der Post, das Schreiben und Versenden von 

Aufenthaltsbestätigungen der Frauen und Kinder, Drucken und Verschicken von 

Serienbriefen, Inventarisierung der Fachlektüre und Ähnlichem ausgeführt.  
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IV. Verwaltung 

 
Neben der Arbeit mit den Frauen und Kindern (s. Punkt III.) gehört auch die 
Leitung und Verwaltung der Zufluchtsstätte zu den Aufgaben der 
Mitarbeiterinnen. 
Hierzu zählen folgende Bereiche und Tätigkeitsfelder: 
 

*  Personalverwaltung 

Gehaltsabrechnungen überprüfen 
Kontakte und Korrespondenz mit Krankenkassen, Versicherungen, 
Finanzamt 
Dienst- und Urlaubspläne erstellen 
Einarbeitung und Anleitung neuer Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen 
Teamsupervision, Fort- und Weiterbildung 

 
*  Finanzverwaltung 

Erstellen von Wirtschaftsplänen, Kontrolle über deren Einhaltung, 
Verwendungsnachweise, Stadt Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis und Land 

          Hessen 
Haushaltsverhandlungen mit den Geldgebern 

          Jahresabschluss in Verbindung mit dem Steuerbüro (Abgleich) 
Bankführung, Kassenführung und Kassenabrechnung 
Bezahlen und Kontrollieren von Rechnungen 
Erstellen von Mietrechnungen, Kontrolle der Mieteingänge von 
Sozialämtern und Job Center, Selbstzahlerinnen 
Mahnwesen 

          Korrespondenz mit z.B. Gerichten und Finanzämtern und anderen     
          Behörden 

 
*  Verwaltungsaufgaben  

Telefondienste und Beantwortung von Anfragen von Behörden, Politikern, 
Frauen in Notsituationen, etc. 
Führung von Akten 
Dokumentation der Arbeit in Form von Statistiken und Jahresberichten 
Weiterentwicklung der konzeptionellen Arbeit 
Protokolle der Dienstbesprechungen 
Einkäufe Büro 
Weitere Arbeiten, die zur Führung und dem Erhalt der Zufluchtsstätte 
notwendig sind 
alle anfallenden Büro- und Schriftverkehrsarbeiten 
Vorbereitungen und Durchführung der Vorstands-/Teamsitzungen 
Hausverwaltung (s. Punkt II.)
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V. Finanzbericht  

 
Die Zufluchtsstätte hat 2014 mit einem Minus von 15.548,17 € abgeschlossen, 
ohne Einberechnung der Abschreibungskosten.  
Der Lahn-Dill-Kreis und die Stadt Wetzlar haben die Zuschüsse für 2014 noch 
nicht vollständig ausgezahlt. Es fehlen noch Zahlungen in einer Gesamthöhe von 
8.497,00 €. 
Die Abschreibungskosten lagen bei 4125,00 €. Mit Einberechnung der 
Abschreibungskosten wurde ein Minus von 16.970,17 € erwirtschaftet. 
 
 
Einnahmen 2014  Ausgaben 2014 
Kommunalisierte Gelder 92.749,60 €  Sach- und Mietkost. 69.153,04 € 

Lahn-Dill-Kreis  45.860,00 €  Personalkosten 179.527,26 € 

Stadt Wetzlar 22.613,00 €  Anschaffungen 2.707,30 € 

Zuschuss Verein 14.500,00 €    

Zuschüsse Gemeinden 500,00 €    

Psychosoziale Betreu. 620,00 €    

Kreismittel 1.040,00 €    

Mietanteil Verein 840,00 €    

Mietanteil Interv. 1.200,00 €    

Mieteinnahmen Zufl. 54.127,00 €    

Neutrale Erträge 1.789,33 €    

Gesamt 235.839,43 €  Gesamt 251.387,60 € 

   Differenz 15.548,17 € 
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VI. Gremienarbeit, Arbeitsgruppen 

Die Mitarbeiterinnen nehmen an verschiedenen Arbeitsgruppen und Gremien teil: 
 

- Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser ( „LAG“) 
- Arbeitsgemeinschaft Frauen (Untergruppe der LAG) 
- Arbeitsgemeinschaft Mädchen und Jungen (Untergruppe der LAG) 
- Beratungsstellen LAG 
- Arbeitskreis „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt“ Lahn-Dill  

mit den Untergruppen  
-Arbeitsgruppe Gesundheit  
-Kinder und häusliche Gewalt 

- Arbeitsgemeinschaft Migration und Integration 
- Arbeitsgruppe Leitung in sozialen Einrichtungen 

 
Diese Kooperations- und Vernetzungsarbeit beinhaltet die Verbesserung der 
Zusammenarbeit der mit dem Problem „Gewalt in der Familie“ befassten 
Institutionen.  
 
Arbeitsschwerpunkte und Ziele dieser Treffen sind: 
 

1. Unterstützung der Opfer von Gewalt und der Verhinderung weiterer 
Gewalt; 

2. Reflexion gesellschaftlicher Ursachen der Gewaltproblematik; 
3. kollegialer Austausch; 
4. Fallsupervision. 

 
 

VII. Fortbildungen und Fachtagungen 
 
Die Aktualisierung von Fachwissen und der Erwerb neuer Kenntnisse sind für 
eine qualitativ gute Arbeit wichtig. Darüber hinaus sollen die Fortbildungen und 
Fachtagungen den Mitarbeiterinnen Wege aufzeigen,  mit den hohen 
Anforderungen im beruflichen Alltag und ständig wachsendem Leistungsdruck 
stabil und flexibel umzugehen.  
Im Jahr 2014 wurde ein Fortbildungstag zu dem Thema „Systemisches Arbeiten 
im Frauenhaus“ veranstaltet und eine Fortbildung zum Thema Komplextraumata 
belegt. 
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Anhang Schaubilder Zufluchtsstätte Verlauf 2004 – 2014 

 

Schaubild 17 – Belegung Gesamttage 2004 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaubild 18 – Anzahl Frauen und Kinder 2004 -2014  
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Abstract	zum	„sozialen	Projekt“	im	

Rahmen	des	Bachelor-Ethik-Moduls	

1. Grund für die Auswahl der Einrichtung, Erwartungen an den Tag, persönliche 
Zielsetzung (im Vorfeld): 

 

Die Tupperware Deutschland GmbH spendet regelmäßig, durch verschiedene Projekte, an die 

Organisation Zora. Dies ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen in 

Wiesbaden. Da ich es toll finde, dieses Projekt zu unterstützen, wollte ich mir für das soziale Projekt 

etwas ähnliches aussuchen. Somit kam ich zum Frauenhaus Wetzlar. Ich finde, dass körperliche und 

psychische Gewalt an Frauen ein Thema ist, dem man Beachtung schenken sollte und womit jeder 

konfrontiert werden kann, deshalb sollte man immer vor Augen haben, wie wichtig solche 

Einrichtungen und Möglichkeiten für einige Mädchen und Frauen sind. Meine Erwartungen sind 

einfach einen Einblick in die Arbeit der Mitarbeiterinnen zu bekommen und sowohl Beratungs-und 

Interventionsstelle, als auch die Zufluchtsstätte näher kennenzulernen. Da man im Alltag meist nicht 

so viel von sozialer Arbeit mitbekommt, ist dies eine Chance diesen Bereich und die Arbeit in diesem 

näher kennen und auch mehr schätzen zu lernen. 

 

2. Ablauf des Tages: 
 

Aus organisatorischen Gründen habe ich mein soziales Projekt in 2 Teile aufgeteilt: 

Zum einen die Betreuung der Kindergruppe an einem Nachmittag und ein gemeinsames Frühstück 

mit anschließender Kreativstunde an einem Vormittag.  

Bevor die Kindergruppe für Kinder in der Zufluchtsstätte begann, konnte ich viele Fragen stellen und 

bekam noch viel mehr Antworten, z.B. zur Finanzierung, zu täglichen Abläufen, und zur Arbeit mit 

den Betroffenen. Anschließend lernte ich die Kinder und einige erwachsene Bewohnerinnen kennen. 

In der Kindergruppe starteten wir mit einer Gesprächsrunde, in der sich alle vorstellen und einige 

Worte zu den vergangenen Tagen sagen konnten. Anschließend spielten wir verschiedene Spiele und 

die eineinhalb Stunden vergingen sehr schnell.  

An einem anderen Vormittag half ich bei der Organisation des gemeinsamen Frühstücks, das einmal 

wöchentlich stattfindet. Es mussten Stühle gestellt, der Tisch gedeckt und Obst und Gemüse 

geschnitten werden. Auch beim Frühstück gab es eine kurze Vorstellungsrunde zum Kennenlernen. 

Anschließend wurde gut eineinhalb Stunden gegessen und geplaudert. Als alles wieder aufgeräumt 

war, stand eine Kreativstunde auf dem Plan. Dazu habe ich mir im Vorfeld eine Bastelidee 

ausgesucht. Zusammen haben wir Glückskarten gebastelt (zu sehen auf den Bildern). Die Idee 

dahinter war, dass das neue Jahr erst einige Tage alt ist und diese Karten eine schöne Möglichkeit 

sind Wünsche aufzuschreiben, sich zu bedanken, oder eben einfach als Glückwunschkarten genutzt 

werden können. Die Bastelidee kam bei allen Beteiligten sehr gut an. 

Anschließend fand noch ein Abschlussgespräch statt. 
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3. Fazit: 
 

Alles in allem habe ich ein umfassendes Bild von der Arbeit im Frauenhaus und in der Beratungsstelle 

bekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht Zeit mit den Kindern zu verbringen und die 

Bewohnerinnen kennen zu lernen. Ich weiß nun auch, mit welchen Problemen der Verein zu kämpfen 

hat, z.B. im finanziellen Bereich. Ich habe einen tollen Einblick in den sozialen Bereich bekommen und 

konnte so mal über den Tellerrand des täglichen Lebens hinausschauen. Außerdem war der Kontakt 

und die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen sehr gut. Ich weiß nun mehr zu schätzen, wie 

wichtig die Arbeit auf diesem Gebiet für junge Frauen, Mädchen und Kinder ist, und dass man dort 

immer noch mehr machen könnte. Das Frauenhaus Wetzlar ist eine sehr wichtige Einrichtung, für 

Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking, die Beratung und Unterstützung benötigen und außerdem 

auch für alle diejenigen, die einen Zufluchtsort und Schutz brauchen.  
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Alena Götze, Januar 2014 
WZ BW-MM-3A 
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Beratungs- und Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt 

(Modellprojekt) 
 

Jahresbericht 2014 
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Interventionsstelle 2014 
 
 „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt Lahn-Dill-Kreis und Wetzlar“ 
Der seit 2004 bestehende Arbeitskreis „Runder Tisch gegen häusliche Gewalt“ hat im Jahre 
2014 aufgrund von Personalwechsel und betriebsinternen Veränderungen auf allen Seiten 
leider nur einmal tagen können. Die Weiterarbeit in der Unterarbeitsgruppe zum Thema 
„Häusliche Gewalt und Gesundheit“ wurde weitestgehend aufrechterhalten, zum Teil aber 
auch delegiert.  
Bei der Interventions- und Beratungsstelle liegt zusammen mit der Frauenbeauftragten des 
Lahn-Dill-Kreises und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wetzlar die Koordination 
des Runden Tisches. Das heißt z.B., dass aktuelle regionale und bundesweite Entwicklungen 
und Informationen zusammengestellt, weitergeleitet und beraten werden. Außerdem 
werden alle Sitzungen vorbereitet, moderiert und ausgewertet. 
Eines der wichtigsten Ziele des Arbeitskreises ist es, dem Thema „Häusliche Gewalt“ eine 
breitere Öffentlichkeit zu geben. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden und werden auch in 
Zukunft verschiedenste Aktionen in Stadt und Kreis geplant und durchgeführt. 
 
Unterarbeitsgruppe „Gesundheit“ 
Seit 2011 besteht diese Unterarbeitsgruppe des Runden Tisches, die sich über den Zeitraum 
von etwa einem  Jahr alle sechs Wochen traf und sich mit den Folgen häuslicher Gewalt für 
das Gesundheitssystem befasste. Die Notwendigkeit ergibt sich dadurch, dass Ärzte 
und/oder Krankenhäuser die erste Anlaufstelle für Opfer häuslicher Gewalt sind, da die 

akuten, sichtbaren körperlichen 
Verletzungen einer Behandlung bzw. 
Dokumentation bedürfen. Eine möglichst 
frühe Erkennung und Weitervermittlung an 
entsprechende Stellen durch die im 
Gesundheitsbereich tätigen Berufsgruppen 
ist ein wesentlicher Punkt in der 
wirkungsvollen Versorgung von Frauen, die 
häusliche Gewalt erleben.  
Im April 2014 fand die geplante 
Fachveranstaltung für die KlinikärztInnen 
statt, dabei übernahm die Gesellschaft zur 
Förderung der Gesundheitsregion Lahn-Dill 
(GFG) die Planung und Organisation. Als 
Referent stellte sich Herr Prof. Dr. Verhoff 
(Leiter Rechtsmedizin Frankfurt, ehemals 
Gießen) zur Verfügung und informierte 
umfangreich über  
„typische“ Verletzungsmuster bei 
Gewalteinwirkung, Umgang mit 
Gewaltbetroffenen sowie rechtliche 

246



59 
 

Bestimmungen und Grenzen und verwies auf die Notwendigkeit einer guten Dokumentation 
der festgestellten Verletzung. 
Im Nachgang kündigte der Vertreter der GFG an, das Thema „Häusliche Gewalt“ fest in den 
Fortbildungskatalog aufzunehmen und jährlich eine Veranstaltung dazu durchführen zu 
wollen. Ein ganz toller Erfolg! 
 

Weitere Aktionen der Interventionsstelle in 2014 

Im Juli 2014 fand das erste hessenweite Treffen der Interventionsstellen im hessischen 
Justizministerium in Wiesbaden statt, initiiert von der Landeskoordinierungsstelle gegen 
häusliche Gewalt des Landes Hessen. Zusammen kamen Vertreterinnen der 
Frauenberatungsstellen, –notrufe und Polizei u.v.m. Es fand ein interessanter Austausch 
über die praktische Arbeit, aber auch vorhandene, sich regional oft sehr unterscheidende 
Strukturen statt. 

Bereits Ende 2013 wurde begonnen, die vorhandenen Notfallkarten optisch wie inhaltlich zu 
überarbeiten. Für den türkischen Text erklärte sich eine ehemalige Klientin bereit, die 
Korrektur vorzunehmen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle!  
Seit Anfang 2014 werden sie nun in Umlauf gebracht. Neben deutscher und türkischer 
Sprache stehen diese auch in Russisch zur Verfügung.  

Hier das türkische Exemplar zur Ansicht: 
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Statistik Interventionsstelle 

Die Angaben in der diesjährigen Statistik belaufen sich über den Zeitraum vom 01.01.2014 – 
31.12.2014. Alle 114 ambulanten Beratungen, die in der Interventionsstelle gegen häusliche 
Gewalt und in der externen Beratungsstelle des Frauenhauses Wetzlar e.V. im Jahre 2014 
durchgeführt wurden, sind, wie in den vergangenen Jahren, in einer gemeinsamen Statistik 
erfasst.  
Grundsätzlich ist bei den Daten in dieser Statistik zu beachten, dass ein Teil der Beratungen 
anonym, telefonisch oder in wenigen Fällen per E-Mail stattgefunden hat. Demzufolge 
konnten nicht immer alle Daten, die in unserer Statistik ihren Niederschlag finden sollten, 
abgefragt werden.  
Die Mitarbeiterinnen bieten (anonyme) Beratungen für von Gewalt betroffene Frauen, deren 
Angehörige, aber auch für Fachpersonen an. Es gibt ein Beratungsangebot nach dem Pro-
aktiven Ansatz (PAA) und dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) für von Gewalt betroffene 
Frauen, auch wenn sie keinen Platz im Frauenhaus benötigen. Nach einer Klärung der 
Situation vermitteln wir Frauen auch an andere Beratungsstellen, RechtsanwältInnen oder 
sonstige Institutionen weiter. Die Nachbetreuungen ehemaliger Bewohnerinnen und deren 
Kinder sind ebenfalls in der externen Beratungs- und Interventionsstelle angesiedelt. 
 
Beratungsformen im Einzelnen 

 

 
Die meisten Frauen wurden über die Polizeistationen an die Beratungs- und 
Interventionsstelle vermittelt. Insgesamt waren dies 2014 43 Frauen. Der Kontaktweg zur 
Interventionsstelle fand in 2014 über einen guten Bekanntheitsgrad unter Frauen statt. 
Betroffene wandten sich bei Vorfällen häuslicher Gewalt in der aktuellen Beziehung oder in 

0 5 10 15 20 25 30 35

Psychosoziale Situation

Krisenintervention

Krisenintervention und Gewaltschutzgesetz

Nachbetreuung

Psychosoziale Situation und Gewaltschutzgesetz

Briefliche Information

Psychosoziale Situation und Krisenintervention

Gewaltschutzgesetz

Kollegiale Beratung

32

25

18

15

12

6

4

1

1

Beratungsthemen 2014

248



61 
 

Fällen von Stalking während des Getrenntlebens bzw. nach Beendigung der Beziehung an die 
Beratungsstelle. In einem Fall ging dem Stalking keine Beziehung voraus, hier zeigten 
mehrere Familienangehörige das Stalkingverhalten. 15 ehemalige Bewohnerinnen nutzten 
das Angebot der Nachbetreuung durch die Beratungsstelle. Hier sind besonders die 
Umgangskontakte ein Thema, aber auch aufenthaltsrechtliche Fragen waren immer wieder 
von großer Bedeutung. In Bezug auf die Umgangskontakte lässt sich – wie in den Vorjahren – 
berichten, dass diese sehr häufig von den Gewalttätern genutzt werden, um weiterhin Druck 
auf die Frauen auszuüben oder gar für erneute Übergriffe.  
Unten sind die einzelnen „VermittlerInnen“ mit entsprechender Anzahl aufgeführt.  

 

Nachfolgend ist dargestellt, in welchem Monat des Jahres 2014 wie viele Frauen Kontakt zur 
Beratungs- und Interventionsstelle aufgenommen haben. So zeigt sich, dass es im August 
und Oktober, mit zwölf bzw. 15, die meisten Erstkontakte gab. Zwei weitere Spitzen gibt es 
im Januar und März mit jeweils neun. Von den insgesamt 114 Frauen (2011: 103; 2012: 115; 
2013: 93), die sich an die Beratungs- und Interventionsstelle wandten, handelte es sich bei 
15 um Kontakte aus dem bzw. den Vorjahren. 
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Anzahl der Beratungen 

Wie im letzten Jahr kam es bei dem überwiegenden Teil (52%) der Frauen zu einem 
einmaligen telefonischen und/oder persönlichen Beratungsgespräch. Hier steht dann die 
aktuelle Lebenssituation im Mittelpunkt, die zumeist als „ausweglos“ wahrgenommen wird. 
Durch ein erstes Gespräch kann bereits deutlich gemacht werden, dass es oft verschiedenste 
Möglichkeiten und Konstellationen gibt, die eine Entspannung bzw. Veränderung der 
Situation herbeiführen können. Das Wissen um diese Auswege einerseits, aber auch das 
Wissen um Unterstützung bei den Veränderungen andererseits, ist meist der erste Schritt für 
die ratsuchenden Frauen, neue Perspektiven entwickeln zu können. 

Es bleibt weiterhin ein Bedarf an längerfristiger Begleitung. Bereits im Jahr 2007 wurde diese 
Beobachtung erstmals gemacht. Die Folge des „Hin und Hers“ zwischen Nähe, Zuneigung, 
Aggression, Gewalt und Reue durch den Täter erzeugt die Ambivalenz der Frau, die es ihr oft 
sehr schwer macht, den „Schlussstrich“ zu ziehen. So ist dann meist eine intensive, 
psychosoziale Beratung erforderlich. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine Frau noch mit 
dem Gewalttäter zusammenlebt, aber bereits ein Trennungswunsch vorhanden ist. Es kann 
dann für die notwendige Sicherheit gesorgt werden, indem der Betroffenen die 
Informationen gegeben werden, die sie braucht, um das Vorhaben zu konkretisieren. So ist 
es oft nicht erforderlich, eine „Erkenntnis“ oder „Einsicht“ bewirken zu wollen. Die Frauen 
wissen, dass sie und ggf. ihre Kinder sich in einer Lebenssituation befinden, die ihnen 
schadet. So ist es wesentlich wichtiger, an und mit dem Veränderungswunsch zu arbeiten 
und vorhandene Ressourcen auszumachen und zu stärken. Nur so kann langfristig das 
Selbstvertrauen der Frauen zurückerlangt werden und Kraftquelle zur Umsetzung der 
Veränderungswünsche sein. Dies ist nur in längerfristigen Beratungskontakten möglich oder 
aber innerhalb einer psychotherapeutischen Begleitung, insbesondere, da in vielen Fällen 
eine Traumatisierung der Frauen eine Rolle spielt bzw. oft Symptome einer 
Traumafolgestörung in der Beratung benannt werden. So bleibt weiterhin der Appell aus 
2010 bestehen: Es werden dringend kurz- und mittelfristige Therapieplätze im Lahn-Dill-Kreis 
benötigt, um einer Chronifizierung der vorhandenen Beschwerden vorzubeugen! Auch eine 
Ausweitung der Selbsthilfegruppen-Angebote für das Thema häusliche Gewalt und Stalking 
ist dringend erforderlich. Ein guter Schritt in die richtige Richtung ist das Angebot der 
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Beratungsstelle Brühlsbachstraße in Wetzlar, die bei der Vermittlung von 
PsychotherapeutInnen unterstützt. 
Auch in diesem Jahr gaben 78% der Frauen an, dass sie Formen von häuslicher Gewalt 
bereits in der Vergangenheit (oft jahrelang) erlebt haben. Bei 32% der Frauen fand 
mindestens ein zweites Beratungsgespräch statt, 8% der Frauen erhielten sechs bis neun 
Beratungen, bei 4% waren zehn und mehr Beratungen erforderlich.  

  

Ort der Beratung 
Die persönlichen Beratungen 2014 fanden – wie aus der Grafik unten ersichtlich – in 64 
Fällen in der Beratungs- und Interventionsstelle des Frauenhauses Wetzlar e.V. statt.  

 

Dies stellt auch die überwiegende Anzahl dar. Diese Frauen konnten mittels öffentlicher 
Verkehrsmittel, eigenem oder geliehenem Fahrzeug die Beratungsstelle aufsuchen. Wie bereits 
in 2013 überwogen die Beratungskontakte mit Frauen aus dem Südkreis des Lahn-Dill Kreises 
(siehe Tabelle auf Seite 15), in den vergangenen Jahren galt dies für den Nordkreis. Auch wurde 
häufiger angefragt, ob ein Hausbesuch möglich sei und nach Einschätzung der Sicherheitslage 
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auch durchgeführt. Das bedeutet konkret, dass sichergestellt ist, dass es dem Gewalttäter 
(durch Wegweisung der Wohnung per gerichtlicher Verfügung und der Zuweisung der 
Wohnung an die Frau) nicht möglich ist, die Wohnung zu betreten. 
Ein hoher Anteil wurde einmal oder mehrfach am Telefon beraten. Sechs Beratungen fanden 
per E-Mail statt, in vier anderen Fällen wurde per Brief über das Beratungsangebot informiert. 
 
Bei Proaktiven Ansätzen wurde auf die Möglichkeit zurückgegriffen, Beratungen in den Räumen 
der Polizeidienststelle Dillenburg oder Herborn durchzuführen. Durch und mit Hilfe des 
„Runden Tisches gegen häusliche Gewalt“ sind auch andere Beratungseinrichtungen im 
Nordkreis bereit, bei Bedarf ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
 

 
 

 
 
 
In 2014 gab es insgesamt 34 PAA (2013: 22). 
 
Grundsätzlich ist eine aufsuchende, psychosoziale Beratung durch die Beratungs- und 
Interventionsstelle nützlich und notwendig; dennoch gestaltet sie sich aufgrund der weiten 
Wege im Lahn-Dill-Kreis (der Nordkreis erstreckt sich von Wetzlar aus noch ca. 65 km bis zur 
Kreisgrenze) und entsprechend knappen zeitlichen Ressourcen oft nicht ganz einfach.  
Sie muss aber dann erfolgen, wenn es für die Betroffenen unmöglich ist, einen längeren Weg 
mit Bus und/oder Bahn auf sich zu nehmen. Ein Grund hierfür ist oft die Betreuung ein oder 
mehrerer kleiner Kinder, mit denen eine weitere Reise nur schwer möglich ist, sowie durch 
finanziell angespannte Situationen. In 2014 war das für die proaktive Beratung zweimal der 
Fall. Um einen Hausbesuch wurde einmal gebeten. 
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Gewaltform 
Die untenstehende Grafik zeigt, welche Arten von Gewalt bei den betroffenen Frauen und 
Kindern verübt wurde. In der überwiegenden Anzahl an Fällen betrifft es Kombinationen aus 
verschiedenen Formen von Gewalt; jede Form wird einzeln erfasst. 
 

 
 
 
Von 114 Hilfesuchenden gab die Mehrheit an, psychische Gewalt zu erfahren, das beinhaltet 
etwa Kontrolle, Vorwürfe, Beschimpfungen und reicht bis hin zur Erpressung, Drohung, 
Nötigung etc. In 45 Fällen fand (auch) körperliche Gewalt statt, mit zum Teil massiven 
Verletzungen. In diesem Jahr wurde wieder vermehrt von ökonomischer Gewalt berichtet 
sowie den Anstrengungen mancher Gewalttäter, die Betroffene im sozialen Umfeld 
(mitunter auch bei den Eltern oder gemeinsamen Kindern) „schlecht zu machen“, zu 
diskreditieren, sprich die Frau zu isolieren. 14 Betroffene gaben an, dass es neben 
körperlichen und/oder seelischen Übergriffen auch z.T. massive sexuelle 
Grenzüberschreitungen gegeben hatte. Meist war die Beratungsstelle der erste Ort, an dem 
dies offen ausgesprochen werden konnte. Stalking war in diesem Jahr bei 12 Frauen ein 
Thema, mit zum Teil massiven und bereits über einen langen Zeitraum andauernden 
Stalking-Handlungen (in einem Fall bereits zwei Jahre!). Von Bedrohung durch Ehrenmord 
berichteten drei Hilfesuchende. Derartige Konstellationen können es notwendig machen, die 
Betroffene an andere Frauenhäuser bzw. Beratungsstellen – mitunter in anderen 
Bundesländern – zu vermitteln. 
In 22 Fällen wurde keine Angabe zur erlittenen Gewaltform gemacht. 
 
In 2014 hat sich eine Frau unter 18 Jahren an die Beratungs- und Interventionsstelle 
gewandt; etwa 20% der beratenen Frauen in 2014 sind im Alter zwischen 20 und 29 Jahren; 
der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gesunken (32% machten hierzu 
keine Angabe). Wie auch bereits in den Vorjahren sind darunter die sehr jungen Frauen 
(etwa bis 24 Jahre), die die Interventionsstelle aufsuchten und mitunter von Gewalt durch 
die Eltern bzw. Vater und/oder Brüder berichteten. Hier stellt sich dann die Frage, ob und 
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wie ein Auszug aus der Gewaltfamilie möglich sein kann, da diese Gruppe oft wirtschaftlich 
von den Eltern abhängig ist und es ihnen durch schulische Verpflichtungen kaum möglich ist, 
selbstständig ausreichend Geld zu verdienen, um eine gewisse „Unabhängigkeit“ zu 
erreichen. 
Ein wichtiges Thema ist nach wie vor auch die „Digitale Gewalt“ via Computer und Handy 
bzw. Smartphone, die wiederum insbesondere und gesteigert die Gruppe der jungen Frauen 
betrifft. Der vermeintliche Drang, immer erreichbar sein zu „müssen“, aber auch die Nutzung 
sozialer Netzwerke und die damit zusammenhängende, leider oft unreflektierte Preisgabe 
persönlicher Informationen (wie etwa den genauen Standort) kann Mobber und/oder 
Stalker u.U. in die Hände spielen. 
Es zeigt sich in diesem Bereich weiterhin eine Notwendigkeit zu Präventionsveranstaltungen 
in Schulen und Jugendeinrichtungen.  
 
Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz (GewSchG) 
In 9 Fällen ist uns bekannt, dass die Frauen einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz bei 
Gericht gestellt haben, in einem Fall davon mit Hilfe einer Rechtsanwältin. In insgesamt 31 
Fällen wurden die Frauen zum GewSchG beraten. Davon planten drei Frauen eine 
Antragstellung. Ob diese Frauen diese Informationen dann in der Praxis umsetzen konnten 
und tatsächlich einen Antrag bei Gericht stellten, ist uns leider nicht bekannt. 
Auch in diesem Jahr wurde sich bemüht, genauer nachzufragen, ob die Möglichkeiten des 
Antrags nach GewSchG ausgeschöpft wurden. So entstand der hohe Anteil mit „nein“ (75%). 
Hier ist zu bedenken, dass in vielen Fällen eine Antragstellung nicht oder nicht mehr 
notwendig war, da der Gewalttäter freiwillig auszog bzw. die Belästigung einstellte, die 
Betroffene die Wohnung verließ (Umzug, Frauenhaus, FreundInnen etc.), es die 
Hemmschwelle der gemeinsamen Kinder gab oder aber eine Verschlimmerung der Situation 
befürchtet wurde. So wird von dieser Möglichkeit oft erst Gebrauch gemacht, wenn für die 
Betroffene eindeutig ist, dass es keine andere „Handhabe“ mehr gibt und das Gefühl eintritt, 
alles „im Guten“ versucht zu haben. 
So konnte bei der Erfassung der Anteil mit „Keine Angabe“ (2012: 56%; 2011: 61%) noch 
einmal von 24% in 2013 auf 14% in diesem Jahr gesenkt werden. 
Anzumerken ist, dass viele Frauen mit wenig familiärer Anbindung oder Unterstützung durch 
FreundInnen sich dazu entschieden haben, die Beratung zur psychosozialen Entlastung zu 
nutzen und evtl. zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Beratung und/oder Antragstellung 
nach dem GewSchG zurückzukommen. 
 
Beziehung zum/r Täter/in  
Deutlich an dieser Grafik wird, dass es sich bei den meisten Tätern um (Ex-) Ehemänner bzw. 
Partner handelt (insgesamt 79%). 13% sind ohne Angabe geblieben. Demnach  entfallen 6% 
auf Täter aus dem näheren sozialen Umfeld. Lediglich in einem Fall ist der Täter Nachbar  
und einmal der Vermieter (zusammen 2%) und zählt damit nicht zum näheren sozialen 
Umfeld. 
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Zusätzlich schilderten sehr viele Frauen, dass die Täter parallel zu ausgeübter häuslicher 
Gewalt Alkohol missbrauchen; bei illegalen Drogen ist der Anteil dagegen eher klein.  
In zwei Fällen waren die Täter weiblich. 
 
Persönliche Daten 
Aus den folgenden Grafiken werden die persönlichen Daten wie Alter, Familienstand, 
Nationalität, Herkunftsland und Anzahl der Kinder ersichtlich. 
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Die Quote der von Gewalt betroffenen und hilfesuchenden Frauen mit Migrationshintergrund 
ist in 2014 leicht auf 35% gesunken; im Vorjahr waren es 39% (2012: 22%; 2011: 34% 2010: 
43%, 2009: 35%, 2008: 20%). Der stabile Anteil ist positiv zu bewerten, da ja ein elementares 
Ziel ist, jeder Frau einen Zugang zur Beratungs- und Interventionsstelle des Frauenhauses 
Wetzlar e.V. zu ermöglichen, unabhängig von Sprachbarrieren und erhöhtem 
Beratungsaufwand, wenn Dolmetscherinnen in den Prozess eingebunden sind. Dennoch ist 
auch hier der hohe Anteil ohne Angaben zum Herkunftsland zu beachten (21%). 
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Gewalt gegen Kinder 
In der Übersicht werden die unterschiedlichen Kinderanzahlen auf die beratenen Frauen 
verteilt. Dabei überwiegt die Anzahl der von Gewalt betroffenen Mütter deutlich vor der der 
kinderlosen Frauen.  

 

Die 114 beratenen Frauen haben in der Summe 137 Kinder. In 15 Fällen sind diese 
erwachsen, in 17 war nicht bekannt, ob Kinder vorhanden sind. Aus der folgenden Grafik 
wird ersichtlich, dass in mindestens 67 Fällen, die Kinder in die häuslichen Gewaltsitua-
tionen eingebunden sind. Sie zeigt, wie viele Kinder direkt von Gewalt betroffen waren und 
wie viele als Zuschauende die Gewalt gegen die Mutter miterleben mussten. 
Wenn die Polizei bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt minderjährige Kinder antrifft, 
unterrichtet sie in der Regel das Jugendamt. Die tiefgreifenden Auswirkungen auf die 
körperliche und seelische Entwicklung kindlicher Gewalterfahrungen machen es erforderlich, 
Kinder immer auch als eigenständige Opfer wahrzunehmen und entsprechend zu behandeln. 
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Ökonomische Situation 
Auch in diesem Jahr wurde für die Statistik nach der ökonomischen Situation der Frauen 
gefragt. Hier gibt es immer wieder eine große Anzahl „Nicht bekannt“, da es nicht immer im 
(telefonischen) Beratungsgespräch zur Sprache kam und es eventuell als „unpassend“ 
empfunden wurde, nur im Sinne der Statistik genauer nachzufragen.  
Viele Frauen, die angaben, kein eigenes Einkommen zu haben, sind vom Ehemann abhängig 
und/oder leben von Kinder- bzw. Elterngeld oder den eigenen Eltern. Das sind vor allem die 
sehr jungen Frauen oder jene Frauen, die sich zur Zeit der Beratung noch in der 
Gewaltsituation befanden. 
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Lahn-Dill-
Kreis 58 Südkreis 34 Nordkreis 24 

Wetzlar 37 Aßlar 5 Breitscheid 0 
Übriges 
Hessen 10 Braunfels 9 Dietzhölztal 2 

Anderes 
Bundesland 1 Hüttenberg 4 Dillenburg 4 

Unbekannt 8 Lahnau 5 Driedorf 1 

    Leun 2 Ehringshausen 2 

    Schöffengrund 2 Eschenburg 0 
    Solms 6 Greifenstein 2 
    Waldsolms 1 Haiger 2 
        Herborn 7 
        Hohenahr 1 
        Sinn 3 
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Finanzübersicht 
 
Das Modellprojekt „Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt“ 
hat das Jahr 2014 mit einem Minus von 1.296,45 € abgeschlossen, ohne 
Einberechnung der Abschreibungskosten.  
Die Abschreibungskosten lagen bei 201,00 €. Mit Einrechnung der 
Abschreibungskosten wurde ein Minus von  
1.497,45 € erwirtschaftet. 
 
 
 
 
Einnahmen 2014  Ausgaben 2014 
Land Hessen 13.369,00 €  Personalkosten 24583,96 € 
Verein Frauenhaus 5.500,00 €  Sachkosten 4.112,49 € 
Lahn-Dill-Kreis 4.000,00 €    
Stadt Wetzlar 4.000,00 €    
Neutrale Erträge 531,00 €    
Gesamt: 27.400,00 €  Gesamt: 28.696,45 € 
   Differenz -1.296,45 € 
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Teil 4: Fachveranstaltungen 
 
 Im März 2014 in Dillenburg 
Eine Apothekerin aus Dillenburg (dem Nordkreis unseres Einzugsgebietes), die 
auch Clubfrau des Lions Club Dillenburg Schlosskeller ist, fragte uns wegen eines 
ausführlichen Informationsvortrags über die Entstehungsbedingungen häuslicher 
Gewalt und den möglichen Hilfen für beide Parteien an. Sehr gerne sind wir am 
05. März 2014 der Einladung nach Dillenburg gefolgt. Wir freuten uns über drei-
ßig interessierte Clubfrauen und –männer, die rege mit uns diskutierten und Per-
spektiven erörterten. 
 
 Im Juli 2014 am Labyrinthplatz Wetzlar, Colchesteranlage 
Im Rahmen der Wetzlarer Labyrinthwochen initiierten wir drei Benefizfrühstü-
cke (siehe auch Teil 1 Verein, Thema Spenden) und zwei Gesprächsveranstaltun-
gen. Die gemeinsamen Frühstückmorgen nutzten die Hälfte der Interessierten, 
um unverbindlich die Fachberaterin und die Herangehensweise sowie Atmosphäre 
von Beratung des Frauenhauses und der Interventionsstelle zu erspüren und 
kennenzulernen.  
 
Zum Thema „Sie haben das Recht auf ein gewaltfreies Leben!“ luden wir am Mon-
tag 14. Juli 2014 nachmittags evtl. von Gewalt betroffene Menschen ein (siehe 
Flyer). Die Frauen und einige Männer nutzten den Ort, um aus ihrem Leben, 
übergriffigen gewaltvollen Situationen und psychischem Druck zu erzählen und 
um auch nach möglichen nächsten Hilfeschritten zu fragen. Sie schätzten die 
offene und annehmende Atmosphäre. Auch der Mittwoch 14.07.2014 lud Inte-
ressierte zu einer Fragezeit („An Ihrer Seite“) ein. Die Fachberaterin Xenia 
Fuchs beantwortete Familienangehörigen und Freundinnen von betroffenen Men-
schen abgestimmt auf die Schilderungen mögliche Hilfeschritte, das Beratungs-
angebot der Interventionsstelle und erklärte rechtlichen Schutz durch Anträge 
nach dem Gewaltschutzgesetz.  
Nach unserer Einschätzung dienten die Veranstaltungen zu sog. niedrigschwelli-
gen Ansprachen und machten Betroffenen Mut und bestätigten sie, sich Hilfe 
holen zu dürfen. Deshalb werden die Fachgespräche auch in 2015 am Labyrinth-
platz fortgesetzt. 
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 Im Juli 2014 in der Wetzlarer Neue Zeitung (WNZ) 
Parallel bekamen wir mit Martin Lugauer, Reporter der WNZ, Kontakt. Dieser 
wollte mit einem umfassenden Bericht auf unsere Sommerangebote hinweisen. 
Wegen der damaligen aktuellen finanziellen Situation haben wir in dem dem 
Artikel zugrundeliegenden Interview (Fachberaterin X. Fuchs und Vorstands- 
frauen S. Kirdorf & D. Schulz) nicht nur über das Phänomen Häusliche Gewalt, 
sondern auch über die benötigten Spenden und die finanzielle Absicherung für 
das nächste Jahr hingewiesen. Der Artikel mit dem Titel „Frauenhaus in 
Finanznot“ erschien am Samstag 20.07.2014. 
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 Im August 2014 im Hessischen Rundfunk  
Durch diesen Artikel kamen einige Interessentenanfragen ins Rollen. Es meldete 
sich der Hessische Rundfunk HR4, Studio Mittelhessen aus Gießen. Es wurde am 
30.07.2014 ein Interview mit der Leiterin A. Schmidt und der Dipl. Pädagogin X. 
Fuchs aufgenommen. Unter den HR-Kollegen wurde das Anliegen weitergegeben, 
so dass sich eine Journalistin des HR-Fernsehens für die Hessenschau meldete. 
Der Wunsch bestand auch darin, mit ehemaligen Bewohnerinnen des Frauenhau-
ses zu sprechen, über die positive Unterstützung und die neuen realen Lebens-
konzepte und –erfahrungen zu berichten. Vielen Dank an dieser Stelle an die an-
gefragten Frauen und die vorbereitenden Telefonate. 
Es wurde dann in den Räumen der Beratungsstelle ein anonymisiertes Interview 
mit einer türkischen Mutter aufgezeichnet. Vielen Dank an diese mutige Frau. 
Ausschnitte von dieser Aufzeichnung wurden in der Hessenschau am Samstag, 
30.08.2014 gesendet. Vielen Dank an die achtsamen und wertschätzenden Mitar-
beiterinnen des HR nach Frankfurt/Main. 
 
 Im September 2014 
Der Herbst für die Öffentlichkeitsarbeit begann mit dem Vortrag am 
23.09.2014 bei angehenden Juristinnen und einem Jurastudenten im Zusammen-
hang mit der sog. Praxisausbildung beim Amtsgericht Wetzlar. 21 Studentinnen 
aus dem Grundstudium folgten interessiert und überrascht den Fakten zum 
Phänomen Häusliche Gewalt. Ihnen wurden die Berührungspunkte mit ihrer zu-
künftigen Profession nahegebracht. Sie erhielten schriftliche Hinweise zur Ver-
tiefung des Themas. Es gab in der anschließenden Diskussion und Fragerunde 
auch Fragen zu, was tun, wenn ich vermute, dass eine Freundin in einer schwieri-
gen Beziehung lebt bzw. einen gewalttätigen Partner hat. Auch hier wurden sehr 
gerne die fachlichen Anregungen aufgenommen. Vielen Dank an den 
Praxisanleiter Richter Thomas Kirschke. 
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Innenansicht der Zufluchtsstätte Frauenhaus Wetzlar 
 

Dreibettzimmer für eine Frau mit zwei Kindern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spendenkonten : 
Sparkasse Wetzlar – IBAN: DE62 5155 0035 0010 0006 85 
Volksbank Mittelhessen eG – IBAN: DE66 5139 0000 0040 3437 09 

La ngga sse  7 0  
3 5 5 76  Wetz la r  

 

T e l efonz e i ten :  
Mo ,  D i ,  Do ,  Fr  9 .0 0  –  12 .0 0  Uhr  

  
T e l efon  0 6 4 4 1/ 4 63 6 4 

Fa x  0 6 4 4 1/ 4 103 2 0 
 

Fra uenha us- Notsc h l a fp l ä tz e  a uß erha l b  
d er  Bera tungsz e i ten :  

 0 6 4 4 1/ 2 22 4 0 
 

Em a i l :        vere i n@fra uenha us -w etz la r .d e  
Hom epa ge :  www .fra uenha us -w etz l a r .d e  
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MITTEILUNGSVORLAGE 
 
Fachamt/Verursacher Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Büro des Magistrats 09.09.2015 2626/15 - I/597 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 14.09.2015   

Umwelt-, Verkehrs- und 
Energieausschuss 

   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Öffentlicher Personennahverkehr; Neuvergabe der Buskonzession für die  
Linie 24 und Anbindung des Stadtteils Naunheim an den Stadtbusverkehr 
 
Anlage/n: 
 
ohne Anlagen  
 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
Der Bericht zur Neuvergabe der Buskonzession für die Linie 24 und zur Anbindung des 
Stadtteils Naunheim an den Stadtbusverkehr wird zur Kenntnis genommen.    
 
 
 
Wetzlar, den 08.09.2015                                                                                   gez. Dette 
       gez.  
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Begründung: 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
1. Neuvergabe der Konzession für die Buslinie 24 
 
Zum 31.03.2017 läuft die derzeitige Konzession für den Betrieb der Buslinie 24 (Gießen - 
Heuchelheim - Lahnau - Naunheim - Wetzlar) aus. Die Linie wird durch die 
Firmengemeinschaft ESE Verkehrsgesellschaft mbH (Firmen Erletz (Staufenberg) und 
Schwalb (Buseck)) im Wege einer sog. „eigenwirtschaftlichen“ Linienkonzession, d.h. auf 
eigenes wirtschaftliches Risiko ohne Anspruch auf Zuschüsse von den beteiligten ÖPNV-
Aufgabenträgern, betrieben. Die Linie berührt das Gebiet von vier kommunalen ÖPNV-
Aufgabenträgern und ihren Lokalen Nahverkehrsorganisationen (Stadtwerke Gießen AG 
für die Stadt Gießen, Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV-Verkehr) 
für den Landkreis Gießen, Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) für den Lahn-
Dill-Kreis, Lokale Nahverkehrsorganisation der Stadt Wetzlar für die Stadt Wetzlar).  
 
Die vier beteiligten Lokalen Nahverkehrsorganisationen haben in den vergangenen 
Monaten intensive Gespräche über die künftige Konzeption der Linie 24 und das 
Verfahren für eine Neuvergabe der Konzession ab dem 01.04.2017 geführt. Konsens 
herrschte über das Ziel, die Linie 24 in ihrem Kernangebot auch künftig zu erhalten, um 
die vielfältigen Kundenbedürfnisse auf der Strecke zwischen Gießen und Wetzlar nördlich 
der Lahn angemessen zu berücksichtigen. Die Linie 24 ist geprägt durch vielfältige Start-
Ziel-Relationen, wobei gerade aus den drei Lahnauer Ortsteilen starke Fahrbeziehungen 
sowohl in Richtung Gießen als auch in Richtung Wetzlar bestehen, während die Anzahl 
der Fahrgäste, die den gesamten Linienweg von Gießen bis Wetzlar befahren, eher 
geringer ist. Eine Teilung der Linie (z.B. in eine neue Linie von Wetzlar bis Lahnau-
Atzbach und eine weitere Linie von Gießen bis Lahnau-Atzbach) wäre aufgrund der 
geschilderten komplexen Nachfrage jedoch nicht kundenorientiert und auch eher 
unwirtschaftlich.  
 
Für das Verfahren zur Neuvergabe der Linienkonzession sind einschlägige Vorschriften 
des europäischen und des nationalen Vergaberechts zu beachten. Eine der beteiligten vier 
Lokalen Nahverkehrsorganisationen muss sich im Einvernehmen mit den anderen als 
öffentlicher Auftraggeber positionieren, der seine Vergabeabsicht und eine entsprechende 
Leistungsbeschreibung öffentlich bekannt macht. Ab der erfolgten europaweiten 
Bekanntmachung der Vergabeabsicht können sich Verkehrsunternehmen innerhalb einer 
Dreimonatsfrist für eine eigenwirtschaftliche Konzession bewerben. Die 
Genehmigungsbehörde (RP Gießen) kann auf einen solchen Antrag die Konzession 
erteilen, wenn der Antragsteller die geforderte Verkehrsleistung erbringt und darlegt, dass 
die Leistung wirtschaftlich ausreichend finanziert ist. Entspricht ein eigenwirtschaftlicher 
Antrag nicht diesen Anforderungen, so ist er abzulehnen. Zwar ist der eigenwirtschaftliche 
Betrieb von Buslinien in der Regel wirtschaftlich nicht tragbar, da die Fahrgeldeinnahmen 
zur Deckung der Kosten nicht ausreichen. Jedoch handelt es sich bei der Linie 24 um eine 
„starke“ Linie, so dass ein solcher genehmigungsfähiger eigenwirtschaftlicher Antrag nicht 
auszuschließen ist.  
 
Über die Frage, welche der vier Lokalen Nahverkehrsorganisationen formal als 
Auftraggeber auftritt, konnte bislang noch keine abschließende Entscheidung 
herbeigeführt werden. Dies liegt insbesondere an dem wirtschaftlichen Risiko, das ein 
Aufgabenträger eingeht, wenn er als öffentlicher Auftraggeber auftritt und damit zunächst 
das zu erwartende Defizit einer solchen Linie zu tragen hat. Ziel der Verhandlungen ist 
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deshalb vorrangig, dieses Risiko durch eine Finanzierungsvereinbarung angemessen 
(entsprechend der im jeweiligen Gebiet erbrachten Verkehrsleistung) auf die vier 
Beteiligten zu verteilen. Die Übernahme der Auftraggebereigenschaft für die Linie 24 durch 
die Stadt Wetzlar kommt nicht in Betracht, da dies nur durch eine Erhöhung der 
Personalresourcen bei der städtischen Nahverkehrsorganisation möglich wäre. Derzeit 
zeichnet sich ab, dass evtl. die Stadt Gießen die Auftraggebereigenschaft weiterhin 
wahrnehmen könnte, da sie aufgrund der im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
geltenden Regeln für die Zuscheidung der Fahrgeldeinnahmen für die Linie 24 höhere 
Einnahmen erhalten würde, als dies bei Wahrnehmung dieser Funktion durch eine der 
anderen Aufgabenträger der Fall wäre und sich damit der Defizitausgleich für alle 
Beteiligten günstiger darstellen würde. Für die Stadt Wetzlar ist aufgrund der vorliegenden 
Finanzdaten zur Linie 24 derzeit nicht zu erwarten, dass sich bei einer wettbewerblichen 
Vergabe die Zahlungspflichten für den Betrieb der Linie 24 (derzeit ca. 180.000 €/jährlich 
an die Stadt Gießen, die bislang die Auftraggebereigenschaft für die Linie besitzt) 
wesentlich erhöhen werden. Die Zahlungspflicht der Stadt Wetzlar für die Linie 24 
resultiert aus dem Verbundvertragswerk des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Danach 
haben sich die ÖPNV-Aufgabenträger an dem Aufwand des benachbarten 
Aufgabenträgers finanziell zu beteiligen (Infrastrukturkostenausgleich), den dieser durch 
die Erbringung von Busleistungen im fremden Zuständigkeitsbereich erbringt. Dies gilt 
auch für ins eigene Gebiet einbrechende eigenwirtschaftliche Verkehre.  
 
Von den Planern der VLDW und des ZOV-Verkehr wurde zwischenzeitlich ein 
Fahrplankonzept für die Linie 24 entwickelt. Dieses ist noch im Detail weiter abzustimmen. 
Es wird angestrebt, dass die öffentliche Bekanntmachung der Vergabeabsicht noch im 
Jahr 2015 erfolgen wird.  
 
 
2. Anbindung des Stadtteils Naunheim an den Stadtbusverkehr 
 
In der zweiten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für die Stadt Wetzlar vom Juli 2014 
ist in Abschnitt 5.1 festgehalten, dass nach Ablauf der derzeit gültigen Konzession der 
Linie 24 angestrebt wird, den Stadtteil Naunheim in den Stadtbusverkehr Wetzlar 
einzubinden. Hierzu soll zu gegebener Zeit eine Kosten-Nutzen-Untersuchung 
vorgenommen werden. Im Rahmen des derzeit durchzuführenden Verfahrens zur 
Neuvergabe der Linie 24 ist die im Nahverkehrsplan festgehaltene Anregung, den Stadtteil 
Naunheim in den Stadtbusverkehr Wetzlar einzubinden, zu prüfen.  
 
Ziel der Versorgung Naunheims mit einer Stadtbuslinie ist die Schaffung einer 
umsteigefreien Durchbindung über den Bahnhof/ZOB hinaus in die Innenstadt. Die 
theoretisch denkbare Verlängerung der Linie 24 oder der an Werktagen im Auftrag der 
VLDW mit 7 Fahrtenpaaren zwischen dem Bahnhof/ZOB und Lahnau-Atzbach 
verkehrenden Linie 240 wurde von den anderen Aufgabenträgern abgelehnt. Die hierdurch 
für diese Linien entstehenden Mehrkosten sind im Rahmen einer öffentlichen 
Ausschreibung nicht sauber abgrenzbar, so dass die anderen Aufgabenträger selbst bei 
Kostenübernahme durch die Stadt Wetzlar nicht bereit sind, die Linien durch die 
Fahrtwegverlängerung in die Innenstadt kostenmäßig und organisatorisch zu belasten. Als 
weiteres Argument gegen eine solche Lösung wird im Übrigen vorgetragen, dass die 
Linien der Anbindung der kreisangehörigen Gemeinden an die Oberzentren dienen und 
nicht dem Zweck, innerstädtische Verkehrsbedürfnisse abzudecken.    
 
Als verbleibende Möglichkeit, Naunheim umsteigefrei an die Innenstadt anzubinden, 
könnte eine vorhandene Stadtbuslinie über den Bahnhof/ZOB hinaus nach Naunheim 
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verlängert werden. In Betracht käme hier insbesondere die Linie 14 (Bahnhof/ZOB - 
Nauborn), die werktags im Halbstundentakt verkehrt.  
 
Die Nachfrage nach der bezweckten umsteigefreien Durchbindung lag bei der früheren 
Linie 41, die bis zum Leitzplatz fuhr, im Jahr 2007 bei einer werktäglichen Nutzerzahl von 
ca. 15 Fahrgästen. Die gewünschte Verbindung aus Naunheim über den ZOB hinaus in 
Richtung Innenstadt ist, zwar nicht umsteigefrei, aber durch die enge Taktfolge der 
zahlreichen Buslinien, die vom ZOB in Richtung Leitzplatz fahren, in guter 
Verbindungsqualität gegeben. Das werktägliche Fahrgastaufkommen in Naunheim beträgt 
insgesamt ca. 150 Einsteiger und ca. 150 Aussteiger.  
 
Der Stadtteil Naunheim hat derzeit eine im Vergleich der Wetzlarer Stadtteile leicht 
überdurchschnittliche Busanbindung. Durch die Linien 24 und 240 erfolgt werktäglich eine 
Busverbindung in die Innenstadt und nach Lahnau im 30-Minuten-Takt, nach Gießen 
morgens und nachmittags/abends im 30-Minuten-Takt, tagsüber im 60-Minuten-Takt. Des 
Weiteren ist das Angebot spätabends und an Samstagen und Sonntagen sehr gut, wobei 
im Rahmen der Neukonzeption/Ausschreibung der Linie 24 hier eine leichte Reduzierung 
der Bedienungshäufigkeiten zu den Randzeiten zu erwarten ist. Das vorgeschlagene 
Konzept würde eine Verkürzung der Taktfolge an Werktagen, insbesondere nachmittags, 
auf ca. 15 Minuten bewirken. Eine solche Bedienungsqualität ist auf den zentralen Linien 
12, 13 und 16, obwohl im Nahverkehrsplan befürwortet, aber aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht festgeschrieben, nicht gegeben (20-Minuten-Takt bzw. 20/30-Minuten-Takt).  
 
Für eine Durchbindung der Linie 14 nach Naunheim mit einem Verkehrsangebot mittlerer 
Häufigkeit (10 Fahrtenpaare an Werktagen, 7 Fahrtenpaare an Samstagen und 4 
Fahrtenpaare an Sonntagen) würde sich ein Aufwand von ca. 112.500 €/Jahr ergeben. 
Dem stünden zu erwartende Fahrgeldeinnahmen von ca. 20.000 €/Jahr gegenüber. Eine 
Ersparnis bei den derzeit für die Linien 24 und 240 zu leistenden Aufwendungen würde 
durch das zusätzliche Verkehrsangebot nicht bewirkt, d.h. die Zahlungspflicht der Stadt 
Wetzlar für den Infrastrukturkostenausgleich an benachbarte Aufgabenträger bleibt für die 
Linien 24 und 240 daneben bestehen. Für die angebotsschwächere Linie 240 zahlt die 
Stadt Wetzlar jährlich ca. 20.000 € an die VLDW.   
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MITTEILUNGSVORLAGE 
 
Fachamt/Verursacher Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Kämmerei 26.10.2015 2692/15 - I/614 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 02.11.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Bericht III. Quartal 2015 
 
Anlage/n: 
 
Gesamtergebnisrechnung III. Quartal 2015 
Investitionsrechnung III. Quartal 2015      
 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
Der Bericht für das III. Quartal 2015 wird zur Kenntnis genommen.     
 
 
 
Wetzlar, den 26.10.2015                                                   gez. Dette 
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Begründung: 
 
Mit der Einführung des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Berichtspflicht 
in die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgenommen. 
 
Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des 
Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Der Bericht ist auf Grundlage des Rechnungswesens 
zu gestalten.  
 
Der Bericht des III. Quartal 2015 wurde am 08.10.2015 erstellt. Damit sind die Erträge und 
Aufwendungen zum 30.09.2015 weitestgehend berücksichtigt.  
 
Folgende Jahresabschlussbuchungen stehen u.a. noch aus: 

 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Pos. 8) 

 Abschreibungen (Pos. 14) 

 Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen (u.a. Pos. 12 
Pensionsrückstellungen) 

 Rechnungsabgrenzungsposten (u.a. Pos. 22) 
 
Der Bericht des III. Quartals 2015 stellt die Ansätze Haushalt 2015 und das vorläufige 
Ergebnis zum 30.09.2015 gegenüber. In der Spalte Prognose ist der durch den Magistrat 
am 17.08.2015 festgestellte Nachtragsansatz dargestellt. 
 
Die Kassenkredite haben sich im Jahr 2015 wie folgt entwickelt: 
 

Stichtag 
 

Wert € Zinsen € 
(Aufwand bis 
zum Stichtag) 

 

Stand: 

31.03.2015 
 

60.364.433 75.431 01.04.2015 

30.06.2015 
 

60.015.065 167.365 02.07.2015 

30.09.2015 
 

56.151.121 211.988 01.10.2015 
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Haushaltsjahr 2015 Gesamtergebnisrechnung Stand: 08.10.2015

Pos. Ertrags- und Aufwandsarten  Ergebnis 
30.09.2015

Euro

Ansatz 2015

Euro

Differenz
zum

Ansatz 
Euro

Prognose
(Ansatz

 Nachtrag 2015) 
Euro

Bemerkung

1. 50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.179.991,68 1.708.630 -528.638 1.712.130

2. 51 / Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

10.302.515,61 13.402.940 -3.100.424 13.791.040

3. 548-549 / Kostenersatzleistungen und -
erstattungen

2.552.020,02 3.770.820 -1.218.800 3.699.320

5. 55 / Steuern und steuerähnliche 
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

37.102.059,16 69.360.400 -32.258.341 68.042.400 In der Position sind bis zum Stand 30.09.2015 im 
Wesentlichen die Gewerbesteuervorauszahlungen gebucht. 
In der Nachtragsplanung wurde die Erwartung bezüglich 
der Gewerbesteuer um 2 Mio. Euro reduziert.  Die 
Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer 
werden aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion 
für das III. Quartal erst am 31.10.2015 gebucht.

6. 547 / Erträge aus Transferleistungen 1.241.908,86 2.128.250 -886.341 2.247.550 Die Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden 
aufgrund der Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das 
III. Quartal erst am 31.10.2015 gebucht.

7. 540-543 / Erträge aus Zuweisungen 
und Zuschüssen für laufende Zwecke 
und allgemeine Umlagen

19.129.983,22 26.245.400 -7.115.417 26.499.050

8. 546 / Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -
zuschüssen und Inv.-beiträgen

0,00 3.329.480 -3.329.480 3.329.480 Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die 
unterjährig nicht gebucht werden.

9. 53 / Sonstige ordentliche Erträge 2.651.938,41 3.070.700 -418.762 3.091.710

10. Summe der ordentlichen Erträge 
(Position 1 bis 9)

74.160.416,96 123.016.620 -48.856.203 122.412.680

1
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Haushaltsjahr 2015 Gesamtergebnisrechnung Stand: 08.10.2015

Pos. Ertrags- und Aufwandsarten  Ergebnis 
30.09.2015

Euro

Ansatz 2015

Euro

Differenz
zum

Ansatz 
Euro

Prognose
(Ansatz

 Nachtrag 2015) 
Euro

Bemerkung

11. 62, 63, 640-643, 647-649, 65 / 
Personalaufwendungen

26.325.993,36 38.337.360 -12.011.367 37.964.710 die Umsetzung der Stellenbesetzungssperre, die teilweise 
Nichtbesetzung vorhandener Stellen sowie längerfristige 
krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitern führen zu den 
prognostizierten Minderaufwendungen.

12. 644-646 / Versorgungsaufwendungen 2.144.579,79 3.208.720 -1.064.140 3.208.720

13. 60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

11.706.072,27 16.402.370 -4.696.298 16.450.470

14. 66 / Abschreibungen 79.171,73 7.976.990 -7.897.818 7.976.990 Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen, die 
unterjährig nicht gebucht werden.

15. 71 / Aufwendungen für Zuweisungen 
und Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen

8.878.170,97 11.967.660 -3.089.489 12.140.990

16. 73 / Steueraufwendungen 
einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen

23.682.792,25 34.185.450 -10.502.658 34.048.080 In dieser Position sind bis zum Stand 30.09.2015 im 
Wesentlichen die monatlichen Aufwendungen für die Kreis- 
und Schulumlage gebucht. Die Gewerbesteuerumlage wird 
gemäß Abrechnung der Oberfinanzdirektion für das III. 
Quartal 2015 erst am 31.10.2015 gebucht, in der 
Nachtragsplanung wurde der Ansatz an die 
Gewerbesteuerentwicklung angepasst. Die Stadt Wetzlar 
hat an den Lahn-Dill-Kreis eine Ausgleichszahlung 
Sonderstatus gemäß Finanzausgleichsgesetz zu entrichten, 
diese wurde im III. Quartal gebucht.

17. 72 / Transferaufwendungen 5.139.363,12 7.457.900 -2.318.537 7.808.100 Es handelt sich um Jugendhilfeaufwendungen, die in 
diesem Jahr aufgrund Fallzahlensteigerungen und 
verschiedener Übernahmefälle steigen. 

18. 70, 74, 76 / Sonstige ordentliche 
Aufwendungen

76.376,57 72.530 3.847 95.030 Es handelt sich im Wesentlichen um Steueraufwendungen 
die bis zum 30.06. für das gesamte Jahr auszuzahlen sind.

2

277



Haushaltsjahr 2015 Gesamtergebnisrechnung Stand: 08.10.2015

Pos. Ertrags- und Aufwandsarten  Ergebnis 
30.09.2015

Euro

Ansatz 2015

Euro

Differenz
zum

Ansatz 
Euro

Prognose
(Ansatz

 Nachtrag 2015) 
Euro

Bemerkung

19. Summe der ordentlichen 
Aufwendungen (Position 11 bis 18)

78.032.520,06 119.608.980 -41.576.460 119.693.090

20. Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 
Position 19)

-3.872.103,10 3.407.640 -7.279.743 2.719.590

21. 56, 57 / Finanzerträge 429.576,54 905.530 -475.953 830.900

22. 77 / Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

2.842.652,66 4.232.650 -1.389.997 4.127.200

23. Finanzergebnis (Position 21 ./. 
Position 22)

-2.413.076,12 -3.327.120 914.044 -3.296.300

24. Ordentliches Ergebnis (Position 20 
und Position 23)

-6.285.179,22 80.520 -6.365.699 -576.710

3

278



01 Stadt Wetzlar  Investitionsrechnung 2015  III. Quartal  01.10.2015  
 

 Seite 1 von 26 

 

01251000002 Beschaffung bewegl. AV - interner Servi ce; Amt -11-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 291,55 0,00 0,00 3.000 0,00 3.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -291,55 0,00 0,00 -3.000 0,00 -3.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

01351000004 Beschaffung Hard- und Software  Amt -15  -   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 333.270,34 338.543,02 0,00 302.150 147.975,82 492.717,20 89.000 100.000 100.000 0 0,00 89.000 0,00 
Zu-/Überschuss -333.270,34 -338.543,02 0,00 -302.150 -147.975,82 -492.717,20 -89.000 -100.000 -100.000 0 0,00 -89.000 0,00 

              

 
 

 

01751000002 Beschaffungen Messeinrichtungen  Amt - 60 -   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 3.000 0,00 3.000,00 3.000 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -3.000 0,00 -3.000,00 -3.000 -3.000 -3.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

01841000001 Beschaffung Fahrzeuge; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.355,70 0,00 0,00 30.000 0,00 30.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -1.355,70 0,00 0,00 -30.000 0,00 -30.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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01841000002 Betriebsausstattung Gebäude; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 22.199,29 64.114,33 0,00 46.650 21.897,37 88.866,96 30.000 30.000 30.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -22.199,29 -64.114,33 0,00 -46.650 -21.897,37 -88.866,96 -30.000 -30.000 -30.000 0 0,00 0 0,00 

              

 

 

 

01861000001 Beschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausst attung Stadtbetriebsamt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 134.384,33 36.395,31 0,00 237.000 255.260,76 18.134,55 222.000 150.000 150.000 0 0,00 82.000 0,00 
Zu-/Überschuss -134.384,33 -36.395,31 0,00 -237.000 -255.260,76 -18.134,55 -222.000 -150.000 -150.000 0 0,00 -82.000 0,00 

              

 
 

 

01861006001 Investitionen Außenanlagen; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 2.727,96 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -2.727,96 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

01901001602 Grundstücksverkehr; Amt -80-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 3.234.215,06 40.000,00 0,00 254.600 99.476,45 195.123,55 1.740.000 1.200.000 1.000.000 0 0,00 1.740.000 0,00 
Zu-/Überschuss -3.234.215,06 -40.000,00 0,00 -254.600 -99.476,45 -195.123,55 -1.740.000 -1.200.000 -1.000.000 0 0,00 -1.740.000 0,00 
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01941004001 Erneuerung und Erweiterung Mietwohngebä ude und gewerbl. genutzte Gebäude; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 341.542,93 0,00 0,00 56.000 53.798,00 2.202,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -341.542,93 0,00 0,00 -56.000 -53.798,00 -2.202,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

01961004002 Erneuerung und Erweiterung Verwaltungsg ebäude; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 860.169,96 2.554.084,25 0,00 2.710.000 1.594.557,68 3.669.526,57 1.200.000 0 0 0 0,00 1.200.000 0,00 
Zu-/Überschuss -860.169,96 -2.554.084,25 0,00 -2.710.000 -1.594.557,68 -3.669.526,57 -1.200.000 0 0 0 0,00 -1.200.000 0,00 

              

 
 

 

02401000002 Schutzkleidung allg. Sicherheit und Ord nung; -32-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 38.050 0,00 38.050,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -38.050 0,00 -38.050,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

02403000001 Beschaffung Gerätschaften Straßenverkeh rsangelegenheiten; Amt 32   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 39.481,27 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -39.481,27 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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02601000001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Zube hör; Amt 37   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 37.057,30 0,00 0,00 82.950 0,00 82.950,00 50.000 50.000 50.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 164.081,47 90.182,85 0,00 592.500 75.334,20 607.348,65 430.000 125.000 290.000 0 0,00 260.000 0,00 
Zu-/Überschuss -127.024,17 -90.182,85 0,00 -509.550 -75.334,20 -524.398,65 -380.000 -75.000 -240.000 0 0,00 -260.000 0,00 

              

 
 

 

02601000003 Beschaffung Betriebsausstattung Feuerwe hr   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 79.048,49 50.769,00 0,00 123.000 13.206,51 160.562,49 100.000 100.000 100.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -79.048,49 -50.769,00 0,00 -123.000 -13.206,51 -160.562,49 -100.000 -100.000 -100.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

02601004001 Erneuerung/Erweiterung Feuerwehrgeräteh äuser und Außenanlagen; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 12.892,34 79.283,05 0,00 200.000 18.053,86 261.229,19 360.000 0 0 0 0,00 360.000 0,00 
Zu-/Überschuss -12.892,34 -79.283,05 0,00 -200.000 -18.053,86 -261.229,19 -360.000 0 0 0 0,00 -360.000 0,00 

              

 
 

 

04101000002 Beschaffung von Geschäftsausstattung un d Exponaten Amt 41   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 37.207,64 12.800,00 0,00 16.500 7.650,07 21.649,93 16.000 16.000 16.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -37.207,64 -12.800,00 0,00 -16.500 -7.650,07 -21.649,93 -16.000 -16.000 -16.000 0 0,00 0 0,00 
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04102000002 Beschaffung Exponate Kunstausstellungen    
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

04203004001 Anbau/Erneuerung Musikschule -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 25.000,00 0,00 0 4.054,35 20.945,65 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -25.000,00 0,00 0 -4.054,35 -20.945,65 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

04204000002 Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kul turpflege; Amt -41-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 5.800 0,00 5.800,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -5.800 0,00 -5.800,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

04204008001 Investitionszuschüsse Heimat- und Kultu rpflege   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 8.000,00 68.870,75 0,00 3.000 3.000,00 68.870,75 3.000 0 0 0 0,00 3.000 0,00 
Zu-/Überschuss -8.000,00 -68.870,75 0,00 -3.000 -3.000,00 -68.870,75 -3.000 0 0 0 0,00 -3.000 0,00 
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04601000002 Betriebseinrichtung Stadtbibliothek; Am t 41   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 5.000 1.450,00 3.550,00 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -5.000 -1.450,00 -3.550,00 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

04801000002 Beschaffung Geschäftsausstattung, Lehr-  und Lernmittel; Amt -43-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 4.015,71 9.170,70 0,00 6.100 7.179,03 8.091,67 0 0 0 0 0,00 0 -901,00 
Zu-/Überschuss -4.015,71 -9.170,70 0,00 -6.100 -7.179,03 -8.091,67 0 0 0 0 0,00 0 901,00 

              

 
 

 

06201008001 Investitionszuschüsse Tagespflege -51-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 863,00 0,00 0,00 3.230 4.230,00 -1.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 3.230 3.230,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 863,00 0,00 0,00 0 1.000,00 -1.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

06901000002 Beschaffung Geschäftsausstattung KiGa  Amt -51-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 16.000,00 0,00 0,00 0 11.500,00 -11.500,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 134.231,35 103.570,85 0,00 113.750 37.315,71 180.005,14 70.000 70.000 70.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -118.231,35 -103.570,85 0,00 -113.750 -25.815,71 -191.505,14 -70.000 -70.000 -70.000 0 0,00 0 0,00 
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06901000003 Beschaffung Einrichtung u. Herrichtung KiGa-Spielplätze Amt 68   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 56.330,07 55.000,00 0,00 85.000 12.200,00 127.800,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -56.330,07 -55.000,00 0,00 -85.000 -12.200,00 -127.800,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

06901004001 Erneuerung/Ausbau/Neubau Kindergärten/- tageseinrichtungen -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 216.134,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.255.824,89 1.008.640,30 0,00 380.000 831.690,46 556.949,84 80.000 0 0 0 0,00 80.000 0,00 
Zu-/Überschuss -1.039.690,89 -1.008.640,30 0,00 -380.000 -831.690,46 -556.949,84 -80.000 0 0 0 0,00 -80.000 0,00 

              

 
 

 

06901008000 Investitionszuschuss an freie Träger -5 1-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 3.292,39 -3.292,39 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 0 -3.292,39 3.292,39 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

06903008000 Investitionszuschuss an Freie Träger; - 51-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 95.000,00 0,00 0,00 0 -1.780,00 1.780,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 203.589,22 23.693,93 0,00 58.750 39.075,98 43.367,95 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -108.589,22 -23.693,93 0,00 -58.750 -40.855,98 -41.587,95 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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06951000003 Beschaffung v. Einrichtung Kinderspielp lätze; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 75.608,78 12.000,00 0,00 43.700 2.509,06 53.190,94 23.000 23.000 23.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -75.608,78 -12.000,00 0,00 -43.700 -2.509,06 -53.190,94 -23.000 -23.000 -23.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

06951004001 Erneuerung Jugendherberge; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 81.931,16 83.081,41 0,00 0 7.080,26 76.001,15 200.000 0 0 0 0,00 200.000 0,00 
Zu-/Überschuss -81.931,16 -83.081,41 0,00 0 -7.080,26 -76.001,15 -200.000 0 0 0 0,00 -200.000 0,00 

              

 
 

 

06951004002 Um- und Neubau von Spielplätzen; Amt -6 8-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 14.752,21 50.000,00 0,00 74.800 0,00 124.800,00 29.300 30.000 30.000 0 0,00 29.300 0,00 
Zu-/Überschuss -14.752,21 -50.000,00 0,00 -74.800 0,00 -124.800,00 -29.300 -30.000 -30.000 0 0,00 -29.300 0,00 

              

 
 

 

08101008000 Investitionszuschüsse an Sportvereine u nd Verbände; Amt -52-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 25.730,50 134.643,55 0,00 66.000 40.640,31 160.003,24 75.000 25.000 25.000 0 0,00 50.000 0,00 
Zu-/Überschuss -25.730,50 -134.643,55 0,00 -66.000 -40.640,31 -160.003,24 -75.000 -25.000 -25.000 0 0,00 -50.000 0,00 
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08101008001 Investitionszuschuss an Alpenverein; Am t -52-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 37.500,00 0,00 37.500 60.000,00 15.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -37.500,00 0,00 -37.500 -60.000,00 -15.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

08201000501 Ausstattungsgegenstände und Betriebsvor richtungen für Bäder   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 12.812,29 74.586,01 0,00 21.000 10.523,30 85.062,71 15.000 15.000 15.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -12.812,29 -74.586,01 0,00 -21.000 -10.523,30 -85.062,71 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

08201004001 Erneuerung u. Errichtung von Bäder; Amt  -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 128.666,83 26.500,00 0,00 56.000 26.640,28 55.859,72 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -128.666,83 -26.500,00 0,00 -56.000 -26.640,28 -55.859,72 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

08202000003 Beschaffung Sportgeräte für Turnhallen;  Amt -52-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.664,70 7.671,29 0,00 3.000 3.928,59 6.742,70 3.000 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -1.664,70 -7.671,29 0,00 -3.000 -3.928,59 -6.742,70 -3.000 -3.000 -3.000 0 0,00 0 0,00 
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08202004002 Sanierung/Erneuerung Sporthallen u. ä. ; Amt 61   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 25.000,00 0,00 0,00 25.000 0,00 25.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 155.456,67 98.627,48 0,00 90.000 121.809,00 66.818,48 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -130.456,67 -98.627,48 0,00 -65.000 -121.809,00 -41.818,48 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

08203000002 Betriebseinrichtung Sportanlagen; Amt 5 2   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 119.559,07 14.301,66 0,00 13.000 19.618,89 7.682,77 63.000 13.000 13.000 0 0,00 50.000 0,00 
Zu-/Überschuss -119.559,07 -14.301,66 0,00 -13.000 -19.618,89 -7.682,77 -63.000 -13.000 -13.000 0 0,00 -50.000 0,00 

              

 
 

 

08203004001 Erneuerung Sportanlagen; Amt 52   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 3.725,89 2.404,78 0,00 10.000 0,00 12.404,78 30.000 0 0 0 0,00 30.000 0,00 
Zu-/Überschuss -3.725,89 -2.404,78 0,00 -10.000 0,00 -12.404,78 -30.000 0 0 0 0,00 -30.000 0,00 

              

 
 

 

08203004002 Stadion Wetzlar; Amt 61   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 6.275,71 19.397,22 0,00 0 0,00 19.397,22 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -6.275,71 -19.397,22 0,00 0 0,00 -19.397,22 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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09101004001 Planungen und Stadtentwicklung; Amt 61   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 25.000 0,00 25.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 55.822,35 159.279,85 0,00 10.000 45.456,88 123.822,97 40.000 0 0 0 0,00 40.000 0,00 
Zu-/Überschuss -55.822,35 -159.279,85 0,00 15.000 -45.456,88 -98.822,97 -40.000 0 0 0 0,00 -40.000 0,00 

              

 
 

 

09101004002 Dorferneuerung Stadtteile (Planung); Am t 61   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 24.000 0,00 24.000,00 24.000 24.000 24.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -24.000 0,00 -24.000,00 -24.000 -24.000 -24.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

09101004005 Einfache Stadterneuerung Garbenheim; Am t -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 50.261,15 5.000,00 0,00 0 892,50 4.107,50 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -50.261,15 -5.000,00 0,00 0 -892,50 -4.107,50 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

09101004006 Sanierungsmaßnahmen Altstadt; Amt-61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 419.752,82 0,00 0,00 500.000 516.606,47 -16.606,47 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 105.242,09 214.943,10 0,00 203.000 146.979,16 270.963,94 530.000 5.000 5.000 0 0,00 525.000 0,00 
Zu-/Überschuss 314.510,73 -214.943,10 0,00 297.000 369.627,31 -287.570,41 -530.000 -5.000 -5.000 0 0,00 -525.000 0,00 
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09401001601 Maßnahmen Soziale Stadt - KoBü; Amt -50 /KoBü-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 107.522,00 0,00 0,00 135.000 79.589,29 55.410,71 130.000 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 181.149,04 386.273,79 0,00 202.500 30.250,46 558.523,33 352.000 0 0 0 0,00 352.000 0,00 
Zu-/Überschuss -73.627,04 -386.273,79 0,00 -67.500 49.338,83 -503.112,62 -222.000 0 0 0 0,00 -352.000 0,00 

              

 
 

 

10301004001 Grundhafte Sanierung der Stadtmauer; Am t 61   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 30.000,00 0,00 5.000 0,00 35.000,00 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -30.000,00 0,00 -5.000 0,00 -35.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

10301004002 Grundhafte Sanierung Turm Kalsmunt; Amt  -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 65.000,00 -65.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 133.106,77 286.522,15 0,00 200.000 342.113,23 144.408,92 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -133.106,77 -286.522,15 0,00 -200.000 -277.113,23 -209.408,92 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

10301008003  Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Denk malschutzes   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 15.000,00 0,00 0,00 15.000 5.700,00 9.300,00 15.000 15.000 15.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -15.000,00 0,00 0,00 -15.000 -5.700,00 -9.300,00 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0 0,00 

              

 

290



01 Stadt Wetzlar  Investitionsrechnung 2015  III. Quartal  01.10.2015  
 

 Seite 13 von 26 

 

 

 

11101000003 Betriebseinrichtung Abwasserbeseitigung ; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 21.783,11 198.600,00 0,00 165.050 202.358,04 161.291,96 398.000 81.000 81.000 0 0,00 372.000 0,00 
Zu-/Überschuss -21.783,11 -198.600,00 0,00 -165.050 -202.358,04 -161.291,96 -398.000 -81.000 -81.000 0 0,00 -372.000 0,00 

              

 
 

 

11101002001 Ausbau und Erneuerung Kanäle; Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 163.108,44 0,00 0,00 554.250 248.573,83 305.676,17 1.100.000 800.000 800.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 2.186.420,54 1.252.775,81 0,00 3.776.000 1.154.542,66 3.874.233,15 3.909.000 6.441.000 4.485.000 0 0,00 2.360.000 0,00 
Zu-/Überschuss -2.023.312,10 -1.252.775,81 0,00 -3.221.750 -905.968,83 -3.568.556,98 -2.809.000 -5.641.000 -3.685.000 0 0,00 -2.360.000 0,00 

              

 
 

 

12101000001 Beschaffung Fahrzeuge u. Gerätschaften;  Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 201.477,64 0,00 0,00 8.000 6.774,64 1.225,36 7.000 7.000 7.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -201.477,64 0,00 0,00 -8.000 -6.774,64 -1.225,36 -7.000 -7.000 -7.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12101000005 Ausstattung Gemeindestraßen; Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 5.921,92 0,00 0,00 15.000 4.701,09 10.298,91 10.000 10.000 10.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -5.921,92 0,00 0,00 -15.000 -4.701,09 -10.298,91 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0 0,00 
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12101001601 Einbau von Verkehrssignalanlagen (inkl.  Kabelnetz etc.); Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 7.920,32 0,00 0 45.851,65 -37.931,33 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -7.920,32 0,00 0 -45.851,65 37.931,33 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 

 

 

12101002001 Generalverkehrsplan; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.975,46 30.005,00 0,00 5.000 11.305,00 23.700,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -1.975,46 -30.005,00 0,00 -5.000 -11.305,00 -23.700,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12101002002 Teilerneuerung des bituminösen Oberbaue s von Straßen im Stadtgebiet; Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 164.058,87 22.426,00 0,00 535.000 69.034,42 488.391,58 465.000 400.000 400.000 0 0,00 65.000 0,00 
Zu-/Überschuss -164.058,87 -22.426,00 0,00 -535.000 -69.034,42 -488.391,58 -465.000 -400.000 -400.000 0 0,00 -65.000 0,00 

              

 
 

 

12101002003 Ausbau und Erneuerung Gemeindestraßen; Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 421.839,95 0,00 0,00 2.319.500 339.801,51 1.979.698,49 900.000 900.000 1.040.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 3.104.278,98 3.141.982,78 0,00 2.434.500 1.441.947,27 4.134.535,51 5.867.000 1.745.000 2.038.000 0 0,00 4.382.000 0,00 
Zu-/Überschuss -2.682.439,03 -3.141.982,78 0,00 -115.000 -1.102.145,76 -2.154.837,02 -4.967.000 -845.000 -998.000 0 0,00 -4.382.000 0,00 
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12101002004 Straßenbau in Konversionsflächen; Amt - 66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 486,12 1.000,00 0,00 0 0,00 1.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -486,12 -1.000,00 0,00 0 0,00 -1.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12101002005 Erschließung Konversionsflächen; Amt -6 6-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 72,09 4.500,00 0,00 50.000 21.079,20 33.420,80 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -72,09 -4.500,00 0,00 -50.000 -21.079,20 -33.420,80 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12101002006 Erneuerung/Ausbau Straßenbeleuchtung St romversorgung; Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 69.011,35 211.762,17 0,00 221.000 123.095,92 309.666,25 120.000 100.000 100.000 0 0,00 120.000 0,00 
Zu-/Überschuss -69.011,35 -211.762,17 0,00 -221.000 -123.095,92 -309.666,25 -120.000 -100.000 -100.000 0 0,00 -120.000 0,00 

              

 
 

 

12101002008 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbau werke - Gemeindestraße; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 68.497,69 0,00 0,00 0 139.143,95 -139.143,95 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 31.905,81 171.920,12 0,00 560.000 106.325,11 625.595,01 40.000 600.000 600.000 0 0,00 40.000 0,00 
Zu-/Überschuss 36.591,88 -171.920,12 0,00 -560.000 32.818,84 -764.738,96 -40.000 -600.000 -600.000 0 0,00 -40.000 0,00 
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12101002009 Ausbau von Treppenanlagen; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 36.677,49 131,00 0,00 0 131,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -36.677,49 -131,00 0,00 0 -131,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12101002010 Fußgängerschutzanlagen - Gemeindestraße n; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 11.039,84 19.965,92 0,00 0 2.165,92 17.800,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -11.039,84 -19.965,92 0,00 0 -2.165,92 -17.800,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 

 

 

12101002011 Ausbau Bahnhofstraße Dutenhofen; Amt -6 6-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 140.000 0,00 140.000,00 0 70.000 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 20.754,44 24.000,00 0,00 300.000 0,00 324.000,00 115.000 0 0 0 0,00 115.000 0,00 
Zu-/Überschuss -20.754,44 -24.000,00 0,00 -160.000 0,00 -184.000,00 -115.000 70.000 0 0 0,00 -115.000 0,00 

              

 
 

 

12102002001 Ausbau und Erneuerung von Straßen, Amt 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 60.000 20,00 59.980,00 175.000 515.000 1.015.000 0 0,00 160.000 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -60.000 -20,00 -59.980,00 -175.000 -515.000 -1.015.000 0 0,00 -160.000 0,00 
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12103000501 Betriebseinrichtung Landesstraßen; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 127.905,98 158.479,36 0,00 18.000 64.166,93 112.312,43 18.000 18.000 18.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -127.905,98 -158.479,36 0,00 -18.000 -64.166,93 -112.312,43 -18.000 -18.000 -18.000 0 0,00 0 0,00 

              

 

 

 

12103002001 Deckenerneuerung; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 197.785,74 9.543,14 0,00 210.000 59.673,39 159.869,75 200.000 200.000 200.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -197.785,74 -9.543,14 0,00 -210.000 -59.673,39 -159.869,75 -200.000 -200.000 -200.000 0 0,00 0 0,00 

              

 

 

 

12103002002 Erneuerung und Erweiterung Ingenieurbau werke - Landesstraßen; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 50.811,09 26.000,00 0,00 100.000 2.823,16 123.176,84 300.000 300.000 300.000 0 0,00 300.000 0,00 
Zu-/Überschuss -50.811,09 -26.000,00 0,00 -100.000 -2.823,16 -123.176,84 -300.000 -300.000 -300.000 0 0,00 -300.000 0,00 

              

 

 

 

12103002003 Ausbau und Erneuerung Landesstraßen; Am t -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 431.070 200.000,00 231.070,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 257.299,02 194.000,00 0,00 500.000 193.178,61 500.821,39 140.000 0 0 0 0,00 140.000 0,00 
Zu-/Überschuss -257.299,02 -194.000,00 0,00 -68.930 6.821,39 -269.751,39 -140.000 0 0 0 0,00 -140.000 0,00 
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12104004001 Maßnahmen Bundesstraßen; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 87.000,00 0,00 0 0,00 87.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -87.000,00 0,00 0 0,00 -87.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12106000002 Betriebseinrichtung Parkplätze; Amt -66 -   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 2.000 0,00 2.000,00 2.000 2.000 2.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -2.000 0,00 -2.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12106008001 Erneuerung und Anlage von Parkplätzen; Amt -63-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 11.891,54 0,00 0,00 30.000 14.680,28 15.319,72 30.000 30.000 30.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 59.082,36 36.591,93 0,00 0 23.853,93 12.738,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -47.190,82 -36.591,93 0,00 30.000 -9.173,65 2.581,72 30.000 30.000 30.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12107000003 Ausstattung Rad- und Wanderwege; Amt -6 6-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.059,38 38.900,00 0,00 10.000 197,83 48.702,17 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -1.059,38 -38.900,00 0,00 -10.000 -197,83 -48.702,17 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 0,00 
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12107002002 Ausbau u. Erweiterung Rad- u. Wanderweg e; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 4.500,00 0,00 0,00 385.000 179.300,00 205.700,00 85.000 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 155.527,54 136.458,84 0,00 520.000 272.069,95 384.388,89 70.000 20.000 20.000 0 0,00 60.000 0,00 
Zu-/Überschuss -151.027,54 -136.458,84 0,00 -135.000 -92.769,95 -178.688,89 15.000 -20.000 -20.000 0 0,00 -60.000 0,00 

              

 

 

 

12108002001 Ausbau Wirtschafts- und Feldwege; Amt - 66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 19.496,35 0,00 20.000 19.496,35 20.000,00 20.000 20.000 20.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -19.496,35 0,00 -20.000 -19.496,35 -20.000,00 -20.000 -20.000 -20.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

12901002001 Bau und Erneuerung von Bushaltestellen (inkl. Wendeplätze); Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 379.000 0,00 379.000,00 56.000 170.000 170.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 7.096,09 261.665,69 0,00 345.000 452.389,26 154.276,43 370.000 250.000 250.000 0 0,00 370.000 0,00 
Zu-/Überschuss -7.096,09 -261.665,69 0,00 34.000 -452.389,26 224.723,57 -314.000 -80.000 -80.000 0 0,00 -370.000 0,00 

              

 
 

 

12901009001 Investitionszuschüsse ÖPNV; Amt -01-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 789.977,00 0,00 0,00 702.300 366.394,00 335.906,00 700.000 700.000 700.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.410.305,45 0,00 0,00 1.457.300 978.692,00 478.608,00 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -620.328,45 0,00 0,00 -755.000 -612.298,00 -142.702,00 -450.000 -450.000 -450.000 0 0,00 0 0,00 
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13101000001 Beschaffungen Fahrzeuge und Geräte; Amt  -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 249.944,45 74.778,60 0,00 199.500 82.065,25 192.213,35 178.000 150.000 150.000 0 0,00 112.000 0,00 
Zu-/Überschuss -249.944,45 -74.778,60 0,00 -199.500 -82.065,25 -192.213,35 -178.000 -150.000 -150.000 0 0,00 -112.000 0,00 

              

 
 

 

13101000002 Betriebseinrichtung; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 2.812,93 -2.812,93 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 0 -2.812,93 2.812,93 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 

 

 

13101000003 Betriebseinrichtung Naherholungsgebiete ; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 60.000,00 -60.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 11.920,43 144.958,00 0,00 5.000 127.414,13 22.543,87 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -11.920,43 -144.958,00 0,00 -5.000 -67.414,13 -82.543,87 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13101002001 Wegebaumaßnahmen; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 14.154,80 66.000,00 0,00 12.500 52.349,66 26.150,34 12.500 0 0 0 0,00 12.500 0,00 
Zu-/Überschuss -14.154,80 -66.000,00 0,00 -12.500 -52.349,66 -26.150,34 -12.500 0 0 0 0,00 -12.500 0,00 
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13101006002 Begrünung von Baugebieten; Amt -61-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 5.250,88 95.476,00 0,00 11.000 2.908,52 103.567,48 11.000 0 0 0 0,00 11.000 0,00 
Zu-/Überschuss -5.250,88 -95.476,00 0,00 -11.000 -2.908,52 -103.567,48 -11.000 0 0 0 0,00 -11.000 0,00 

              

 
 

 

13101009001 verschiedene Kataster; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 14.635,47 0,00 10.000 10.653,20 13.982,27 5.000 5.000 5.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -14.635,47 0,00 -10.000 -10.653,20 -13.982,27 -5.000 -5.000 -5.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13201002001 Maßnahmen Wasserläufe; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 98.664,91 78.171,69 0,00 0 15.300,36 62.871,33 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -98.664,91 -78.171,69 0,00 0 -15.300,36 -62.871,33 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13201002002 Hochwasserschutz; Amt -66-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 496.661,70 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 71.873,07 34.884,22 0,00 20.000 6.104,22 48.780,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 424.788,63 -34.884,22 0,00 -20.000 -6.104,22 -48.780,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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13301000001 Beschaffung Fahrzeuge u.a. Friedhöfe; - 68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 741,98 39.900,00 0,00 12.000 52.397,42 -497,42 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -741,98 -39.900,00 0,00 -12.000 -52.397,42 497,42 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13301000002 Betriebseinrichtung Friedhof; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 16.076,03 0,00 0,00 10.000 3.686,80 6.313,20 10.000 10.000 10.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -16.076,03 0,00 0,00 -10.000 -3.686,80 -6.313,20 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13301002001 Allgemeiner Investitionsaufwand (Wegeba u u. a.); Amt 68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 63.614,35 53.471,29 0,00 23.700 30.471,29 46.700,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -63.614,35 -53.471,29 0,00 -23.700 -30.471,29 -46.700,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13301004001 Einrichtung Schöpfbecken und Zapfstelle n, Stelen auf Friedhöfen, Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.002,57 0,00 0,00 5.000 0,00 5.000,00 0 5.000 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -1.002,57 0,00 0,00 -5.000 0,00 -5.000,00 0 -5.000 0 0 0,00 0 0,00 
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13301004002 Sitzgelegenheiten auf Friedhöfen, Amt - 68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 3.500,00 0,00 0 0,00 3.500,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -3.500,00 0,00 0 0,00 -3.500,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13302000001 Beschaffung Betriebsausstattung Kremato rium   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 500 0,00 500,00 500 500 500 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -500 0,00 -500,00 -500 -500 -500 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13302000502 Erneuerung/Sanierung BV Krematorium   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 1.445,81 0,00 0,00 150.000 0,00 150.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -1.445,81 0,00 0,00 -150.000 0,00 -150.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

13501002001 Natur- und Umweltschutzmaßnahmen, Amt 3 9   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 192.600 0,00 192.600,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 2.149,76 230.493,86 0,00 437.500 85.495,34 582.498,52 210.000 15.000 5.000 0 0,00 125.000 0,00 
Zu-/Überschuss -2.149,76 -230.493,86 0,00 -244.900 -85.495,34 -389.898,52 -210.000 -15.000 -5.000 0 0,00 -125.000 0,00 
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13601000002 Betriebseinrichtung Forst; Amt -68-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 38.782,92 265,71 0,00 2.000 265,71 2.000,00 2.000 2.000 2.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -38.782,92 -265,71 0,00 -2.000 -265,71 -2.000,00 -2.000 -2.000 -2.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

14201008001 Förderungen Umwelt- und Naturschutz; Am t -39-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 33.952,20 99.574,80 0,00 80.000 11.038,02 168.536,78 60.000 60.000 60.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -33.952,20 -99.574,80 0,00 -80.000 -11.038,02 -168.536,78 -60.000 -60.000 -60.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

15101000003 Möblierung, Werbeanlagen etc. für Stand ortentwicklung; Amt -80-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 52.605,28 37.426,61 0,00 44.770 10.106,42 72.090,19 15.000 15.000 15.000 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -52.605,28 -37.426,61 0,00 -44.770 -10.106,42 -72.090,19 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

15202008001 Erneuerung Infrastruktur Festplätze; Am t 66   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 7.000,00 0,00 120.000 8.262,52 118.737,48 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 -7.000,00 0,00 -120.000 -8.262,52 -118.737,48 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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16201008001 Investitionspauschale; Amt -20-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 383.000,00 0,00 0,00 450.000 337.500,00 112.500,00 450.000 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 383.000,00 0,00 0,00 450.000 337.500,00 112.500,00 450.000 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

16301008002 Finanzanlagen (Beteiligungen u. ä.); Am t 20   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 200.000 176.000,00 24.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 0,00 0,00 0,00 -200.000 -176.000,00 -24.000,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

90410100099 Sanierung Palais Papius (-SIP-)   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 4.802,85 0,00 0,00 4.810 4.802,85 7,15 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 12.355,54 179.718,86 0,00 0 5.452,65 174.266,21 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss -7.552,69 -179.718,86 0,00 4.810 -649,80 -174.259,06 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

90820200099 Sanierung Sportstätten (-SIP-)   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 47.222,22 0,00 0,00 47.230 47.222,22 7,78 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 3.716,49 -3.716,49 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 47.222,22 0,00 0,00 47.230 43.505,73 3.724,27 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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90910100099 Sanierung Bürgerhaus Nauborn -SIP-   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 15.999,61 0,00 0,00 16.000 15.999,61 0,39 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 15.999,61 0,00 0,00 16.000 15.999,61 0,39 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

91210100099 Instandsetzung/Teilerneuerung des bitum inösen Oberbaus von Straßen (-SIP-)   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 8.777,78 0,00 0,00 17.660 17.555,56 104,44 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 8.777,78 0,00 0,00 17.660 17.555,56 104,44 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

              

 
 

 

91210100199 Instandsetzung/Sanierung v. Ingenieurba uwerken (-SIP-)   
 

 Ergebnis 
2014 

HH-Reste 
2014 

UPL/APL 
2015 

Ansatz 
2015 

Ergebnis 
2015 

Vergleich 
2015 

Planwert 
2016 

Planwert 
2017 

Planwert 
2018 

Planwert 
2019 

Bisher in. Gesamt 
VE 

Gesamt 
Invest. 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

Einzahlungen 51.861,12 0,00 0,00 31.590 31.583,34 6,66 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
Zu-/Überschuss 51.861,12 0,00 0,00 31.590 31.583,34 6,66 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
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MITTEILUNGSVORLAGE 
 
Fachamt/Verursacher Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Kämmerei 26.10.2015 2693/15 - I/615 

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 02.11.2015   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss    

Stadtverordnetenversammlung    

 
 
Betreff: 
 
Festlegung des vorläufigen Konsolidierungskreises zur Aufstellung des 
Gesamtabschlusses 
 
Anlage/n: 
 
ohne      
 
 
 
Inhalt der Mitteilung: 
 
Der beigefügte Bericht zum vorläufigen Konsolidierungskreis zur Aufstellung des 
Gesamtabschlusses der Stadt Wetzlar wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wetzlar, den 26.10.2015                                                                         gez. Dette 
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Begründung: 
 
Die Stadt Wetzlar hat gemäß § 112 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung (HGO) erstmals 
zum 31.12.2015 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Mit dem Gesamtabschluss soll 
durch die Einbeziehung der kommunalen Aufgabenträger ein Gesamtüberblick über die 
kommunale Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gewonnen werden. 
 
In die Konsolidierung sind gemäß § 112 Abs. 5 HGO grundsätzlich folgende 
Aufgabenträger einzubeziehen: 
 

 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 

 Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, ausgenommen 
die Sparkassen und Sparkassenzweckverbände, an denen die Kommune beteiligt 
ist; für mittelbare Beteiligungen gilt § 290 des Handelsgesetzbuches, 

 Zweckverbände und Arbeitsgemeinschaften nach dem Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit mit kaufmännischer Rechnungslegung, bei denen die 
Kommune Mitglied ist, 

 rechtlich selbständige örtliche Stiftungen mit kaufmännischer Rechnungslegung, die 
von der Kommune errichtet worden sind, von ihr verwaltet werden und in die sie 
Vermögen eingebracht hat, 

 Aufgabenträger mit kaufmännischer Rechnungslegung, deren finanzielle Grundlage 
wegen rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Kommune gesichert wird. 

 
Die Festlegung des Konsolidierungskreises ist abhängig von dem Einfluss der Stadt auf den 
Aufgabenträger und der Bedeutung des Aufgabenträgers für die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Stadt. 
 
Bei einem beherrschenden Einfluss der Stadt Wetzlar (sog. verbundene Aufgabenträger; 
in der Regel bei Mehrheit der Stimmrechte) erfolgt eine Vollkonsolidierung. Dabei wird in 
dem Gesamtabschluss die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage insgesamt so dargestellt, 
als würde es sich bei der Kommune und den einbezogenen Aufgabenträgern um eine 
Einheit handeln. Bei der Vollkonsolidierung gehen die Vermögensgegenstände, Schulden 
und Rechnungsabgrenzungsposten der einbezogenen Aufgabenträger vollständig in den 
Gesamtabschluss ein. Zunächst ist aus der Bilanz der Kommune und den Bilanzen der im 
Wege der Vollkonsolidierung einzubeziehenden Aufgabenträger eine Summenbilanz zu 
bilden, die dann durch Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung, Aufwands- und 
Ertragseliminierung so bereinigt wird, als hätten die Kommune und die vollkonsolidierten 
Aufgabenträger eine einheitliche Buchführung und Rechenschaftslegung.  
 
Bei einem maßgeblichen Einfluss der Stadt Wetzlar (sog. assoziierte Aufgabenträger; in 
der Regel ab 20% Stimmrechtsanteil) wird eine Konsolidierung nach der 
Eigenkapitalmethode (At-Equity-Bewertung) vorgenommen. 
Dabei erfolgt keine Einbeziehung der Vermögensgegenstände, Schulden, Erträge und 
Aufwendungen in den Gesamtabschluss. Lediglich der anteilige Eigenkapitalwert des 
assoziierten Aufgabenträgers wird in den Gesamtabschluss übernommen. 
 
Eine Konsolidierung findet grundsätzlich nicht statt  

 bei Aufgabenträgern, bei denen die Stadt Wetzlar über Stimmrechtsanteile von 
weniger als 20 % verfügt oder  

 bei Aufgabenträgern mit einem Stimmrechtsanteil von über 20%, die jedoch für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Wetzlar von nachrangiger 
Bedeutung sind.  
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Eine nachrangige Bedeutung liegt vor, wenn die ordentlichen Erträge und die Bilanzsumme 
der Einzelabschlüsse dauerhaft 5% der ordentlichen Erträge der summierten 
Einzelabschlüsse und 5% der Gesamtbilanzsumme nicht überschreiten. 
In diesen Fällen sind die Aufgabenträger grundsätzlich nicht zu konsolidieren, sondern es 
erfolgt eine At-Cost-Bewertung, d.h. der Aufgabenträger wird mit den fortgeführten 
Anschaffungskosten aus dem Jahresabschluss der Stadt Wetzlar unter dem 
Finanzanlagevermögen im Gesamtabschluss ausgewiesen. 
 
Neben dieser rein rechnerischen Beurteilung muss allerdings auch die politische und 
strategische Bedeutung der Aufgabenträger für die Stadt Wetzlar in die Entscheidung 
einbezogen werden. So ist es unerlässlich, dass alle drei Eigenbetriebe aufgrund der 
beherrschenden Einflussnahme der Stadt auf die Unternehmenspolitik der Eigenbetriebe in 
den Vollkonsolidierungskreis aufgenommen werden, obwohl einzelne Orientierungswerte 
(5%-Grenze bei der Vermögens- und Ertragslage) in den Jahren 2011 und 2012 
unterschritten wurden. 
 
Der Konsolidierungskreis stellt sich im Ergebnis wie folgt dar: 
 
Vollkonsolidierung 
 

 Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar 

 Eigenbetrieb Stadtreinigung Wetzlar 

 Eigenbetrieb Wasserversorgung Wetzlar 

 Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH 

 W. Gimmler Verkehrsbetriebe und Reisebüro GmbH 

 enwag 

 Abwasserverband Wetzlar 
 
Konsolidierung nach der Eigenkapitalwertmethode (At-Equity-Bewertung) 
 
Keine Konsolidierung aufgrund nachrangiger Bedeutung. 
 
Keine Konsolidierung wegen geringer Stimmrechtanteile oder nachrangiger 
Bedeutung (At-Cost-Bewertung) 
 

 Altenzentrum gGmbH 

 Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 

 Wetzlar Arena GmbH 

 Wetzlarer Hof Grundstücksverwaltung GmbH 

 Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH 

 Flugplatz Gießen-Wetzlar GmbH 

 Zweckverband Hallenbad Waldgirmes 

 Gasversorgung Lahn-Dill GmbH 

 Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH 

 Lahnpark GmbH 

 Zubringerdienste GmbH 

 RegioMit GmbH 

 Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke 

 Wasserverband Kleebach 

 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
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 Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH 

 ekom 21 
 

Der o.g. Konsolidierungskreis wurde auf Grundlage der Bilanzwerte 2011 und 2012 
ermittelt, da seitens der Stadt Wetzlar zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die 
Jahresabschlüsse 2011/2012 vorliegen. Es handelt sich somit nur um die Festlegung 
eines „vorläufigen“ Konsolidierungskreises auf dessen Basis die Vorbereitungen zur 
Aufstellung des Gesamtabschlusses vorgenommen werden können. 
 
Der endgültige Konsolidierungskreis für den erstmaligen Gesamtabschluss zum 
31.12.2015 kann erst  ermittelt und beschlossen werden, wenn die Jahresabschlüsse aller 
Aufgabenträger und der Stadt Wetzlar zum 31.12.2015 geprüft und festgestellt wurden. 
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Begründung: 
 
1. Daten 
 
1981/1982: Errichtung des Feuerwehrhauptstützpunktes- Wache 1 

Im Hauptgebäude befindet sich die Verwaltung, die 
Fahrzeughallen und 4 Wohnungen. In einem weiteren Gebäude 
sind die Werkstätten, die Schlauchpflege und der Übungsturm 
untergebracht. 
 

2. Istzustand 
Der Zustand des Feuerwehrhauptstützpunktes entspricht seinem Alter. Der Platzbedarf für 
die Fahrzeuge reicht nicht mehr aus, der im Jahr 2010/11 geplante und genehmigte Anbau 
der Hallen wurde aus Kostengründen nicht ausgeführt. 
Zusätzlich zu Mängeln im Brandschutz (2.1.) und den Mängeln bei den elektrischen 
Betriebsmitteln (2.3.) ist der Benzinabscheider undicht und kann nur noch mit Auflagen 
und einer Befreiung weiter betrieben werden. Der Schlauchturm musste aus statischen 
Gründen gesperrt werden, ein Teil der Heizungsanlage ist stillgelegt und die Fenster und 
Türen sind reparaturanfällig. Die Sektionaltore entsprechen nicht mehr dem Stand der 
Technik und sind reparaturanfällig, die Hebebühne in der Waschhalle ist defekt. 
 
2.1. Brandschutz 
Der Feuerwehrstützpunkt weist Mängel im Bereich des baulichen Brandschutzes auf. Im 
Jahr 2013 wurde für das Hauptgebäude ein Brandschutzkonzept erstellt. 
Unter anderem wären folgende Maßnahmen erforderlich: 
- Sicherstellung der Rettungswege im Untergeschoss durch die Schaffung 

notwendiger Flure durch die Lüftungszentrale und den Heizraum mit Umbau der 
Lüftung und der Heizung, Herrichtung der vorhandenen Außentreppe. 

- Schaffung von zwei Ausgängen und Anbau von zwei Fluchttreppen aus dem 
Schulungsraum im OG) 

- Ertüchtigung des Treppenhauses, der notwendigen Flure und der Trennwände durch 
das Schließen von Rohr-, Leitungs- und Kanalführungen und Verschließen offener 
Wandbereiche 

- Schaffung von weiteren Brandabschnitten und Einbau von Trennwänden zwischen 
Nutzungseinheiten 

- Überprüfung der Türen und falls erforderlich Austausch der Türen 
 
2.2. Bestandsaufnahme 
Das Büro kplan aus Siegen wurde im Juni 2013 mit der Bestandsaufnahme, der Ermittlung 
des Raumprogramms nach der DIN 14092 und der Kostenschätzung für die Sanierung 
des Gebäudes beauftragt. Die Arbeitsschritte der Beauftragung waren: 
- Ermittlung des sicherheitstechnisch und funktionstechnisch notwendigen 

Raumprogramms, Abstimmung mit der Feuerwehr. 
- Anpassung des Bestandes an sicherheitsrechtliche, technische sowie auch 

wirtschaftliche Forderungen. 
- Festlegung der umzubauenden Bereiche und der Bereiche, die zur Erfüllung aller 

Anforderungen neu gebaut werden müssen. 
- Alternativ die Prüfung, ob das Raum- und technische Programm in einem Neubau 

auf dem vorhandenen Grundstück untergebracht werden kann. 
 
Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurden 3 Varianten entwickelt und bewertet. 
Das Raumprogramm kann nicht im Bestand abgebildet werden, ein Teilneubau ist auf 
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jeden Fall erforderlich. Diese mit der Feuerwehr abgestimmten Ergebnisse wurden dem 
Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) vorgestellt, um zu prüfen, 
welche Variante nach der Brandschutzförderrichtlinie förderfähig ist.  
 
2.3. Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel 
Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsmittel wurde 
2014 beauftragt und durchgeführt. Bei der Prüfung wurden Mängel festgestellt. Ein Teil 
dieser Mängel wurde zwischenzeitlich beseitigt. Es sind allerdings noch Mängel 
vorhanden, die nur behoben werden können, wenn eine längere Abschaltung und damit 
Stilllegung des Feuerwehrhauptstützpunktes vorgenommen würde. Da dies aktuell nicht 
möglich ist, wurden im Gebäude funkvernetzte Rauchmelder eingebaut. Durch die 
Brandfrüherkennung wurde die Gefährdung minimiert, dies gilt auch vorübergehend für die 
unter Ziffer 2.1. benannten Mängel. 
 
 
3. Förderfähigkeit 
Auf der Grundlage der geltenden Brandschutzförderrichtlinie sind Sanierungs- und 
Umbauarbeiten nicht Gegenstand der förderfähigen Maßnahmen. Zuwendungsfähig sind 
ausschließlich die Gebäudeteile, die als Neubau errichtet werden sollen. 
Die Zuwendungen werden in der Regel als Festbetragsfinanzierung bewilligt und die Höhe 
richtet sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers und der 
Stellung im Finanz- und Lastenausgleich. Die zuwendungsfähigen Ausgaben können nur 
für die in der Raumprogrammempfehlung für Feuerwehrhäuser enthaltenen Räume 
angesetzt werden (z.B. Fahrzeugstellplätze, Schulungsräume, Umkleideräume). 
Für die Erstellung des Antrages wird eine Entwurfsplanung benötigt. Für die Vergabe an 
geeignete Planungsbüros ist die Durchführung eines VOF-Verfahrens erforderlich.  
 
 
4. Lösungsmöglichkeiten 
4.1 Variante 1: Teilabbruch und Sanierung des bestehenden Gebäudes am jetzigen 
Standort  

Diese Variante sieht den Rückbau des Werkstattgebäudes sowie den Abbruch der 
Fahrzeughalle vor. Die dadurch entstehende Fläche ist überplant durch einen Anbau 
in Form einer zweiflügligen Fahrzeughalle mit 15 Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge, 
getrennt durch einen zweigeschossigen Gebäudeteil mit Umkleidebereich und 
Räume für die Einsatzabwicklung der FFW. Westlich der Fahrzeughalle ist ein 
weiterer eingeschossiger Gebäudeteil mit Werkstätten und Waschhalle geplant. Das 
Verwaltungsgebäude mit angrenzender Atemschutzwerkstatt bleibt bestehen und 
wird neu organisiert. 
Die Haupterschließung des Gebäudes erfolgt von der Wetzbachstraße aus. Hier 
entstehen 26 Alarmparkplätze, so dass die Einsatzkräfte das Gebäude von der 
Rückseite aus erreichen. Die ausrückenden Fahrzeuge würden wie heute im 
Bestand im Alarmfall die Alarmausfahrt auf die Ernst- Leitz- Straße benutzen. Diese 
Anordnung des Gebäudes verhindert das Kreuzen von Einsatzkräften und 
ausrückenden Fahrzeugen. 
Ein Übungsturm und ein Übungshof konnten aufgrund der zu geringen 
Grundstücksfläche nicht abgebildet werden. Darüber hinaus gibt es keinen 
Betriebshof und auch keine Halle für Abrollbehälter. 
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4.2: Variante 2: Teilabbruch und Sanierung des bestehenden Gebäudes am jetzigen 
Standort  

Die Variante 2 gleicht der Variante 1, nur dass der Anbau in seiner Längsachse auf 
dem Grundstück gespiegelt ist. 
Dementsprechend erfolgt der Alarmweg im Einsatzfall von der Ernst- Leitz- Straße 
aus. Der Alarmhof und die Alarmausfahrt sind zur Wetzbachstraße orientiert. 

 
Ergebnis der Prüfung auf Förderfähigkeit durch das HMdIS: 
„Bei den Varianten 1 und 2 können die erforderlichen Flächen des Raumprogramms 
gemäß den geltenden DIN Normen und Unfallverhütungsvorschriften nicht abgebildet 
werden. Ein notwendiger Übungs- und Betriebshof ist auf der vorhandenen 
Grundstücksfläche nicht realisierbar. Da die Planungen zu diesen Varianten nicht 
zweckmäßig und zukunftsorientiert erscheinen sowie keine wesentliche 
Verbesserung der momentanen Situation darstellen, ist eine Förderung, auch für die 
Bereiche, die als Neubau errichtet werden, nicht möglich.“ 

 
 
Variante 3: Komplettabbruch und Neubau am jetzigen Standort ohne Erweiterung der 
Fläche 

Bei dieser Variante wurde untersucht, wie bei einem Komplettabbruch des 
Bestandsgebäudes und Neubau das Grundstück optimal ausgenutzt werden könnte. 
Das Raumprogramm kann weitestgehend abgebildet werden. Der lange Baukörper 
parallel zur Wetzbachstraße zeigt sein Gesicht zum Hof hin. Auch bei dieser Variante 
sind kein Übungsturm und keine Übungsfläche abgebildet. Es besteht aber die 
Möglichkeit, die als Betriebshof ausgewiesene Fläche synergetisch zu nutzen und 
einen Übungsturm an der östlichen Grundstücksgrenze aufzustellen unter 
Berücksichtigung einer Ausnahmeregelung der Abstandsflächen. 
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Ergebnis der Prüfung auf Förderfähigkeit durch das HMdIS: 
„Die Variante 3 ist als bedingt zweckmäßig anzusehen, wobei auch hier durch die 
Größe des bestehenden Grundstücks keine zukunftsorientierte Lösung erfolgen wird. 
Ein Umsetzung dieser Variante wird nicht empfohlen“ 

 
 
Variante 4: Komplettabbruch und Neubau am jetzigen Standort mit Erweiterung der 
Fläche 

Bei dieser Variante wird durch den Erwerb und Rückbau des Eckgrundstücks Ernst-
Leitz-Straße 52 sowie dem Abriss der städtischen Gebäude Ernst-Leitz-Straße 46 a - 
50 die für den Neubau zur Verfügung stehende Fläche auf insgesamt ca. 8.520 m2 
erweitert. Die Beschlussvorlage zum Ankauf des Eckgrundstückes wird derzeit 
erstellt. 
 

 
 
Ergebnis der Prüfung auf Förderfähigkeit durch das HMdIS: 
Durch Erweiterung der Grundstücksfläche, wie bei der Variante 4 beschrieben, kann 
ein Großteil der erforderlichen Flächen dargestellt und umgesetzt werden. Diese 
Variante ist gegenüber den ersten drei Varianten die sinnvollste und 
zukunftsorientierteste Lösung und somit zuwendungsfähig. 
 
 

Variante 5: Neubau an einem anderen Standort 
Mögliche Standorte für den Neubau einer Feuerwache in Innenstadtlage mit einer 
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Grundstücksgröße von ca. 9.000 - 10.000 m². 
 
Ergebnis der Prüfung auf Förderfähigkeit durch das HMdIS: 
„Eine Neubaumaßnahme an einem anderen Standort wie bei Variante 5 
beschrieben, ist grundsätzlich zuwendungsfähig.“ 

 
 
Für den Neubau der Feuerwehr an einem anderen Standort wurden freie oder zum 
Verkauf angebotene Flächen im Stadtgebiet untersucht, die eine Mindestgröße von 8.000 
m2 aufwiesen und deren Lage die Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten ermöglicht. 
Die Prüfung hat ergeben, dass keine geeignete Fläche zur Verfügung steht. 
 
 
5.  Denkmalschutz 
Die städtischen Gebäude Ernst-Leitz-Straße 46, 46A und das derzeit noch im Privatbesitz 
befindliche Gebäude Ernst-Leitz-Straße 52 stehen unter Denkmalschutz.  
Das Landesamt für Denkmalpflege ist bereit, als Kompromiss das Gebäude Ernst-Leitz-
Straße 52 aufzugeben, die massiven städtischen Gebäude (Haus Nr. 46 und 46A) sollen 
in die Umplanung einbezogen werden. 
Das Büro kplan wurde mit der Planung, wie die Gebäude Ernst-Leitz-Straße 46 und 46A 
einbezogen werden können, beauftragt. Diese Planungen sind in der Abstimmung mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege. 
 
Angestrebtes Ziel ist eine Gesamtlösung für diesen Bereich unter Beibehaltung des 
Standortes für die Feuerwache I.  
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